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Vorwort

Eingerahmt von der Ostsee, der Nordsee und 
der Tideelbe ist Schleswig-Holstein wie kein 
anderes Bundesland durch das Meer und 
seine Küsten geprägt. Dies birgt  große wirt-
schaftliche und natürliche Potenziale; Beispiele 
sind unsere prosperierenden Badeorte und 
Häfen sowie das einzigartige Weltnaturerbe 
Wattenmeer. Gleichzeitig impliziert die Nähe 
zum Meer aber auch Risiken. So könnte gut 
ein Viertel Schleswig-Holsteins ohne Küs-
tenschutzmaßnahmen während Sturmfluten 
überschwemmt werden. Darüber hinaus 
verursachen Sturmfluten an unseren sandigen 
Küsten und im Wattenmeer Küstenabtrag und 
Erosionen. Die sich hieraus ergebenden Her-
ausforderungen für unser Land werden durch 
die erwartete Beschleunigung des Meeres-
spiegelanstiegs noch zunehmen.

Ohne Küstenschutz wären Nutzungen in den 
Küstenniederungen kaum möglich. Deshalb 
schützen sich die Küstenbewohner Schles-
wig-Holsteins seit vielen Jahrhunderten mit 
großem Einsatz vor den Angriffen des Meeres. 
In dieser Tradition hat der Küstenschutz – bei 
sachlicher Abwägung mit den herausragenden 
Naturwerten – für die Landesregierung oberste 

Priorität und wird in Politik und Verwaltung 
auch künftig einen hohen Stellenwert haben. 
Der vorliegende Generalplan Küstenschutz ist 
Ausdruck dieser Verantwortung. Wegen seiner 
grundlegenden Bedeutung für die Sicherheit 
der Menschen kann der Küstenschutz nicht 
einer strengen Kosten-Nutzen-Betrachtung 
unterworfen werden. Angesichts der hohen 
Kosten müssen auf der Basis sachgerechter 
Risikobewertungen Prioritäten gesetzt werden. 

Moderner und nachhaltiger Küstenschutz ist 
nicht nur technisch zu betrachten. Auch die 
Flächen- und Bauvorsorge sowie der Katast-
rophenschutz spielen eine wichtige Rolle ange-
sichts zunehmender Risiken durch Klimawan-
del und Meeresspiegelanstieg. In den durch 
Sturmfluten gefährdeten Küstenniederungen 
und an den sandigen Küsten sind die notwen-
digen Vorgaben für eine nachhaltige Nutzung 
festzulegen. Die Vermeidung neuer Risiken 
steht an oberster Stelle. Dadurch wird klar; 
wichtige Partner im Küstenrisikomanagement 
sind die Betroffenen; die Einwohner der Küs-
tenregion aber ebenso Investoren im Küsten-
bereich. Nur wenn sie die Gefahren ernst neh-
men und die eigene Verantwortung erkennen, 
lassen sich die Risiken auch langfristig beherr-
schen. In diesem Sinne soll der vorliegende 
Generalplan Küstenschutz dazu beitragen, ein 
sachgerechtes Gefahrenbewusstsein in der 
Bevölkerung zu entwickeln bzw. zu stärken: 
„Trutz Blanke Hans“!

Dr. Robert Habeck
Minister für Energiewende, Landwirtschaft, 
Umwelt und ländliche Räume des Landes 
Schleswig-Holstein
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Schleswig-Holstein, das Land zwischen den 
Meeren, ist stark von seinen Küsten geprägt. 
An keinem Ort ist man mehr als 60 Kilome-
ter von einer Küste entfernt. Diese Situation 
bietet viele positive Aspekte, zum Beispiel als 
attraktives Wohngebiet, als touristisches Ziel 
oder für die maritime und die Hafenwirtschaft. 
Die bevorzugte Lage führt aber auch zu einer 
besonderen Herausforderung. 
Mit seiner etwa 1.105 km langen Küstenlinie, 
zahlreichen Inseln und Halligen sowie den 
3.938 km2 großen Küstenniederungen ist 
Schleswig-Holstein den Angriffen des Mee-
res in besonderer Weise ausgesetzt. In den 
potentiell überflutungsgefährdeten Küsten-
niederungen leben 354.000 Menschen und 
sind Sachwerte in Höhe von insgesamt 48 
Milliarden € vorhanden. Diese Zahlen unter-
streichen die Bedeutung des Küstenschutzes 
für Schleswig-Holstein. 

Insbesondere an der Nordseeküste und der 
Tideelbe sind Geschichte und Kultur eng mit 
dem Meer und seinen Gefahren verflochten. 
Nicht ohne Grund ist das Gedicht: „Trutz 
blanke Hans“ in dieser Region entstanden. Vor 
50 Jahren wurde die deutsche Nordseeküste 
am 16./17. Februar 1962 von einer katastro-
phalen Sturmflut heimgesucht. In Hamburg, 
Bremen und Niedersachsen starben insgesamt 
340 Menschen. Auch in Schleswig-Holstein 
brachen die Deiche an mehreren Stellen. Es 
kamen jedoch keine Menschen in den Fluten 
um. Dies ist nicht zuletzt dem Umstand zu ver-
danken, dass nach der “Hollandflut“ von 1953 
bis Ende 1961 etwa die Hälfte aller Deiche in 
Schleswig-Holstein erhöht worden sind. Auch 
vor diesem Hintergrund hat die langfristige 
Gewährleistung eines nachhaltigen und integ-
rierten Küstenschutzes, insbesondere auch in 
Zeiten des Klimawandels, für die Landesregie-
rung oberste Priorität. 

Küstenschutz ist in erster Linie der Schutz von 
Menschen aber auch ihrer Sachwerte vor den 
zerstörerischen Angriffen des Meeres. Es wird 
unterschieden zwischen:
1. Küstenhochwasserschutz als Schutz der 

Niederungsgebiete vor Meeresüberflu-
tungen durch Neubau, Verstärkung und 
Unterhaltung von Deichen, Halligwarften, 
Sperrwerken und sonstigen Hochwasser-
schutzanlagen, und

2. Küstensicherung als Sicherung der Küsten 
gegen Uferrückgang und Erosion durch 
Neubau, Verstärkung, Unterhaltung von 
Buhnen, Deckwerken, Sicherungsdämmen, 
durch Erhalt des Deichvorlandes sowie 
durch andere Maßnahmen. 

Flächenhafter Küstenschutz als weiteres 
Element ist die Sicherung der Wattgebiete 
gegen die Gefahr des Abtragens der Wattflä-
chen sowie der Vertiefung der Wattrinnen und 
-ströme. Küstenschutz dient somit dem Grund-
bedürfnis der Bevölkerung, den Küstenraum 
als einen wichtigen Siedlungs-, Wirtschafts- 
und Kulturraum gegen Überflutungen und vor 
irreversiblen Landverlusten zu schützen. Dabei 
werden den Prinzipien des integrierten Küsten-
zonenmanagements entsprechend weitere An-
forderungen an den Küstenraum wie der Erhalt 
seiner besonderen ökologischen Werte oder 
des Tourismus als bedeutendster Wirtschafts-
faktor an den Küsten berücksichtigt. 
Im Jahr 1963 wurde unter dem Eindruck der 
Katastrophenflut von 1962 an der Nordsee-
küste und in der Tideelbe mit dem „Gene-
ralplan Deichverstärkung, Deichverkürzung 
und Küstenschutz des Landes Schleswig-
Holstein“ erstmals ein Sonderplan für die 
generelle Planung im Küstenschutz für ganz 
Schleswig-Holstein aufgestellt. Er beschrieb 
den technischen und finanziellen Rahmen des 
Küstenschutzes. In den Jahren 1977 und 1986 
wurde der Generalplan jeweils fortgeschrieben 
bzw. dem jeweils aktuellen technischen Stand 
angepasst. Im Jahre 2001 wurde ein neuer 
„Generalplan Küstenschutz - integriertes Küs-
tenschutzmanagement in Schleswig-Holstein“ 
beschlossen. Dieser Generalplan wurde – 
erstmals für Deutschland – nach den Prinzipen 
des Integrierten Küstenzonenmanagements 
erstellt. Kernstück des Generalplanes war ein 
umfassendes Deichverstärkungsprogramm. 
Eine Sicherheitsüberprüfung hatte ergeben, 
dass etwa ein Viertel der Landesschutzdeiche 
verstärkt werden musste. Hierzu wurde ein dy-
namisches Bemessungsverfahren eingeführt, 
dass unter Anderem zur Berücksichtigung 
des zu erwartenden anthropogenen Meeres-
spiegelanstieges einen Klimazuschlag in Höhe 
von 0,5 m für die Nordseeküste und Tideelbe 
sowie 0,3 m für die Ostseeküste vorsah. 
Dieses Programm wird derzeit umgesetzt. 
Der Generalplan gab weiterhin vor, etwa alle 
zehn Jahre erneut eine Sicherheitsüberprüfung 
vorzunehmen. 

Im Jahre 2007 wurde der vierte UNO-Klimabe-
richt des „Intergovernmental Panel on Climate 
Change“ veröffentlicht (IPCC 2007). Die dort 
enthaltenen Aussagen zum künftigen Meeres-
spiegelanstieg bestätigten den im Generalplan 
Küstenschutz 2001 festgelegten Klimazu-
schlag als vorsorgende Maßnahme. Neuere 
Untersuchungen zum Meeresspiegelanstieg, 
aber auch zu möglichen Änderungen der 
Sturmflutwasserstände in der deutschen 
Bucht deuten jedoch an, dass die hydrolo-

1. Einführung und Veranlassung
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gischen Belastungen an den Küsten künftig 
stärker als bisher gedacht ansteigen könnten. 
Mit den neueren Untersuchungen nehmen 
auch die Unsicherheiten über die tatsächliche 
Entwicklung der hydrologischen Größen Mee-
resspiegel und Sturmflut wieder zu, d.h. die 
Bandbreite der Projektionen ist wieder größer 
geworden (Kap. 4.4).

Die erste Sicherheitsüberprüfung der Landes-
schutzdeiche nach 2001, die neuen Erkennt-
nisse zum Klimawandel und seine möglichen 
Konsequenzen sowie teilweise geänderte 
rechtliche Rahmenbedingungen wie die 2007 
durch die EU eingeführte Hochwasserrisiko-
managementrichtlinie (EG-HWRM-RL) waren 
Anlass für die vorliegende Fortschreibung. 
Kapitel 2 des vorliegenden Generalplanes 
enthält die Grundsätze für den Küstenschutz 
in Schleswig-Holstein. Anschließend wird in 
Kapitel 3 das zu schützende Küstengebiet in 
seinen naturräumlichen Eigenschaften und als 
Lebensraum für den Menschen beschrieben. 
In Kapitel 4 werden die allgemeinen Grundla-
gen, wie die rechtlichen Rahmenbedingungen 
und die Zuständigkeiten für die Planung und 
Umsetzung von Küstenschutzmaßnahmen 
in Schleswig-Holstein, dargestellt. An dieser 
Stelle werden ebenfalls der heutige Kennt-
nisstand zum Klimawandel und seine Konse-
quenzen für einen vorsorgenden Küstenschutz 
behandelt. Kapitel 5 erläutert den derzeitigen 
Umsetzungsstand des Generalplanes Küsten-
schutz 2001 während Kapitel 6 Aussagen zur 
Instandhaltung und Überwachung der Anlagen 
enthält. In Kapitel 7 werden die Hochwasser-
schutzanlagen, in Kapitel 8 die Küstensiche-
rungsanlagen behandelt. Entsprechend der 
Vorgaben aus der EG-HWRM-RL (Kap. 4.3) 
werden in Kapitel 9 weitere wichtige Elemente 
des Risikomanagements beschrieben. 
Der vorliegende Generalplan Küstenschutz 
schließt mit einer Zusammenfassung und 
einem Ausblick in die Zukunft ab.

Deichbruch in der Nähe von Holm (Kreis Pinneberg) während der Sturmflut 

am 03. Januar 1976
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Als Richtschnur für den Küstenschutz in 
Schleswig-Holstein wurden bereits im Gene-
ralplan 2001 (MLR 2001) ein Leitbild sowie 
Entwicklungs- und Handlungsziele definiert. 
Diese werden nunmehr mit den nachfolgen-
den Grundsätzen fortentwickelt: 

1. Menschen und ihre Siedlungen sowie 
wichtige Infrastruktureinrichtungen 
werden vor Meerwasserüberflutungen 
geschützt (Küstenhochwasserschutz). 

2. Siedlungen, wichtige Infrastrukturanlagen 
und hohe Sachwerte werden vor irrever-
siblem Küstenrückgang und struktureller 
Erosion geschützt (Küstensicherung). 

3. Das Wattenmeer wird mit seinen prägen-
den Elementen und Funktionen erhalten 
(flächenhafter Küstenschutz). 

4. Natur und Landschaft werden bei der 
Ausführung von Küstenschutzmaßnahmen 
geschont und hierzu bereits frühzeitig 
auch nach naturverträglichen Maßnah-
menvarianten gesucht und diese in der 
Abwägung bevorzugt..

5. Die erforderlichen Küstenschutzmaßnah-
men werden gemäß den Prinzipien des 
Integrierten Küstenzonenmanagements 
(IKZM) im Sinne einer nachhaltigen Ent-
wicklung durchgeführt. Die Umsetzung 
von anderen berechtigten Anforderun-
gen an den Küstenraum wie Tourismus, 
Hafenwirtschaft oder Entwässerung wird 
dabei ermöglicht.

6. Im Interesse der Zukunftsvorsorge wer-
den hydromorphologische Entwicklungen 
sowie Klimaänderungen und ihre mög-
lichen Folgen sorgfältig beobachtet und 
bewertet. 

Aus diesen allgemeinen Grundsätzen leiten 
sich keine rechtlichen Ansprüche Dritter ab. 
Sie sind Leitlinie für das Handeln der Küsten-
schutzverwaltung bei der Wahrnehmung der 
dem Land im Landeswassergesetz zugewiese-
nen öffentlichen Aufgaben des Küstenschut-
zes (siehe hierzu Kap. 4.1). 

Zu 1. Küstenhochwasserschutz
Das Leben und die Unversehrtheit der 
Menschen sind das höchste Gut in einer 
Gesellschaft. Die Siedlung ist Lebensmit-
telpunkt der Bewohner. Ihr Schutz ist daher 
von zentraler Bedeutung für die Erfüllung 
der wichtigsten Grundbedürfnisse und hat 
oberste Priorität. Der Schutz muss auch dann 
gewährleistet werden, wenn andere Nutzun-
gen und Belange den erforderlichen Maßnah-
men des Küstenschutzes entgegenstehen. 
Entstehende Beeinträchtigungen werden im 
rechtlich gebotenen Umfang ausgeglichen 
(z.B. durch Kompensationsmaßnahmen). 

Ein absoluter Schutz wird aber nie möglich 
sein. Wie alle technischen Bauwerke ist auch 
eine Küstenschutzanlage mit einem Restri-
siko behaftet. Dieses muss im Rahmen des 
Machbaren verringert werden. Das Restrisiko 
wird durch Sicherheitsstandards quantifiziert, 
wobei der Klimawandel und seine möglichen 
Konsequenzen explizit berücksichtigt werden.

Zu 2. Küstensicherung
Die nicht durch Deiche geschützten Küsten-
abschnitte sind außerhalb der Siedlungen 
oft noch sehr naturnah; teilweise sind sie 
gesetzlich geschützt. Besonders an der 
Ostsee ist eine natürliche Dynamik der 
Küste erwünscht, auch zur Stabilisierung der 
Nehrungsküsten. Von besonderer Bedeutung 
sind der Klimawandel und seine möglichen 
Konsequenzen. Diese bedingen das mög-
lichst vollständige Freihalten von Küstenstrei-
fen wegen künftiger Küstenabbrüche, aber 
auch für später evtl. erforderliche Küsten-
schutzmaßnahmen. Daher sollen Küstensi-
cherungen in erster Linie nur zum Schutz von 
Siedlungen und wichtigen öffentlichen Infra-
struktureinrichtungen durchgeführt werden. 
Weitere Sicherungen von Gebäuden, Flächen 
und Anlagen können von den Betroffenen 
unter Berücksichtigung der obigen Grundsät-
ze selbst durchgeführt werden. 

Zu 3. Flächenhafter Küstenschutz
Das der Westküste von Schleswig-Holstein 
vorgelagerte Wattenmeer mit seinen ausge-
dehnten Wattflächen und Sänden hat eine 
große Bedeutung für den Küstenschutz. In 
diesem Raum sowie in den Vorländern wird 
ein großer Teil der auf die Küste einwirken-
den Energie aus Strömung und Seegang 
umgewandelt. Die langfristige Sicherung 
der Stabilität des Wattenmeeres in seiner 
Funktion als der Küstenlinie vorgelagerte 
„Energieumwandlungszone“ ist Ziel des 
flächenhaften Küstenschutzes. Die erforder-
lichen Maßnahmen sind, abhängig von den 
örtlichen Verhältnissen, mit vertretbarem 
Kostenaufwand und möglichst naturverträg-
lich auszuführen. In diesem Zusammenhang 
ist festzuhalten, dass die langfristige Erhal-
tung der ökologischen Struktur und Dynamik 
des Wattenmeeres als Nationalpark und 
Weltnaturerbe ein naturschutzfachliches Ziel 
der Landesregierung darstellt. Insbesondere 
in Anbetracht der zu erwartenden Beschleu-
nigung des Meeresspiegelanstieges und sei-
ner möglichen negativen Konsequenzen für 
die Stabilität des Wattenmeeres sind Anpas-
sungsstrategien gemeinsam zu entwickeln.

2. Grundsätze
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Zu 4. Schonung von Natur und Landschaft
Bei der Ausführung von Küstenschutzmaß-
nahmen sind Eingriffe in Natur und Landschaft 
unvermeidlich. Nach den Naturschutzgesetzen 
sind Eingriffe so gering wie möglich zu halten 
und unvermeidbare Eingriffe durch geeigne-
te Maßnahmen im notwendigen Umfang zu 
kompensieren. Aufgrund der kulturellen Ent-
wicklung sind die Küstenschutzanlagen zwar 
einerseits integraler Bestandteil des Küsten-
landschaftsbildes, stehen zugleich aber auch 
im Widerspruch zu dem Ziel einer natürlichen 
Wattenmeerlandschaft nicht nur hinsichtlich 
der ökologischen Funktionen, sondern auch 
des Landschaftsbildes. Insofern sollten natur-
verträgliche bzw. -freundliche Maßnahmenva-
rianten, auch mit Blick auf das Landschaftsbild 
stets bevorzugt, „harte“ Strukturen nach Mög-
lichkeit vermieden, sowie eine ökologische 
Durchlässigkeit von Bauwerken angestrebt 
werden. Um dies in der Praxis zu ermöglichen, 
sollen solche Maßnahmenvarianten bereits 
in den frühen Phasen der Planung gezielt ge-
sucht und begünstigt werden. 

Zu 5. Umsetzung nach den Prinzipien des 
IKZM
Nach dem Rahmenkonzept der Landesregie-
rung: „Integriertes Küstenzonenmanagement 
in Schleswig-Holstein“ (IM, 2003) wird IKZM 
als dynamischer, kontinuierlicher und iterativer 
Prozess definiert, durch welchen Entscheidun-
gen für eine nachhaltige Nutzung, Entwicklung 
und den Schutz der Küsten einschließlich ihrer 
Ressourcen getroffen werden. Prinzipien des 

IKZM sind eine integrative Betrachtung von 
Land und Meer, eine gleichgewichtige Abwä-
gung der ökologischen, wirtschaftlichen und 
sozialen Ansprüche an die Küstenzonen im 
Sinne der Nachhaltigkeit und die Einbeziehung 
aller relevanten Politikbereiche, wirtschaft-
licher Akteure, gesellschaftlicher Gruppen 
und Verwaltungsebenen durch Information, 
Abstimmung und Zusammenarbeit. 

Diese Prinzipien werden in Schleswig-Holstein 
durch das integrierte Küstenschutzmanage-
ment (IKM) umgesetzt (MLR 2001). Das IKM

•	 betrachtet den Küstenschutz als räum-
liche Planungsaufgabe, 

•	 integriert andere Ansprüche an das Küs-
tengebiet frühzeitig und angemessen, 

•	 beteiligt die Öffentlichkeit am generel-
len Planungsprozess und 

•	 berücksichtigt den Klimawandel und die 
Unsicherheiten bei seiner Prognose. 

Die hohe wirtschaftliche Bedeutung des Küs-
tenraums wird dabei explizit anerkannt. Ins-
besondere der Tourismus hat an den Küsten 
stark zugenommen und inzwischen – neben 
der Hafenwirtschaft – eine wesentliche Bedeu-
tung bei der Sicherung der Lebensstandards 
der Küstenbewohner erlangt. So betrug der 
Umsatz im schleswig-holsteinischen Touris-
mus im Jahre 2009 nach Schätzungen des 
Instituts für Management und Tourismus rund 
7,5 Mrd. €. Ein nachhaltiger Schutz der Kultur-
güter hat, insbesondere an der Nordseeküste 
(z.B. die Warften aber auch Kulturspuren im 
Watt), ebenfalls eine besondere Bedeutung. 

„Land-unter“ auf der Hallig
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Diese sind als weitere  Entwicklungsziele des 
Landes zu berücksichtigen und unter Beach-
tung der vorrangigen Küstenschutzbelange zu 
ermöglichen und zu fördern. 

Zu 6. Hydromorphologische Entwicklungen 
und Klimawandel
Die Küsten Schleswig-Holsteins sind aus 
lockerem Material (Sediment) aufgebaut. 
Sturmfluten, Tideströmungen und Seegang 
bewirken ein ständiges Umlagern dieser Sedi-
mente. Künstliche Eingriffe in dieses natürliche 
System können negative Konsequenzen, zum 
Beispiel Lee-Erosion und unnötige Schäden an 
der Natur und den natürlichen Abläufen, nach 
sich ziehen. Für die Planung von nachhaltigen 
Schutzmaßnahmen ebenso wie zu der Planung 
und Umsetzung langfristiger Strategien zur 
Anpassung an den Meeresspiegelanstieg sind 
daher detaillierte und lokale hydromorpholo-
gische Kenntnisse erforderlich. Diese Kennt-

nisse setzen wiederum Daten voraus, die 
zweckentsprechend zu erfassen, zu bewerten 
und zu dokumentieren sind (Kap. 6.3). 
Nach den vorliegenden Erkenntnissen zum 
Klimawandel und seinen hydrologischen 
Folgen muss davon ausgegangen werden, 
dass die Küsten und die Küstenschutzanlagen 
künftig höheren Belastungen ausgesetzt sein 
werden. Der genaue Ablauf und das Maß 
der hydrologischen Änderungen sind jedoch 
derzeit noch nicht näher zu beziffern (Kap. 4.4). 
Auch in diesem Zusammenhang sind lokale 
hydromorphologische Daten und Kenntnisse 
wesentliche Voraussetzung zur Ermittlung 
möglicher Änderungen wie auch zur Planung 
nachhaltiger Anpassungsmaßnahmen. Die-
se werden in regionalen und thematischen 
Küstenschutz-Fachplänen aufbereitet und so 
für die Küstenschutzverwaltung wie auch für 
weitere Planungsträger und die Öffentlichkeit 
verfügbar gemacht.
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Der Küstenraum in Schleswig-Holstein lässt 
sich physiogeographisch in drei Teilräume 
untergliedern: Ostseeküste, Nordseeküste und 
Tideelbe. Diese drei Teilräume decken sich mit 
den im Rahmen der EU-Wasserrahmenrichtli-
nie (WRRL) und der EG-HWRM-RL definierten 
Flussgebietseinheiten (FGE) Schlei/Trave und 
Eider sowie dem Teileinzugsgebiet der Elbe in 
Schleswig-Holstein. Nachfolgend werden die-
se Teilräume in ihren naturräumlichen Verhält-
nissen und als Lebensraum für den Menschen 
beschrieben.

3.1 Ostseeküste (FGE Schlei/Trave)
3.1.1 Naturräumliche Verhältnisse
Die Küstenlinie entlang der Ostsee hat eine 
Länge von etwa 536 km, 137 km davon 
entfallen auf die Schlei und 71 km gehören 
zur Insel Fehmarn. Die Länge der aktiven 
Steilufer beträgt 122 km. Die Ostseeküste hat 
ihre Grundstruktur hauptsächlich durch die 
Gletschervorstöße der jüngsten Eiszeit erhal-
ten. Sie hinterließ ein bewegtes Relief von 
Moränen, Kuppen und zum Teil lang gestreck-
ten Gletscherzungenbecken, die späteren För-
den und Buchten. Mit dem nacheiszeitlichen 
Meeresspiegelanstieg setzte der so genannte 
Küstenausgleich ein, indem vorspringende 
Küstenabschnitte durch Sturmfluten und See-
gang abgetragen wurden und Steilufer bzw. 
Kliffs entstanden. Teile des erodierten Mate-
rials wurden parallel zur Küste verfrachtet, wo 
sie zum Aufbau von Nehrungen und Strand-
wällen beitrugen. Diese Prozesse dauern bis 

heute an und kennzeichnen die morphologi-
sche Entwicklung der Ostseeküste. 
Beispiele sind das Brodtener Ufer und der 
Hemmelsdorfer See. In den letzten etwa 
6.000 Jahren wich das Brodtener Ufer durch 
Meeresangriffe um etwa 6 km zurück. Mit 
dem erodierten Material wurde westlich eine 
Nehrung aufgebaut, die letztendlich den Hem-
melsdorfer See von der Ostsee abschnitt. In 
Folge dieser Ausgleichsprozesse befanden 
sich im Zeitraum von 1872/76 bis 1951/68 
insgesamt 182 km der Küstenlinie in Abbruch, 
während 128 km anlandeten. 

Die Ostseeküste wird in hydrologischer 
Hinsicht durch den Seegang sowie durch 
langfristige (säkulare) und kurzfristige (me-
teorologisch bedingte) Schwankungen des 
Meeresspiegels geprägt. Als Randmeer hat 
die geringe, bereits durch Nordsee, Skagerrak 
und Kattegat erheblich abgeschwächte Tide 
mit einem Tidenhub von etwa 0,15 m für die 
Ostseeküste kaum Bedeutung. Der Seegang 
wird neben Winddauer und -stärke vor allem 
von der Windstreichlänge (die Länge, über die 
der Wind ungehindert auf die See einwirken 
kann) begrenzt. Seegangsmessungen liegen 
bisher nur für wenige Bereiche vor. Messun-
gen vor der Probstei östlich von Kiel deuten 
darauf hin, dass hier bei nordöstlichen Win-
den mit Geschwindigkeiten von 25 m/s bis 30 
m/s maximale Wellenhöhen von 4,5 bis 4,8 m 
die tiefer gelegenen Riffzonen erreichen. 
Es existieren mehrere Pegel, an denen der 
Wasserstand langfristig registriert wird.  

3. Der Küstenraum

Abb. 1: Entwicklung des mittleren Meeresspiegels an fünf Pegeln entlang der Ostseeküste von Schleswig-

 Holstein seit 1900.
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Im Schnitt stieg der Mittelwasserstand an der 
Ostseeküste seit 1900 um etwa 1,5 mm pro 
Jahr an (Abb. 1). Dies entspricht in etwa dem 
durchschnittlichen globalen Meeresspiegelan-
stieg. 

In einem 2008 abgeschlossenen Forschungs-
projekt (MUSTOK) wurde die bisher vorherr-
schende Meinung widerlegt, wonach Vorfüllung 
und Beckenschwingung im Ostseebecken 
wesentlich zur Höhe der Sturmflutwasser-
stände in der westlichen Ostsee beitragen. 
Vielmehr setzte sich die Erkenntnis durch, dass 
die Höchstwasserstände maßgeblich von der 
Ausdehnung und der zeitlichen Entwicklung der 
Starkwindfelder abhängen. Ein solches Wind-
feld hat am 13.11.1872 mit Wasserständen 
von bis zu NN + 3,30 m (Pegel Travemünde) 
zur höchsten Sturmflut an der Ostseeküste von 
Schleswig-Holstein geführt. Wie aus der Abbil-
dung 2 hervorgeht, erreichte diese Sturmflut 
einen Wasserstand, der um etwa einen Meter 
höher lag als alle vor- und nachher am Pegel 
eingetretenen Wasserstände. Auch die für 
Travemünde überlieferten (ungenauen) histori-
schen Sturmflutmarken der Jahre 1320, 1625 
und 1694 blieben mehr als 0,5 m unter dem 
Extremwasserstand des Jahres 1872. 

Von Bedeutung für den Küstenschutz an der 
Ostsee ist ebenfalls die Verweildauer der 
Sturmflutwasserstände. Diese können hier – im 
Gegensatz zur tidegeprägten Nordseeküste 
– viele Stunden oder sogar Tage andauern. 
Entsprechend hoch fällt die Seegangbelastung 
der Küste bzw. der Küstenschutzanlagen aus.

3.1.2 Der Mensch im Küstengebiet
Der erste Deich an der schleswig-holsteini-
schen Ostseeküste wurde im Jahre 1581 
an der Geltinger Birk östlich von Flensburg 
errichtet. In den nachfolgenden Jahrhunderten 
wurden weitere Deiche gebaut, die jedoch in 
ihren Ausmaßen ungenügend waren und bald 
durch Sturmhochwasser zerstört wurden. Erst 
nach der Sturmflutkatastrophe des Jahres 
1872 wurde systematisch Küstenschutz 
betrieben. 
Die insgesamt 338 km2 großen Küstenniede-
rungen (bis zur NN +3 m-Höhenlinie) an der 
schleswig-holsteinischen Ostseeküste wer-
den heute in großen Teilen durch ein System 
aus Landesschutz- und Regionaldeichen vor 
Überflutungen durch Meerwasser gesichert. 
Die vielen in ihrer Ausdehnung stark variie-
renden Küstenniederungen werden durch hö-
heres Gelände voneinander getrennt. In den 
Niederungen wohnen über 56.000 Menschen 
(167 Einwohner pro km2) und sind Sachwerte 
in Höhe von 6,7 Mrd. € vorhanden. 

Aus Tab. 1 geht flächenbezogen die Domi-
nanz der landwirtschaftlichen Nutzung (73% 
der Gesamtfläche) in den Küstenniederungen 
hervor. Wesentlicher Wirtschaftsfaktor an der 
Küste ist aber der Tourismus. Küstenbadeorte 
mit überregionaler Bedeutung sind Damp, 
Grömitz und Timmendorfer Strand sowie die 
Insel Fehmarn. Lübeck und Kiel sind Häfen 
mit überregionaler Bedeutung. In diesen Städ-
ten ist der Tourismus ebenfalls ein wichtiger 
Wirtschaftszweig. Kiel ist darüber hinaus die 
Landeshauptstadt Schleswig-Holsteins.

Abb. 2: Entwicklung der Jahreshöchstwasserstände am Pegel Travemünde seit 1826.
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Der herausragende Naturwert der Küstengewäs-
ser an der Ostseeküste von Schleswig-Holstein 
hat dazu geführt, dass der überwiegende Teil als 
NATURA 2000 Gebiet benannt worden ist. Auch 
in den Küstenniederungen ist eine Vielzahl an 
Schutzgebieten ausgewiesen. Die größten Vo-
gelschutz- und FFH-Gebiete sind in der Tabelle 2 
aufgelistet. Dabei überlagern sich beide Gebiets-
kulissen größtenteils.

Die Küstenniederungen werden durch 69 km
Landesschutzdeiche (34 km davon auf Feh-marn) 
und 52 km Regionaldeiche (7 km davon auf Feh-
marn) vor Überflutungen der Ostsee geschützt. 
Die Landesschutzdeiche und die Regionaldeiche 
auf Fehmarn liegen in der Zuständigkeit und 
dem Eigentum des Landes Schleswig-Holstein, 
die übrigen Regionaldeiche in der Zuständigkeit 
der örtlichen Wasser- und Bodenverbände oder 
Kommunen. Die Landesschutzdeiche weisen 
den höchsten Schutzgrad auf. Neben den 
Deichen existieren weitere Küstenhochwasser-
schutzanlagen. 
Zum Beispiel wird der Hochwasserschutz in 
den Gemeinden Scharbeutz und Timmendorfer 
Strand auf einer Länge von fast 10 km durch 
Hochwasserschutzwände mit vorgelagerten 
Deckwerken oder Sandcontainern gewährleistet. 

3.2 Nordseeküste (FGE Eider)
3.2.1 Naturräumliche Verhältnisse
Die Küstenlinie entlang der Nordseeküste von 
Schleswig-Holstein (vom Kaiserin-Auguste-Vik-
toria-Koog in Dithmarschen bis zur dänischen 
Grenze) hat eine Länge von 466 km, davon 
sind 195 km Festlands-, 208 km Insel- und 63 
km Halligküste. Das Küstengebiet wird durch 
die eingedeichten Küstenmarschen und das 
Wattenmeer geprägt. Nach Abflauen des 
nacheiszeitlichen Meeresspiegelanstieges vor 
etwa 6.000 Jahren konnten sich in geschütz-
ten bzw. von der Nordsee abgeschirmten 
Bereichen ausgedehnte Küstenmarschen 
entwickeln. In Nordfriesland wurden große 
Teile dieser Marschen nach verheerenden 
Meereseinbrüchen im Mittelalter wieder in 
Wattgebiete verwandelt. Reste der ehemali-
gen Kulturlandschaften und Siedlungen sind 
im Watt an mehreren Stellen noch sichtbar. 
Sie stellen wichtige kulturelle Schutzgüter 
dar und sind als Grabungsschutzgebiete nach 
Denkmalschutzgesetzt des Landes Schleswig-
Holstein eingetragen. Etwa im 11. Jahrhundert 
begann mit dem Deichbau die Abtrennung von 
Teilen der Küstenmarschen vom Wattenmeer 
und damit vom unmittelbaren Einflussbereich 
der Nordsee. Die heute durch eine Deichlinie 

Wald Grünland Ackerland Gewässer Siedlung Gewerbe Sonstige

3,3 47,4 25,3 7,3 6,1 1,9 8,6

Tab. 1: Nutzungen (in Prozent) in den Küstenniederungen an der Ostseeküste von Schleswig-Holstein 

 (Quelle: LLUR 2008)

Tab. 2: Größere NATURA 2000 Schutzgebiete (FFH und Vogelschutz) in den Küstenniederungen an der Ostsee- 

küste von  Schleswig-Holstein (Quelle: GIS - Geofachdaten MELUR SH)

FFH-Gebiete Code Größe

Küstenbereiche Flensburger Förde von 
Flensburg bis Geltinger Birk 

1123-393 10958 ha

Schlei incl. Schleimünde und vorgelagerter 
Flachgründe

1423-394 8748 ha

Südküste der Eckernförder Bucht und 
vorgelagerte Flachgründe

1526-391 8238 ha

Küstenlandschaft Bottsand-Marzkamp und 
vorgelagerte Flachgründe

1528-391 5483 ha

Vogelschutzgebiete Code Größe

Flensburger Förde 1123-491 12404 ha

Schlei 1423-491 8686 ha

Östliche Kieler Bucht 1530-491 74690 ha

Ostsee östlich Wagrien 1633-491 39421 ha

Ostseeküste am Brodtener Ufer 1931-301 2084 ha

Traveförde 2031-401 3287 ha
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vom Wattenmeer abgegrenzten fast 2.400 
km2 großen Küstenmarschen bzw. potentiellen 
Küstenrisikogebiete weisen nur ein geringes 
Relief auf. Sie reichen örtlich bei Rendsburg 
bis etwa 40 km landeinwärts. Nur an einer 
Stelle, nördlich von Husum, reicht die pleisto-
zäne Geestkante direkt bis an das Wattenmeer 
heran. Das der Küste vorgelagerte etwa 2.350 
km2 große Wattenmeer setzt sich aus Inseln 
und Halligen (12%), Salzwiesen (4%), Watten 
(51%) und Prielsystemen (33%) zusammen. 
Im Wattenmeer steht kein Hartsubstrat an, 
der überwiegende Teil der Sedimente ist 
mittelsandig (Quarze). Die meisten Sedimente 
entstammen dem Nordseeboden; feinere Se-
dimente sind auch über die Flüsse eingetragen 
worden oder biogenen Ursprungs. 
Die etwa 4 km2 große Insel Helgoland (einschl. 
Düne) gehört formal zwar zur FGE Elbe, wird 
aus physiogeographischen Gründen jedoch an 
dieser Stelle beschrieben. Helgoland stellt als 
einzige Felseninsel an der deutschen Nordsee-
küste eine Besonderheit dar. Ihre Entstehung 
ist das Ergebnis von lokaler Salztektonik, wo-
durch sich die über einem Salzstock liegenden 
Gesteinsschichten aufwölbten. Während die 
Felseninsel Helgoland eine sehr alte Struktur 
darstellt, ist die Helgoländer Düneninsel ein 
sehr junges Gebilde aus aufgearbeitetem Mo-
ränenmaterial des umgebenden Meeresgrun-
des. Die heutige Gestalt beider Inseln ist stark 
durch militärische Aktivitäten in den 1930er bis 
1950er Jahren geprägt.

In hydrologischer Hinsicht wird das Watten-
meer durch den Seegang, die Tide sowie 

durch langfristige (säkulare) und kurzfristige 
(meteorologisch bedingte) Schwankungen 
des Meeresspiegels geprägt. Bezüglich des 
Seeganges muss zwischen dem überregiona-
len Nordsee-Seegang an der Außenküste und 
dem örtlichen Seegang im Wattenmeer unter-
schieden werden. Während der lokal erzeugte 
Seegang im Wattenmeer durch die geringen 
Wassertiefen in seiner Höhe begrenzt wird, 
kann sich der Seegang in der Nordsee voll 
entfachen. Die mittlere Wellenhöhe in der 
Nordsee vor Sylt liegt im mehrjährigen Mittel 
zwischen 1,0 m und 1,25 m. Bei auflandigen 
Stürmen sind hier jedoch auch maximale 
Wellenhöhen von deutlich über 5 m gemessen 
worden. 

Die Tidewelle passiert zweimal täglich die 
Westküste von Süd nach Nord. Der mittlere 
Tidenhub variiert zwischen etwa 1,8 m in List 
auf Sylt und 3,5 m in Husum. Die Tideströ-
mungen erreichen in den größeren Rinnen 
Geschwindigkeiten von bis zu 1,5 m/s, auf 
den Wattflächen dagegen selten mehr als 0,2 
m/s. Neben dem Seegang entstehen durch 
Windschub auf der Wasseroberfläche auch 
Triftströmungen. Während schwerer auflan-
diger Stürme können diese Strömungen auf 
dem Watt maximale Geschwindigkeiten von 
bis zu 1,5 m/s erreichen und starke Erosionen 
verursachen. Weiterhin können durch den 
Windschub an der Festlandsküste kurzzeitige 
Wasserstandserhöhungen (Windstau) von 
örtlich über 4 m entstehen. Diese vom Sturm-
seegang begleiteten Ereignisse haben eine 
überragende Bedeutung für die Bemessung 

Abb. 3: Entwicklung der jährlichen Höchstwasserstände am Pegel Husum seit 1875.
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der Küstenschutzanlagen. In Abb. 3 sind die 
jährlichen Höchstwasserstände seit 1875 in 
Husum dargestellt. Der höchste Wasserstand 
wurde am 3. Januar 1976 mit NN +5,61 m 
gemessen. Auffällig ist zum einen die sehr 
große Streubreite der einzelnen Jahreswerte, 
zum anderen der starke Anstieg um insgesamt 
etwa einen Meter.

Aus den an mehreren Pegeln vor der Nord-
seeküste aufgezeichneten Tidewasserständen 
wird die säkulare Meeresspiegelentwicklung 
ermittelt. In Abb. 4 ist die Entwicklung des 
mittleren Tidehochwassers (MThw), des mitt-
leren Tidehalbwassers (MT½w als Näherungs-
wert für den mittleren Meeresspiegel) sowie 
des mittleren Tideniedrigwassers (MTnw) 
jeweils als Mittelwert aus sieben Nordsee-
küstenpegeln für den Zeitraum 1940 bis 2007 
dargestellt. Während das MTnw an den Pegeln 
sich seit 1940 nicht signifikant geändert hat, 
zeigt das MThw einen starken positiven Trend 
von 3,8 mm/a. Im Ergebnis stieg das MT½w 
durchschnittlich um 1,8 mm pro Jahr an. Dieser 
Anstieg entspricht in etwa dem globalen Mittel. 
Der mittlere Tidehub erhöhte sich in diesem 
Zeitraum nicht-linear um insgesamt etwa 0,28 
m bzw. nahm um 15% zu. 

Kennzeichnend für das aus Lockermaterialien 
aufgebaute Wattenmeer ist eine sehr intensive 
Morphodynamik. Insbesondere Sturmfluten 
können zu großen Materialumlagerungen 
innerhalb kürzester Zeit führen. Langfristige 

morphologische Entwicklungen werden vor 
allem durch Änderungen im Meeresspiegel, in 
der Tide, im Wind- bzw. Wellenklima und im 
Sedimentangebot erzeugt. So weicht die Au-
ßenküste infolge des MThw-Anstieges und der 
steigenden Sturmflutwasserstände generell 
zurück; die nordfriesischen Außensände ver-
lagern sich zum Beispiel teilweise mit über 20 
m pro Jahr nach Osten. Die Außenküsten von 
Amrum, St. Peter-Ording und Dithmarschen 
verharren durch starkes natürliches Sedimen-
tangebot in Ihrer Lage, während die Ostver-
lagerung auf Sylt durch Sandaufspülungen 
kompensiert wird (Kap. 8.1). Infolge zunehmen-
der Tide- und Triftströmungen unterliegen die 
Wattrinnen generell einer erosiven Tendenz, 
während die Wattflächen und Vorländer infolge 
des zunehmenden Sedimentangebotes mit 
dem Meeresspiegelanstieg begrenzt mitwach-
sen können. Allerdings gibt es lokal auch stark 
erosive Wattbereiche, insbesondere an Stellen 
mit erhöhter Hydrodynamik wie die Halligkan-
ten.  

3.2.2 Der Mensch im Küstengebiet
Seit etwa zwei Jahrtausenden schützen sich die 
Bewohner der Nordseeküste von Schleswig-
Holstein vor Überschwemmungen und Landab-
bruch. Etwa zu Beginn unserer Zeitrechnung 
wurde an der Nordseeküste mit der Anlage 
von Warften zum Schutz der Siedlungen vor 
Sturmfluten begonnen. Einige Jahrhunder-
te später wurden auf Eiderstedt die ersten 

Abb. 4: Entwicklung des mittleren Tidehochwassers (MThw), des mittleren Tidehalbwassers (MT½w) und des 

mittleren Tideniedrigwassers (MTnw) von 1940 bis 2007 gemittelt über die Pegel List, Hörnum, Wittdün, 

Dagebüll, Husum, Büsum und Helgoland.
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Ringdeiche zum Schutz der landwirtschaftlich 
genutzten Flächen vor Sommerfluten errichtet. 
Vor etwa 1.000 Jahren fing dann der eigentliche 
Deichbau an. Sehr schwere Sturmfluten (z. B. 
Erste und Zweite Große Manndränke in den 
Jahren 1362 und 1634) führten immer wieder 
zu Deichbrüchen, woraufhin die Deiche stetig 
instand gesetzt, erhöht und verstärkt wurden. 
Die teilweise jahrhundertealten Deiche und 
Warften stellen wertvolle Zeugnisse der wech-
selvollen Geschichte der Küstenbewohner dar. 
Diese Kulturdenkmale sind als Schutzgut nach 
Denkmalschutzgesetz des Landes Schleswig-
Holstein gekennzeichnet.

Die fast 2.400 km2 großen Küstenniederungen 
an der Nordseeküste werden heute durch 
ein System aus Landesschutz-, Regional- und 
Mitteldeichen vor Überflutungen durch Meer-
wasser gesichert. In diesem Gebiet wohnen 
über 138.000 Menschen (58 Einwohner pro km2) 
und sind Sachwerte in Höhe von 19,8 Mrd. € 
vorhanden. 

Aus Tab. 3 geht flächenbezogen die Dominanz 
der landwirtschaftlichen Nutzung (84% der 
Gesamtfläche) der fruchtbaren Marschböden 
hervor. Prägender Wirtschaftsfaktor ist aber 
auch hier der Tourismus. Küstenbadeorte mit 
überregionaler Bedeutung sind Westerland, St. 
Peter-Ording und Büsum. Zunehmende wirt-
schaftliche Bedeutung zur Erzeugung regenera-
tiver Energien erlangen die vorwiegend in den 

Küstenniederungen aufgestellten Windkraftan-
lagen. Südlich von Heide liegt eine größere Öl-
raffinerie, regional bedeutsame Häfen befinden 
sich in Husum und Büsum. 

Das Wattenmeer an der Nordseeküste von 
Schleswig-Holstein wurde wegen seines uni-
versellen Wertes als Naturlandschaft von der 
UNESCO mit der Einstufung als Weltnaturerbe 
gewürdigt. Der Nationalpark Schleswig-Holstei-
nisches Wattenmeer charakterisiert das Gebiet 
als für Deutschland einzigartigen Naturschatz. 
Dies schlägt sich auch in der Anerkennung 
großer Teile als NATURA 2000-Gebiet nach 
EU-Recht nieder. Auch in den Küstenniederun-
gen an der Nordseeküste Schleswig-Holsteins 
liegen mehrere FFH- und Vogelschutzgebiete. 
Dabei überlagern sich beide Gebietskulissen 
größtenteils. Die größten Schutzgebiete sind in 
der Tabelle 4 aufgelistet. Der Nationalpark und 
das Ramsar-Gebiet schließen Teile der dem 
Wattenmeer vorgelagerten Nordsee mit ein. 
Die Halligen mit ihren Warften im nordfrie-
sischen Wattenmeer sind als kleine, nicht 
eingedeichte aber seit Jahrhunderten bewohn-
te Wattinseln weltweit einzigartig und stellen 
somit ein überregional bedeutsames Kulturerbe 
dar. Ansammlungen von Warften, zum Beispiel 
zwischen Witzwort und Oldenswort sowie his-
torische Ringdeiche auf Eiderstedt sind weitere 
kulturhistorische Zeugnisse vom jahrhunderte-
langen „Kampf mit dem Blanken Hans“.

Wald Grünland Ackerland Gewässer Siedlung Gewerbe Sonstige

0,5 47,5 36,7 3,0 2,8 0,2 9,3

Tab. 3: Nutzungen (in Prozent) in den Küstenniederungen an der Nordseeküste von Schleswig-Holstein 

 (Quelle: LLUR 2008).

FFH-Gebiete Code Größe

NP S.-H. Wattenmeer und
angrenzende Küstengebiete

0916-391 452.455 ha

Untereider 1719-391 3.606 ha

Gewässer des Bongsieler-Kanal-System 1219-391 581 ha

Vogelschutzgebiete Code Größe

Ramsar-Gebiet S.-H. Wattenmeer 
und angrenzende Küstengebiete

0916-491 463.907 ha

Eider-Treene-Sorge-Niederung 1622-493 15.014 ha

Eiderstedt 1618-404 6.704 ha

Haaler-Au Niederung 1823-402 964 ha

Gotteskoog 1119-491 892 ha

Tab. 4: NATURA 2000 Schutzgebiete (FFH und Vogelschutz) in den Küstenniederungen an der Nordseeküste von 

Schleswig-Holstein (Quelle: GIS - Geofachdaten MELUR SH).
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Die Küstenniederungen werden durch 262,6 
km Landesschutzdeiche (67,5 km davon auf 
Inseln) und 43,9 km Regionaldeiche (6,9 km 
davon auf Inseln und 35 km sog. Halligdeiche) 
vor Meeresüberflutungen geschützt. Über die 
Hälfte der Küstenniederungen wird zusätzlich 
durch eine insgesamt 340,5 km lange zweite 
Deichlinie aus Mitteldeichen gesichert (Nord-
friesland 248,0 km, Dithmarschen 92,5 km). 
Sie liegen in der Zuständigkeit der örtlichen 
Wasser- und Bodenverbände. Die Landes-
schutzdeiche und die Regionaldeiche auf den 
Inseln und Halligen liegen – mit Ausnahme des 
Regionaldeiches in Hörnum – in der Zuständig-
keit und im Eigentum des Landes Schleswig-
Holstein. Die Landesschutzdeiche mit einer 
Höhe zwischen NN + 6,6 m und NN + 9,4 m 
(Festland) bzw. NN +5,3 m und NN +8,4 m 
(Inseln) weisen den höchsten Schutzgrad auf. 
Mit dem in der Eidermündung liegenden Sperr-
werk wurde die zu verteidigende Deichlinie um 
56 km verkürzt und das Risiko für die Einwoh-
ner entsprechend reduziert. Die ehemaligen 
Seedeiche an der Eider rückten in die zweite 
Deichlinie (siehe oben).

3.3 Tideelbe (FGE Elbe)
3.3.1 Naturräumliche Verhältnisse
Die Küstenlinie entlang der Tideelbe in Schles-
wig-Holstein (von Friedrichskoog Edendorf bis 
zum Wehr bei Geesthacht, ohne Hamburg) 
hat eine Länge von etwa 103 km. An der 
Mündung, zwischen Friedrichskoog-Spitze und 
Cuxhaven, ist die Tideelbe über 15 km breit. 
Etwa 20 km stromaufwärts bei Brunsbüttel hat 

sie sich bereits auf etwa 1,5 km verengt. Bei 
Wedel am Hamburger Stadtrand beträgt die 
Breite noch etwa 900 m. Das leicht mäand-
rierende Ästuar der Tideelbe entwässert ein 
über 148.000 km2 großes bis nach Tschechien, 
Österreich und Polen reichendes Einzugsge-
biet. Der mittlere Abfluss an der Mündung der 
Tideelbe beträgt ca. 860 m3/s. Der höchste 
bisher gemessene Abfluss (07.04.1895) betrug 
in Höhe des heutigen Wehres bei Geesthacht 
etwa 3.800 m3/s.

Zweimal täglich durchfließt die Tidewelle das 
Ästuar. Der mehrjährige mittlere Tidenhub liegt 
in Cuxhaven knapp unter 3,0 m und nimmt 
nach Hamburg (St. Pauli) auf über 3,5 m zu. 
Zum Vergleich, vor 150 Jahren lag der mittlere 
Tidenhub in Cuxhaven um 2,8 m, in Hamburg 
St. Pauli unter 1,8 m. Der stark überpropor-
tionale Anstieg in Hamburg erklärt sich aus 
den menschlichen Eingriffen im Ästuar, die zu 
einem Abfall des mittleren Tideniedrigwassers 
um etwa 1,3 m und einem Anstieg des mittle-
ren Tidehochwassers um etwa 0,5 m geführt 
haben. Der säkulare Anstieg des mittleren 
Tidehalbwassers seit Ende des 19. Jahrhun-
derts liegt in Cuxhaven (entsprechend dem 
globalen Signal) bei 1,8 mm/a (Abb. 5). Infolge 
der menschlichen Eingriffe fällt der mittlere 
Meeresspiegel in Hamburg St. Pauli über den 
gleichen Zeitraum durchschnittlich um 2,9 
mm/a (Abb. 5). 

Die nach Nordwesten exponierte Mündung 
macht die Tideelbe besonders empfindlich für 
Sturmfluten aus westlichen Richtungen. Der 

FFH-Gebiete Code Größe

NP S.-H. Wattenmeer und
angrenzende Küstengebiete

0916-391 452.455 ha

Untereider 1719-391 3.606 ha

Gewässer des Bongsieler-Kanal-System 1219-391 581 ha

Vogelschutzgebiete Code Größe

Ramsar-Gebiet S.-H. Wattenmeer 
und angrenzende Küstengebiete

0916-491 463.907 ha

Eider-Treene-Sorge-Niederung 1622-493 15.014 ha

Eiderstedt 1618-404 6.704 ha

Haaler-Au Niederung 1823-402 964 ha

Gotteskoog 1119-491 892 ha Abb. 5: Entwicklung des mittleren Tidehalbwassers an den Pegeln Hamburg St. Pauli und Cuxhaven seit 1875.
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Abb. 6: Entwicklung der jährlichen Höchstwasserstände am Pegel Cuxhaven seit 1850.

FFH-Gebiete Code Größe

Schleswig-Holsteinisches Elbästuar  
und angrenzende Flächen

2323-392 19.280 ha

Obere Krückau 2224-306 51 ha

Mittlere Stör, Bramau und Bünzau 2024-391 211 ha

Kudensee 2021-301 104 ha

Vaaler Moor und Herrenmoor 2022-302 964 ha

Moore Breitenburger Niederung 2024-392 514 ha

NSG Trävsmoor / Haselauer Moor 2324-304 150 ha

Rantzau-Tal 2023-303 215 ha

Vogelschutzgebiete Code Größe

Unterelbe bis Wedel 2323-401 7.426 ha

Wald Grünland Ackerland Gewässer Siedlung Gewerbe Sonstige

0,8 58,6 29,5 0,4 5,2 0,4 4,6

Tab. 5: Nutzungen (in Prozent) in den Küstenniederungen der Tideelbe in Schleswig-Holstein (Quelle: LLUR 2008)

Tab. 6: NATURA 2000 Schutzgebiete (FFH und Vogelschutz) in den Küstenniederungen der Tideelbe in Schleswig-

Holstein (Quelle: GIS - Geofachdaten MELUR SH)
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höchste bisher beobachtete Wasserstand trat 
am 03.01.1976 in Cuxhaven mit einer Höhe 
von NN +5,11 m auf (Windstau 4,24 m). In St. 
Pauli erreichte diese Sturmflut einen Wasser-
stand von NN +6,45 m und lag damit noch 
deutlich höher als bei der Katastrophenflut 
vom 16.02.1962. In Abb. 6 sind die jährlichen 
Höchstwasserstände seit 1850 in Cuxhaven 
dargestellt. 

Die Tideelbe verläuft in einem eiszeitlichen 
Urstromtal, in dem sich im Laufe des Holozäns 
ein mächtiger Sedimentkörper aus marinen 
Sedimenten, Flussablagerungen und Mooren 
gebildet hat. Die hohe Geest bildet das steile 
Ostufer des weiten Elbeurstromtals. Die heute 
durch Landesschutzdeiche von der Tideelbe 
abgegrenzten etwa 1.150 km2 großen Küsten-
marschen weisen nur ein geringes Relief auf. 
Der tiefste Punkt Deutschlands liegt mit NN 
-3,54 m in der Wilster Marsch. 

3.3.2 Der Mensch im Küstengebiet
Die landwärts durch das Wehr bei Geesthacht 
abgegrenzte Tideelbe ist stark durch mensch-
liche Eingriffe geprägt, einerseits durch die 
zur Gewährleistung der Erreichbarkeit des 
Hamburger Hafens erforderlichen Anpassun-
gen der Fahrrinne der Elbe und die hiermit 
in Zusammenhang stehenden regelmäßigen 
Unterhaltungsbaggerungen, andererseits 
durch die zur Gewährleistung der Sicherheit 
der Küstenbewohner erforderlichen Deichbau-
maßnahmen einschließlich Abdämmungen. So 
nahm die zulässige Schiffstiefe (bei MTnw) in 
der Fahrrinne zwischen 1860 und 1978 durch 
insgesamt sieben Vertiefungen von 4,5 m auf 
13,5 m zu. Bis 2001 wurde eine weitere An-
passung der Fahrrinne durchgeführt, wodurch 
nun Schiffe mit einem Maximaltiefgang von 
13,8 m den Hamburger Hafen tideabhängig mit 
einem Zeitfenster von etwa zwei Stunden ver-
lassen können. Das Planfeststellungsverfahren 
für eine weitere Fahrrinnenanpassung wurde 
mit Beschluss vom 23. April 2012 abgeschlos-
sen. Nach den Antragsunterlagen ist selbst bei 
extremen Sturmfluten nur mit einer maximalen 
Erhöhung der Sturmflutwasserstände von bis 
zu 2 cm zu rechnen.

In den deichgeschützten Küstenmarschen 
wohnen fast 159.000 Menschen (140 Einwoh-
ner pro km2) und sind Sachwerte in Höhe von 
21,4 Mrd. € vorhanden. 

Ostseeküste bei Laboe (Kreis Plön)
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Aus Tab. 5 geht flächenbezogen die Dominanz 
der landwirtschaftlichen Nutzung (88% der 
Gesamtfläche) der fruchtbaren Marschböden 
hervor. In Brunsbüttel, an der Mündung des 
Nord-Ostsee-Kanals in die Elbe, befindet sich 
ein regional bedeutsames industrielles Zent-
rum. 

In der Wilstermarsch befinden sich die 
Kernkraftwerke Brunsbüttel und Brokdorf. 
Das Kernkraftwerk Brunsbüttel hat aufgrund 
der 13. Novellierung des Atomgesetzes des 
Bundes mit Ablauf  des 06. August 2011 seine 
Berechtigung zum Leistungsbetrieb verloren 
und befindet sich seitdem in der Nachbetriebs-
phase. In den Errichtungsgenehmigungen 
für die Kernkraftwerke wurden gemäß dem 
kerntechnischen Regelwerk erhöhte Sicher-
heitsanforderungen für den Hochwasserschutz 
festgelegt. Zur Erfüllung dieser Anforderungen 
wurden auf Initiative und zu Lasten der Betrei-
ber an den Landesschutzdeichen (Kap. 7.1) vor 

den Kernkraftwerken besondere Befestigun-
gen der Deichböschungen wie eine stärkere 
Kleischicht, eine abgeflachte Außenböschung 
und ein erhöhtes Deckwerk eingebaut. Des 
Weiteren wurden Maßnahmen wie die Vor-
haltung mobiler Hochwasserschutzwände 
getroffen, um Schäden bei einer Überflutung 
infolge von Deichbrüchen an anderer Stelle 
zu vermeiden. Damit wurden die erhöhten Si-
cherheitsanforderungen erfüllt. Unter Berück-
sichtigung der bereits vorhandenen erhöhten 
Wehrhaftigkeit in den unmittelbaren Bereichen 
der Kernkraftwerke sind im Abschnitt vor der 
Wilstermarsch gegenwärtig zusätzliche Küs-
tenschutzmaßnahmen nicht erforderlich.
In den Küstenmarschen wie auch  in der Tide-
elbe in Schleswig-Holstein befinden sich die 
in der Tabelle 6 aufgelisteten NATURA 2000 
Gebiete. 
Die Gesamtfläche der geschützten Gebiete 
einschließlich Tideelbe und Nebenflüsse be-
trägt 222 km2.

Nordseeküste bei St. Peter-Ording (Kreis Nordfriesland)
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Die Küstenmarschen werden durch eine ins-
gesamt 100,7 km lange geschlossene Deich-
linie einschließlich  dervier Sperrwerke (Stör, 
Pinnau, Krückau und Wedeler Au) vor Sturm-
fluten geschützt. Die Landesschutzdeiche und 
Sperrwerke liegen in der Zuständigkeit und 
im Eigentum des Landes Schleswig-Holstein. 
Mit einer Höhe zwischen NN + 7,9 m und 
NN + 8,8 m weisen sie einen hohen Schutz-
grad auf. Die Sperrwerke wurden nach der 
Katastrophenflut von 1962 gebaut, um die zu 
verteidigende Deichlinie und das Risiko für die 
Einwohner zu reduzieren. Die ehemaligen See-
deiche an Stör, Pinnau und Krückau rückten in 
die zweite Deichlinie. Insgesamt 207,5 km Mit-
teldeiche existieren in den Küstenmarschen 
(Dithmarschen 33,5 km, Steinburg 116,5 km, 
Pinneberg 57,5 km). Sie dienen dazu, das 
überflutete Gebiet im Falle eines Bruches der 
Landesschutzdeichlinie zu begrenzen und lie-
gen in der Zuständigkeit der örtlichen Wasser- 
und Bodenverbände. Am Wehr bei Geesthacht 
übernimmt der 2,7 km lange Schleusenleit-
damm in der Zuständigkeit der Wasser- und 
Schifffahrtsverwaltung gleichzeitig Hochwas-
serschutzfunktion. Ein Teil des Schleusenleit-
dammes wird bei gleichzeitiger Verlängerung 
stromaufwärts verstärkt und nachfolgend als 
Regionaldeich (Länge 1,2 km; Zuständigkeit 
Gemeinde Geesthacht) gewidmet.

4.1 Rechtlicher Rahmen 
4.1.1 Zuständigkeiten und Aufgaben
Die Zuständigkeiten und Aufgaben im Küsten-
schutz sind im Landeswassergesetz Schleswig-
Holstein (LWG) geregelt. So ist nach § 108 
LWG das Ministerium für Energiewende, Land-
wirtschaft, Umwelt und ländliche Räume des 
Landes Schleswig-Holstein (MELUR) oberste 
Küstenschutzbehörde. Als oberste Küsten-
schutzbehörde obliegt ihm die Aufsicht über 
die untere Küstenschutzbehörde. Die Aufgaben 
der unteren Küstenschutzbehörde nimmt der 
Landesbetrieb für Küstenschutz, Nationalpark 
und Meeresschutz Schleswig-Holstein (LKN-
SH) wahr. 

Das MELUR ist für die grundsätzlichen Aufga-
ben der strategischen Planung und die Finanzie-
rung verantwortlich. Es legt die einzuhaltenden 
Sollabmessungen der Deiche in der ersten und 
zweiten Deichlinie fest. Das MELUR ist zudem 
zuständig für die Planfeststellungen und die 
Plangenehmigungen für das Errichten, Beseiti-
gen, Verstärken oder wesentliche Änderungen 
von Landesschutz- und Regionaldeichen, Siche-
rungsdämmen und Sperrwerken in der Trä-
gerschaft des Landes sowie für die Widmung, 
Um- oder Entwidmung von Deichen. 

Der LKN-SH ist für die Erhaltung und Überwa-
chung des ordnungsgemäßen Zustandes der 
Küstenschutzanlagen, für die Gefahrenabwehr 
und die Durchführung gewässerkundlicher 
Messungen in den Küstengewässern ver-
antwortlich. Weiterhin ist der LKN-SH für die 
Planfeststellung bzw. Plangenehmigung von 
Anlagen im Küstenbereich zuständig, soweit 
nicht die Zuständigkeit der obersten Küsten-
schutzbehörde gegeben ist. In den Verfahren 
der obersten Küstenschutzbehörden führt der 
LKN-SH die Anhörung durch. Vom LKN-SH 
werden die dem Land obliegenden Bau- und 
Instandhaltungsaufgaben an den Landesschutz-
deichen, den Regionaldeichen sowie den in 
diesen Deichen vorhandenen Bauwerken erle-
digt. Bei Fördervorhaben des Küstenschutzes in 
der Trägerschaft anderer Institutionen prüft es 
die Wirtschaftlichkeit und Zweckmäßigkeit der 
Vorhaben und bewilligt die Fördermittel.

Nach dem LWG gilt zunächst der Grundsatz, 
dass der Küstenschutz Aufgabe derjenigen ist, 
die davon Vorteile haben, sofern das LWG nicht 
ausdrücklich andere dazu verpflichtet. Der Bau 
und die Instandhaltung der Landesschutzdeiche 
sowie der Regionaldeiche auf den Inseln und 
Halligen obliegen nach § 63 LWG dem Land 
Schleswig-Holstein. Alle übrigen Regionaldei-
che sind von den Wasser- und Bodenverbän-
den im Rahmen ihrer satzungsgemäßen Aufga-
ben oder den Gemeinden, sofern die Bildung 
eines Wasser- und Bodenverbandes unzweck-
mäßig ist, zu unterhalten. Für Maßnahmen 
der Küstensicherung sind entsprechend dem 
Grundsatz des LWG diejenigen verantwortlich, 
in deren Interesse das Vorhaben liegt. Küsten-
sicherungsmaßnahmen werden zum Beispiel 
von den Gemeinden zum Schutz öffentlicher 
Infrastruktur (z.B. Promenaden, Straßen, 
Gebäude, Ver- und Entsorgungseinrichtungen) 
oder von sonstigen Dritten, z.B. zum Schutz 
von privatem Eigentum, durchgeführt.

Neben den Belangen des Küstenschutzes sind 
bei Küstenschutzmaßnahmen auch immer 
die Belange des Naturschutzes zu beachten. 
Die Zuständigkeiten der Naturschutzbehörden 
richten sich nach der Örtlichkeit. Im Bereich 
der Landflächen, den eingemeindeten Berei-
chen der Ostsee und den inkommunalisierten 
Vordeichflächen an der Nordseeküste bis 
zur Grenze des Nationalparks Schleswig-
Holsteinisches Wattenmeer sind die unteren 
Naturschutzbehörden der Kreise und kreisfreien 
Städte örtlich zuständig. Der Landesbetrieb für 
Küstenschutz, Nationalpark und Meeresschutz 
ist die zuständige Naturschutzbehörde für den 
Nationalpark Schleswig-Holsteinisches Wat-
tenmeer. In den nicht eingemeindeten Teilen 

4. Allgemeine Grundlagen
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der Nordsee (außerhalb des Nationalparks) und 
der Ostsee nimmt das Ministerium für Energie-
wende, Landwirtschaft, Umwelt und ländliche 
Räume als oberste Naturschutzbehörde diese 
Aufgabe wahr.

Weiter sind die Belange des Denkmalschut-
zes und der Denkmalpflege zu beachten. Die 
Denkmalschutzbehörden sind entsprechend 
frühzeitig zu beteiligen. Unabhängig davon 
sind Vorhaben in Böden und Gewässern der 
oberen Denkmalschutzbehörde, regelmäßig 
dem Archäologischen Landesamt Schleswig-
Holstein, anzuzeigen, wenn bekannt ist oder 
es zureichende Anhaltspunkt dafür gibt, dass 
sich dort archäologische Denkmale befinden. 
Werden durch solche Vorhaben archäologi-
sche Untersuchungen, Bergungen, Dokumen-
tationen und Veröffentlichungen notwendig, 
ist der Träger des Vorhabens im Rahmen des 
Zumutbaren zur Deckung der Gesamtkosten 
verpflichtet (§ 8 Denkmalschutzgesetz des 
Landes Schleswig-Holstein).

4.1.2 Zulassung von Küstenschutzmaß-
nahmen

Bei der Zulassung von Küstenhochwasser-
schutzmaßnahmen ist neben den Bestim-
mungen des Wasserhaushaltsgesetzes des 
Bundes (WHG) insbesondere der Abschnitt 
II des siebten Teiles des LWG zu beachten. 
Gem. § 68 WHG in Verbindung mit den §§ 68 

und 125 LWG bedarf das Errichten, Beseiti-
gen, Verstärken oder wesentliche Umgestal-
ten von Deichen, Sicherungsdämmen und 
Sperrwerken (Bauten des Küstenschutzes), 
die dem Schutz gegen Sturmfluten oder in 
anderer Weise dem Küstenschutz dienen, der 
vorherigen Durchführung eines Planfeststel-
lungsverfahrens, dessen Ablauf sich aus den 
Vorgaben des Landesverwaltungsgesetzes 
(LVwG, §§ 139 ff.) ergibt. Im Planfeststellungs-
verfahren ist die Beteiligung der Öffentlichkeit, 
der Naturschutzvereinigungen und der Träger 
öffentlicher Belange vorgesehen. Innerhalb 
dieses Verfahrens ist gemäß dem Umwelt-
verträglichkeitsprüfungsgesetz (UVPG) bzw. 
Landesumweltverträglichkeitsprüfungsgesetz 
(LUVPG) eine Umweltverträglichkeitsprüfung 
als unselbständiger Teil des Gesamtverfahrens 
durchzuführen. Entsprechend § 68 Abs. 2 Satz 
2 WHG können die Länder bestimmen, dass 
für Bauten des Küstenschutzes, für die nach 
dem UVPG keine Verpflichtung zur Durch-
führung einer Umweltverträglichkeitsprüfung 
besteht, anstelle einer Planfeststellung oder 
Plangenehmigung eine andere Zulassung 
erteilt werden kann. Dazu regelt § 68 Abs. 2 
LWG, dass Bauten des Küstenschutzes ohne 
Durchführung eines Planfeststellungsverfah-
rens genehmigt werden können, wenn:

•	 es sich um eine Verstärkung oder Än-
derung innerhalb des bereits bestehen-
den Deichbesticks einschließlich des 
Zubehörs handelt, 

Entwidmeter Regionaldeich an der Geltinger Birk (Kreis Schleswig-Flensburg)
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•	 das Vorhaben von unwesentlicher Be-
deutung ist und 

•	 gemäß §§ 3, 6 und 7 des LUVPG keine 
Verpflichtung zur Durchführung einer 
Umweltverträglichkeitsprüfung besteht.

Die Zulassung von Küstensicherungsmaßnah-
men erfolgt auf der Grundlage des Abschnittes 
III des siebten Teiles des LWG. Die Errichtung, 
Beseitigung oder wesentliche Änderung von 
Küstenschutzanlagen wie Lahnungen, Buhnen, 
Mauern, Deckwerken, Sielen, Schleusen oder 
Dämmen und sonstigen Anlagen an der Küste 
wie Brücken, Treppen, Stege, Pfahlwerke, 
Zäune, Rohr- und Kabelleitungen oder Wege 
sowie Vorhaben zur Landgewinnung am Meer 
bedürfen gemäß § 77 LWG der Genehmigung 
der unteren Küstenschutzbehörde. Dabei kann 
die Genehmigung für Vorhaben, die in der 
Anlage 1 des LUVPG aufgeführt sind, nur in 
einem Verfahren erteilt werden, das den An-
forderungen des LUVPG entspricht. Nach Nr. 
1.15 der Anlage 1 zum LUVPG ist insbesonde-
re für Küstenschutzanlagen, die geeignet sind, 
Veränderungen der Küste mit sich zu bringen, 
eine allgemeine Vorprüfung des Einzelfalls 
durchzuführen. Sofern mit erheblichen nachtei-
ligen Umweltauswirkungen zu rechnen ist, ist 
eine Umweltverträglichkeitsprüfung durchzu-
führen.

Des Weiteren bestehen gemäß § 78 LWG 
Nutzungsverbote auf Küstenschutzanlagen, in 

den Dünen und auf den Strandwällen sowie im 
Bereich der Steilufer, am Meeresstrand und 
auf dem Meeresboden. So dürfen in diesen 
Bereichen beispielsweise Anlagen jeder Art 
weder errichtet noch wesentlich geändert und 
keine Abgrabungen oder Aufschüttungen vor-
genommen werden. Im Bereich der Steilufer 
gelten diese Bestimmungen bis 50 m land-
wärts der oberen Böschungskante.

Genehmigungen nach § 77 LWG sowie 
Ausnahmegenehmigungen nach § 78 LWG 
können von der unteren Küstenschutzbehör-
de erteilt werden, wenn von den Anlagen 
oder Nutzungen keine Beeinträchtigung des 
Wohls der Allgemeinheit, insbesondere der 
Belange des Küstenschutzes oder der öffent-
lichen Sicherheit zu erwarten ist, die nicht 
durch Auflagen verhütet oder ausgeglichen 
werden können. In den Fällen, in denen keine 
Verpflichtung zur Durchführung einer Umwelt-
verträglichkeitsprüfung besteht, gelten die 
Genehmigungen als erteilt, wenn die untere 
Küstenschutzbehörde dem nicht innerhalb ei-
ner Frist von zwei Monaten nach Eingang des 
Antrages widerspricht. 

Diejenigen, die die Anlage errichtet haben, 
tragen die Verantwortung für deren ordnungs-
gemäßen Zustand. Nach Beendigung der 
Nutzung ist die Anlage vom bau- und instand-
haltungspflichtigen Genehmigungsinhaber zu 
beseitigen. Die untere Küstenschutzbehörde 

Deichrückbau im Rahmen einer Renaturierung bei Schmoel (Kreis Plön)
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kann Maßnahmen zur Herstellung eines ord-
nungsgemäßen Zustandes oder die Beseiti-
gung der Anlage anordnen. 

Soweit mit den küstenschutzrechtlichen 
Genehmigungen (z. B. §§ 77 und 78 LWG) Ein-
griffe im Sinne des § 14 Bundesnaturschutzge-
setz (BNatSchG) in Verbindung mit § 8 Landes-
naturschutzgesetz (LNatSchG) verbunden sind, 
entscheidet die untere Küstenschutzbehörde 
als Trägerbehörde nach § 17 Abs. 1 BNatSchG 
in Verbindung mit § 11 Abs. 1 LNatSchG 
zugleich über die Zulässigkeit von Eingriffen 
in Natur und Landschaft nach § 15 BNatSchG 
i. V. m. § 9 LNatSchG (so genanntes  Hucke-
packverfahren). Sie trifft ihre Entscheidung 
hinsichtlich der Eingriffskompensation im Ein-
vernehmen, im Übrigen im Benehmen mit der 
zuständigen Naturschutzbehörde (§ 11 Abs. 1 
LNatSchG).

Nach § 80 LWG gelten im Umfeld von Landes-
schutzdeichen Bauverbote. Hiernach dürfen 
bauliche Anlagen in einer Entfernung von 50 m 
landwärts vom Fußpunkt der Innenböschung 
der Landesschutzdeiche und im Deichvorland 
nicht errichtet werden. Ausnahmen von diesen 
Verboten sind möglich, wenn sie mit den Be-
langen des Küsten- und Hochwasserschutzes 
vereinbar sind und das Verbot im Einzelfall zu 
einer besonderen Härte führen würde oder ein 
dringendes öffentliches Interesse vorliegt.

4.1.3 Naturschutzrechtliche Bestimmungen 
Die Errichtung oder wesentliche Umgestaltung 
von Deichen sowie andere Maßnahmen zum 
Hochwasserschutz und der Küstensicherung 
stellen i. d. R. Eingriffe in Natur und Land-
schaft im Sinne des § 14 Abs. 1 BNatSchG 
dar, über die in der Regel durch die Fachbehör-
de im Rahmen des dortigen Zulassungsverfah-
rens entschieden wird (so genanntes Hucke-
packverfahren, vgl. oben 4.1.2). 

Küstenschutzmaßnahmen können daneben zur 
Zerstörung oder einer sonstigen  erheblichen 
Beeinträchtigung von gemäß § 30 BNatSchG 
in Verbindung mit § 21 LNatSchG gesetzlich 
geschützten Biotopen, wie Steilküsten, Küs-
tendünen und Strandwällen, führen. Da Hand-
lungen, die zu einer Zerstörung oder sonstigen 
erheblichen Beeinträchtigung von gesetzlich 
geschützten Biotopen führen können, gemäß 
§ 30 Abs. 2 BNatSchG verboten sind, bedürfen 
derartige Vorhaben einer Ausnahme (nur bei 
Knicks oder Kleingewässern, vgl. § 30 Abs. 
3 BNatSchG in Verbindung mit § 21 Abs. 3 
LNatSchG) bzw. einer Befreiung durch die  
zuständige  Naturschutzbehörde. 

Daneben sind i. d. R. auch artenschutzrecht-
liche Aspekte nach § 37ff. BNatSchG zu 

beachten. Da fehlerhafte artenschutzrechtliche 
Beurteilungen ggf. erhebliche Auswirkungen 
auf die Rechtmäßigkeit des geplanten Vorha-
bens haben (vgl. z. B. BVerwG 9 A 12/10 vom 
14.07.2011) und sogar strafrechtliche Konse-
quenzen bei einem Verstoß gegen die §§ 37 
ff BNatSchG nach sich ziehen können ist eine 
frühzeitige Abstimmung mit der zuständigen 
Naturschutzbehörde sinnvoll.

Das schleswig-holsteinische Wattenmeer und 
große Teile der Küsten- und Uferbereiche der 
Nord- und Ostsee sowie der Elbe sind zudem 
als Schutzgebiete von gemeinschaftlicher 
Bedeutung (Natura-2000-Gebiete) ausgewie-
sen. Dazu zählen sowohl die FFH-Gebiete 
(Flora-Fauna-Habitat) als auch die europäischen 
Vogelschutzgebiete. Sofern die Maßnah-
men Natura-2000-Gebiete  erheblich beein-
trächtigen können, sind entsprechend § 34 
BNatSchG in Verbindung mit § 25 LNatSchG 
Verträglichkeitsprüfungen durchzuführen. Die 
Verträglichkeitsprüfung führt – vergleichbar 
mit der Huckepackregelung bei der Eingriffs-
zulassung – diejenige Fachbehörde durch, 
die nach anderen Rechtsvorschriften für die 
behördliche Gestattung eines Vorhabens oder 
die Entgegennahme einer Anzeige zuständig 
ist. Sie trifft ihre Entscheidung im Benehmen 
mit der für die Eingriffsregelung zuständigen 
Naturschutzbehörde.
Zusätzlich sind ggf. Verbotstatbestände in 
Naturschutzgebiets- oder Landschaftsschutz-
gebietsverordnungen bzw. im Nationalpark 
Schleswig-Holsteinisches Wattenmeer die Be-
stimmungen des Nationalparkgesetzes (NPG) 
zu beachten. 

4.2 Finanzierung des Küstenschutzes
Bei der Finanzierung des Küstenschutzes ist 
in Instandhaltungs- und investive Maßnahmen 
zu unterteilen. Während Instandhaltungsmaß-
nahmen zu 100% vom Land finanziert werden, 
stehen für investive Maßnahmen wie zum 
Beispiel Deichverstärkungen oder Sandaufspü-
lungen weitere Finanzierungsinstrumente zur 
Verfügung. 

Die Finanzierung der investiven Küstenschutz-
maßnahmen erfolgt im Wesentlichen nach 
dem Bundesgesetz über die Gemeinschafts-
aufgabe „Verbesserung der Agrarstruktur und 
des Küstenschutzes“. Danach tragen Bund 
und Länder staatliche Baumaßnahmen im 
Küstenschutz anteilig in Höhe von 70 % bzw. 
30%. Für die Gemeinschaftsaufgabe wird 
vom Bund in Abstimmung mit den Ländern 
ein Rahmenplan aufgestellt, der Förderungs-
grundsätze und Mittelansätze für die einzelnen 
Teilaufgaben enthält. Die „Grundsätze für die 
Förderung von Maßnahmen zur Erhöhung 
der Sicherheit an den Küsten der Nord- und 
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Ostsee sowie an den fließenden oberirdischen 
Gewässern im Tidegebiet gegen Sturmfluten 
(Küstenschutz)“ enthalten Detailregelungen 
über den Verwendungszweck, den Gegen-
stand der Förderung, die Zuwendungsempfän-
ger, die Zuwendungsvoraussetzungen sowie 
zu Art, Umfang und Höhe der Zuwendungen. 

Auf Grund der gesamtstaatlichen Bedeutung 
eines auch in Zeiten des Klimawandels funk-
tionsfähigen Küstenschutzes haben der Bund 
und die Küstenländer im Jahre 2009 einen 
Sonderrahmenplan: „Maßnahmen des Küsten-
schutzes infolge des Klimawandels“ aufgelegt. 
Mit den bis 2025 zur Verfügung gestellten 
zusätzlichen Mitteln in Höhe von insgesamt 
fast 550 Mio. € werden die Küstenländer ihre 
Anpassungsmaßnahmen für den Klimawandel 
schneller umsetzen können.

Eine zunehmende Bedeutung für investive 
Maßnahmen erlangt die Bereitstellung von 
Finanzmitteln durch die Europäische Union. Im 
Rahmen des Europäischen Fonds für regionale 
Entwicklung (EFRE) und des Europäischen 
Landwirtschaftsfonds zur Entwicklung der 
ländlichen Räume (ELER) können auch Maß-
nahmen zur Verbesserung des Küstenschutzes 
anteilig finanziert werden.

Bei Maßnahmen der Wasser- und Bodenver-
bände und Gemeinden haben diese in der 
Regel einen Eigenanteil zu tragen, der  ent-
sprechend der Förderrichtlinie des Landes in 
Abhängigkeit vom Einzelfall festgelegt wird. 
Das MELUR trifft die grundsätzlichen Entschei-

dungen über die Verteilung der verfügbaren 
Fördermittel, der LKN-SH erteilt die Zuwen-
dungsbescheide und prüft die Verwendungs-
nachweise. Das LWG sieht vor, dass diejeni-
gen, deren Grundstücke geschützt werden, zu 
den Kosten des Baus und der Instandhaltung 
nach dem Maß ihres Vorteils herangezogen 
werden können. 

Seit 1962 wurden (ohne Inflationsbereinigung) 
für investive Küstenschutzmaßnahmen in 
Schleswig-Holstein 1.844 Mio. € verausgabt 
und weitere 882 Mio. € Landesmittel für die 
Instandhaltung der Küstenschutzanlagen aufge-
wendet. Das sind insgesamt 2,73 Mrd. € in 49 
Jahren (durchschnittlich rund 55,5 Mio. € pro 
Jahr). Seit Erstellung des letzten Generalplans 
Küstenschutz (MLR 2001) wurden fast 600  
Mio. € für den Küstenschutz verausgabt  
(Abb. 7). Die Hälfte davon waren Landesmittel 
(reine Landesmittel zzgl. 30%-Anteil an den 
GAK-Mitteln), 37% Bundesmittel und 13% 
EU-Mittel. Nicht berücksichtigt sind die Küsten-
schutzausgaben (Eigenanteil) der Wasser- und 
Bodenverbände und Gemeinden.

4.3 Die EU-Hochwasserrisikomanage-
mentrichtlinie 

Im Jahre 2007 verabschiedeten das Europä-
ische Parlament und der Rat die Richtlinie 
(2007/60/EG) zum Hochwasserrisikomanage-
ment (EG-HWRM-RL). Die Richtlinie gibt einen 
einheitlichen Rahmen für die Bewertung und 
das Management von Hochwasserrisiken vor 
und zielt auf die Verringerung der hochwasser-

Abb. 7: Entwicklung der Ausgaben im Küstenschutz (EU-, GA- und reine Landesmittlel) seit 2001.
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bedingten nachteiligen Folgen auf 
•	 die menschliche Gesundheit, 
•	 die Umwelt, 
•	 das Kulturerbe und 
•	 wirtschaftliche Tätigkeiten 

in der Gemeinschaft ab. Hochwasserrisiko wird 
als „Kombination der Wahrscheinlichkeit des 
Eintritts eines Hochwasserereignisses und der 
hochwasserbedingten potenziellen nachteiligen 
Folgen auf die menschliche Gesundheit, die 

Umwelt, das Kulturerbe und wirtschaftliche 
Tätigkeiten“ definiert. Als räumliche Planungs-
einheit für die Umsetzung sind die unter der 
Wasserrahmenrichtlinie (WRRL, 2000/60/EG) 
definierten Flussgebietseinheiten (FGE) zu nut-
zen. Mit den 2010 in Kraft getretenen Novellen 
des Wasserhaushaltsgesetzes des Bundes 
(WHG) und des Landeswassergesetzes 
Schleswig-Holstein (LWG) ist die Umsetzung 
der EG-HWRM-RL in nationales und Landes-

FGE Datum Wasserstand 
(NN + m)

Überflutete Landfläche 
(ha)

Tote

Eider 25.12.1717 ?  130.400 > 215

Eider 04.02.1825 5,23 (Husum)  25.500 > 80

Eider 16.02.1962 5,21 (Husum)  400 0

Eider 03.01.1976 5,61 (Husum)  800 0

Tideelbe 25.12.1717 ?  55.000 > 340

Tideelbe 04.02.1825 5,05 (Glückstadt)  12.100 mehrere

Tideelbe 17.02.1962 5,60 (Glückstadt)  2.600 0

Tideelbe 03.01.1976 5,83 (Glückstadt)  3.500 0

Schlei/Trave 13.11.1872 3,38 (Lübeck)  34.800 > 30

Schlei/Trave 31.12.1904 2,25 (Kiel)  2.100 0

Schlei/Trave 31.12.1913 2,06 (Lübeck)  2.600 0

Tab. 7: Übersicht über die schwersten historischen Sturmfluten in Schleswig-Holstein.

Abb. 8: Flussgebietseinheiten (FGE) mit Bearbeitungsgebieten in Schleswig-Holstein.
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recht erfolgt. Als Hochwasser sind nach der 
Definition im WHG Überflutungen aus oberir-
dischen Gewässern oder durch Meerwasser 
zu verstehen. Das bedeutet, dass die Richtlinie 
sowohl den Küsten- als auch den Binnenhoch-
wasserschutz betrifft. Die Küstensicherung 
wird dagegen nicht unmittelbar berührt.
Aus der EG-HWRM-RL ergeben sich für die 
Mitgliedstaaten drei wesentliche Aufgaben:
1. Bis Ende 2011 war eine vorläufige Be-

wertung des Hochwasserrisikos durch-
zuführen und auf der Basis dieser Bewer-
tung Gebiete mit potenziell signifikantem 
Hochwasserrisiko auszuweisen. 

2. Bis Ende 2013 sind für die ausgewiesenen 
Gebiete Hochwassergefahren- und Hoch-
wasserrisikokarten zu erstellen.

3. Bis Ende 2015 sind für die ausgewiesenen 
Gebiete Hochwasserrisikomanagementplä-
ne zu erarbeiten. 

Die Bewertung, die Karten und die Pläne sind 
alle sechs Jahre zu aktualisieren. 
Die EG-HWRM-RL enthält vielfältige Vorgaben 
zur Umsetzung. Zum Beispiel müssen die drei 
Hauptprodukte (Bewertung, Karten und Pläne) 
für jede FGE, d.h., national und ggf. internati-
onal koordiniert und mit der EU-WRRL abge-
stimmt werden. Weiterhin ist die Öffentlichkeit 
umfassend zu beteiligen und die Hochwasser-
risikopläne einer strategischen Umweltprüfung 
(SUP) zu unterziehen. Die in den Hochwasser-
plänen aufgeführten Ziele und Maßnahmen 

sind zwar für jede FGE abzustimmen und zu ko-
ordinieren, deren Festlegung ist jedoch Sache 
der Mitgliedstaaten. Die Pläne müssen relevan-
te Aspekte, wie etwa Kosten und Nutzen, die 
umweltbezogenen Ziele der WRRL, Boden-
nutzung und Wasserwirtschaft, Raumordnung, 
Flächennutzung, Naturschutz, Schifffahrt und 
Hafeninfrastruktur berücksichtigen. Des Weite-
ren müssen die Pläne alle relevanten Aspekte 
des Hochwasserrisikomanagements erfassen, 
wobei der Schwerpunkt auf Vermeidung, 
Schutz und Vorsorge, einschließlich Hochwas-
servorhersagen und Frühwarnsystemen liegt 
und die besonderen Merkmale des betreffen-
den Einzugsgebietes bzw. Teileinzugsgebietes 
berücksichtigt werden. 

In Schleswig-Holstein ist mit der Umsetzung 
der EG-HWRM-RL eine Projektgruppe der Was-
serwirtschaftsverwaltung beauftragt worden. 
Sie gliedert sich in vier Teilprojekte; drei für 
die in Schleswig-Holstein ausgewiesenen FGE 
Schlei/Trave und Eider sowie das Teileinzugs-
gebiet  der FGE Elbe (Abb. 8) und ein Teilpro-
jekt für die Küstengebiete. Die Abstimmung 
mit den örtlichen Institutionen und Verbänden 
erfolgt über die 33 Bearbeitungsgebietsverbän-
de der WRRL, die drei Flussgebietsbeiräte der 
Flussgebietseinheiten und den Beirat Integrier-
tes Küstenschutzmanagement. Die nationale 
Koordinierung erfolgt im Rahmen der Bund-
Länder-Arbeitsgemeinschaft Wasser (LAWA). 
Der LAWA-Ausschuss Hochwasserschutz und 

FGE Datum Wasserstand 
(NN + m)

Überflutete Landfläche 
(ha)

Tote

Eider 25.12.1717 ?  130.400 > 215

Eider 04.02.1825 5,23 (Husum)  25.500 > 80

Eider 16.02.1962 5,21 (Husum)  400 0

Eider 03.01.1976 5,61 (Husum)  800 0

Tideelbe 25.12.1717 ?  55.000 > 340

Tideelbe 04.02.1825 5,05 (Glückstadt)  12.100 mehrere

Tideelbe 17.02.1962 5,60 (Glückstadt)  2.600 0

Tideelbe 03.01.1976 5,83 (Glückstadt)  3.500 0

Schlei/Trave 13.11.1872 3,38 (Lübeck)  34.800 > 30

Schlei/Trave 31.12.1904 2,25 (Kiel)  2.100 0

Schlei/Trave 31.12.1913 2,06 (Lübeck)  2.600 0

Abb. 9: Potenziell signifikante Hochwasserrisikogebiete (grün) an den Küsten Schleswig-Holsteins.
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Hydrologie hat mehrere Empfehlungen zur har-
monisierten Umsetzung der EG-HWRM-RL in 
Deutschland erarbeitet. Für die FGE Elbe findet 
die internationale Koordinierung (mit Tschechi-
en, Polen und Österreich) durch die Internatio-
nale Kommission zum Schutz der Elbe (IKSE) 
statt. Schließlich findet für den Grenzbereich zu 
Dänemark (FGE´s Eider und Schlei/Trave) eine 
gegenseitige Information und Abstimmung auf 
der Basis einer gemeinsamen Erklärung zwi-
schen den Umweltministerien von Dänemark 
und Deutschland statt. 

Die erste Aufgabe zur Umsetzung der EG-
HWRM-RL in Schleswig-Holstein ist inzwi-
schen erfüllt. Nach einer vorläufigen Bewer-
tung des Hochwasserrisikos wurden Gebiete 
mit potenziell signifikantem Hochwasserrisiko 
ausgewiesen. Schwerpunkt der vorläufigen 
Bewertung (EG-HWRM-RL, Art. 4) für die 
Küstenniederungen war eine Beschreibung 
der historischen Sturmfluten (Tab. 7). Dabei 
wurden nur die Sturmfluten erfasst, von denen 
ausreichend gesicherte Daten vorliegen. 
An den Küsten wurden die potenziell signi-
fikanten Hochwasserrisikogebiete (Abb. 9) 
mit dem nachfolgenden Verfahren ermittelt. 
Für ausgewählte Pegelstationen wurden die 
Sturmflutwasserstände mit einem statisti-
schen Wiederkehrintervall von 200 Jahren 
(HW200) ermittelt. Dieses Intervall entspricht 
der Abgrenzung (HQ200) für überschwem-
mungsgefährdete Flussniederungen nach den 
bis 2010 geltenden Vorgaben des WHG. Auf 
der Grundlage der HW200-Wasserstände wur-
de jede FGE in möglichst wenige Teilgebiete 

mit einem einheitlichen, mittleren HW200-
Wasserstand unterteilt. Es wurde sicherge-
stellt, dass diese Wasserstände jeweils höher 
liegen als der höchste bisher beobachtete 
Sturmflutwasserstand in diesem Bereich. 
Für die FGE Schlei/Trave wurde hierbei eine 
Anpassung dahingehend vorgenommen, dass 
statt des 200-jährigen Wasserstandes der 
höhere Wert der Sturmflut von 1872 herange-
zogen wurde. Die Küstengebiete, die nach Ver-
schneidung mit einem hoch aufgelösten digi-
talen Geländemodell niedriger als die regional 
ermittelten Wasserstände liegen, wurden als 
Gebiete mit potenziell signifikantem Hochwas-
serrisiko ausgewiesen. Diese Gebiete könnten 
ohne Vorhandensein von Küstenschutzanlagen 
theoretisch während einer Extremsturmflut 
überflutet werden. Kleinere Höheninseln (< 10 
km2), die komplett von Risikogebieten um-
schlossen sind, wurden ebenfalls der Risikoku-
lisse zugeordnet, da diese Bereiche bei einer 
entsprechenden Sturmflut von der Außenwelt 
abgeschnitten werden können. Bereiche der 
Risikokulisse, die mehr als 10 km von der 
Küste entfernt liegen und beim Extremwas-
serstand nur über ein Tal mit einer Breite von 
weniger als 1.000 m mit den seewärtigen 
Küstenniederungen verbunden sind, wurden 
aus der Kulisse entfernt. Die resultierenden 
Küstenhochwasserrisikogebiete sind in der 
Abbildung 9 und Karte 1 dargestellt. Sie bilden 
die Planungsgrundlage für den vorliegenden 
Generalplan Küstenschutz Schleswig-Holstein 
(Kap. 3). 

Abb. 10: Entwiclunlg der globalen Mitteltemperatur seit 1856. 

  Datenquelle: http://www.ncdc.noaa.gov/cmb-faq/anomalies.html.
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4.4 Konsequenzen des Klimawandels 
Der vom Menschen verursachte Klimawandel 
und der Umgang mit seinen Konsequen-
zen stellen zentrale Herausforderungen der 
heutigen Gesellschaft dar. Kennzeichnend 
hierfür ist die Entwicklung der globalen Mit-
teltemperatur seit 1856 (Abb. 10). Der starke 
Anstieg seit etwa 1975 wird hauptsächlich auf 
menschliche Ursachen (Treibhausgasemissio-
nen) zurückgeführt. Für den Küstenschutz sind 
durch den Klimawandel verursachte mögliche 
Veränderungen der mittleren und Höchstwas-
serstände sowie des Seeganges besonders 
relevant. Beide Kenngrößen, Wasserstand 
und Seegang, sind wesentliche Grundlage für 
die Dimensionierung der Küstenhochwasser-
schutzanlagen. Änderungen in Wasserstand 
und Seegang beeinflussen Küstenabtrag und 
Anwachs und sind somit ebenso wichtige Be-
messungsgrundlagen für die Küstensicherung.
 
Im Nachfolgenden wird der derzeitige Kennt-
nisstand über die mögliche künftige Ent-
wicklung des mittleren Meeresspiegels, der 
Sturmflutwasserstände und der Seegangsver-
hältnisse beschrieben und ein Fazit für den 
Küstenschutz gezogen. Regionale Untersu-
chungen sind kaum vorhanden, weshalb auf 
großräumigeren Forschungen aufgesetzt wird. 
Aussagen zum künftigen mittleren Meeres-
spiegelanstieg finden sich im vierten Klimabe-
richt des Intergovernmental Panel on Climate 
Change (IPCC, 2007). Auf der Basis verschie-
dener Szenarien zum menschlichen Handeln, 
den so genannten IPCC-Szenarien, haben die 
Forschungsinstitutionen mit verschiedenen 

Modellfamilien die daraus resultierenden 
Änderungen der Temperatur und, in der Folge, 
des Meeresspiegels projiziert. Im IPCC-Bericht 
werden Werte zwischen etwa 0,2 m und 0,6 
m für den zu erwartenden mittleren globalen 
Meeresspiegelanstieg für den Zeitraum 1990 
bis 2100 angegeben. Beschleunigtes Ab-
schmelzen der Eiskappe auf Grönland könnte 
nach IPCC die Werte um 0,1 m bis 0,2 m 
zusätzlich anheben. Neuere Untersuchungen 
deuten darauf hin, dass die Landeiskappe auf 
Grönland tatsächlich schneller an Volumen 
verliert als vom IPCC angenommen.

Seit der Veröffentlichung des letzten IPCC-
Klimaberichtes gibt es vermehrt wissenschaft-
liche Aussagen, wonach die Projektionen des 
IPCC für den globalen Meeresspiegelanstieg 
vermutlich nach oben korrigiert werden 
müssen (Abb. 11). Neuere Veröffentlichungen 
liefern Werte zwischen 0,4 m und maximal 
1,4 m bis zum Ende dieses Jahrhunderts. 
Damit hat die Bandbreite in den Projektionen 
erheblich zugenommen. Schließlich wird darauf 
hingewiesen, dass der Meeresspiegelanstieg 
nicht linear, sondern mit der Zeit zunehmend 
erfolgen wird. Form und Ablauf sind unbe-
kannt; eine Beschleunigung an den deutschen 
Küsten ist derzeit nicht erkennbar.
Hinsichtlich künftiger Sturmflutwasserstände 
ist zunächst festzuhalten, dass Sturmfluten 

Abb. 11: Meeresspiegelszenarien für das 21. Jahrhundert für verschiedene IPCC-Szenarien (nach Horton et al. 20081)

1 Horton, R., C. Herweijer, C. Rosenzweig, J. Liu, V. Görnitz and  

A. Ruane (2008): Sea level rise projections for current generation 

CGCMs based on the semi-empirical method. Geophysical Research 

Letters, Nr. 35, doi: 10.1029/2007GL032486.
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auf den jeweiligen mittleren Wasserspiegel 
aufsetzen. Folglich nehmen die Sturmflutwas-
serstände in etwa entsprechend dem mitt-
leren Meeresspiegelanstieg (siehe oben) zu. 
Sturmfluten entstehen während auflandiger 
Starkwindereignisse, die das Wasser vor der 
Küstenlinie aufstauen und dort zum so genann-
ten Windstau führen. Die Höhe des Windstaus 
ist abhängig von der Windstärke, -richtung und 
-dauer sowie der Küstentopographie (Wasser-
tiefe, Exposition zur Windrichtung, Buchten-
effekt). Entsprechend fällt der Windstau lokal 
stark unterschiedlich aus und Projektionen sind 
für die Küsten Schleswig-Holsteins schwierig 
zu erstellen. 
Das Institut für Ostseeforschung Warnemünde 
und das Helmholtz Zentrum Geesthacht haben 
für die Ostseeküste respektive Nordseeküste 
und Tideelbe erste Modellrechnungen zum 
künftigen Windstau und den künftigen Sturm-
flutwasserständen veröffentlicht. Beide Insti-
tute projizieren bis Ende dieses Jahrhunderts 
moderate Zunahmen des Windstaus um einige 
Dezimeter bis maximal 0,6 m in Hamburg. Die 
Institute weisen darauf hin, dass die Berech-
nungen jeweils für nur zwei IPCC-Szenarien 
erstellt wurden bzw. für weitere Szenarien zu 
überprüfen sind. 

Die mittleren und maximalen Seegangsver-
hältnisse sind wie der Windstau von den 
Windverhältnissen und der Küstentopographie 
geprägt. Auch hier gilt, dass die Erstellung 
von (lokal gültigen) Projektionen sehr schwie-
rig ist. Im Forschungsvorhaben STOWASUS 
2100 wurden mögliche Änderungen des 
Seegangsklimas bei einer angenommenen 
Verdoppelung des CO2-Gehaltes in der Atmo-
sphäre (vergleichbar mit dem IPCC-Szenario 
A2) untersucht. Die Modellergebnisse zeigen 
für die Nordsee eine etwa 5%ige Zunahme 
der mittleren signifikanten Wellenhöhen und 
eine noch geringere Zunahme der maximalen 
Wellenhöhen. Beide Änderungen liegen jedoch 
deutlich innerhalb der natürlichen Streubreite 
des 20. Jahrhunderts, so dass hieraus keine 
eindeutige Entwicklung abzuleiten ist. Für den 
deutschen Ostseebereich werden im Rahmen 
der Forschungsprojekte Radost und KLIWAS 
regionalisierte Untersuchungen durchgeführt.

Die projizierten hydrologischen Änderun-
gen werden zwingend zu morphologischen 
Reaktionen an den hochdynamischen sandi-
gen Küsten von Schleswig-Holstein führen. 
Aussagen zum Wattenmeer finden sich in 
Kap. 8.3. An der Außenküste des Wattenmee-
res und entlang der Ostseeküste nimmt der 
Küstenabbruch grundsätzlich mit zunehmen-
den Meeresspiegelanstiegsraten zu (die so 
genannte Bruun Rule). Dabei ist zu bedenken, 
dass ein Meeresspiegelanstieg von 5 mm/a 
bereits eine Verdreifachung der heutigen Rate 

darstellt. Wie im Wattenmeer hängt die Reakti-
on der Ostseeküste von der Sedimentverfüg-
barkeit ab. Falls genügend Sediment aus dem 
Küstenlängstransport zur Verfügung steht, 
kann die Küste trotz Meeresspiegelanstieg 
lagestabil bleiben oder abschnittsweise sogar 
anwachsen. Beispiele sind St.Peter-Ording und 
der Graswarder vor Heiligenhafen. Im Falle 
von Sylt wird die Lagestabilität der Küstenlinie 
künstlich durch Sandaufspülungen gewähr-
leistet (Kap. 8.1). In Anbetracht der oben 
dargestellten hydrologischen Änderungen 
muss mittel- bis langfristig mit verstärktem 
Küstenabbruch gerechnet werden – dann auch 
an Stellen, die heute noch stabil sind. 
Die Festlandssalzwiesen sind vermutlich in der 
Lage, einen Meeresspiegelanstieg von bis zu 
15 mm pro Jahr durch vermehrte Sedimentab-
lagerungen auszugleichen. Da die Sedimentati-
on sich wie bisher an der Vorlandkante konzen-
trieren würde, würde sich das Problem der 
„Reliefinversion“ und damit der Vernässung 
der deichnahen Vorländer mittel- bis langfristig 
verstärken. 

Als Fazit ist festzustellen, dass die Folgen des 
Klimawandels für die schleswig-holsteinischen 
Küstengebiete ernst sind und nicht unter-
bewertet werden dürfen2. Die Küsten und 
Küstenschutzanlagen werden künftig erhöhten 
hydrologischen Belastungen ausgesetzt sein. 
Neben dem Anstieg des Meeresspiegels ist 
weiterhin mit einer Veränderung der Nie-
derschlagsverhältnisse zu rechnen. Aktuelle 
Projektionen zeigen eine Erhöhung der Nie-
derschläge im Winter und eine Abnahme im 
Sommer, während die Gefahr des Eintretens 
von Starkniederschlagsereignissen zunehmen 
könnte. Zusammen mit dem Meeresspiegelan-
stieg kann dies zu zusätzlichen Belastungen der 
Entwässerungsanlagen in den Küstenniederun-
gen führen. Die vom Marschenverband einge-
setzte Arbeitsgruppe „Niederungen 2050“ ent-
wickelt für diese Problematik Lösungsansätze, 
die von einer Erhöhung bzw. Optimierung des 
Betriebes von Speicherräumen über veränderte 
Nutzungskonzepte bis hin zur Anpassung von 
Gewässern, Sielen und Schöpfwerken reichen.

2 Der Klimawandel wird sich nicht nur auf den Küstenschutz, sondern 

in allen Wirtschafts- und Umweltsektoren auswirken. Dies erfordert 

eine langfristig ausgerichtete ganzheitliche Strategie, die in einer 

im Dezember 2011 vom MELUR-SH herausgegebenen Broschüre: 

„Fahrplan Anpassung an den Klimawandel“ beschrieben ist.
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•	 Das genaue Ausmaß und der zeitliche 
Ablauf des Meeresspiegelanstieges sind 
derzeit nicht vorhersagbar; insgesamt 
hat die Bandbreite der Meeresspiegels-
zenarien in den letzten Jahren sogar 
wieder zugenommen. In Anbetracht die-
ser Unsicherheiten sind flexible „no-reg-
ret-Maßnahmen“3 erforderlich. Um den 
sich aus dem Klimawandel ergebenden 
Herausforderungen derzeit zu begegnen 
und nachfolgenden Generationen einen 
möglichst breiten Raum für eigene Ent-
scheidungen zu erhalten, setzt sich das 
Handlungskonzept der Küstenschutz-
verwaltung aus folgenden Bausteinen 
zusammen. Die Berücksichtigung des 
Klimazuschlages und der Baureserve bei 
Verstärkungsmaßnahmen an Landes-
schutzdeichen (Kap. 7.1) gewährleis-
tet eine den heutigen Erkenntnissen 
entsprechende Sicherheit. Zukünftigen 
Generationen wird eine flexible Heran-
gehensweise an die dann vorherrschen-
den Randbedingungen ermöglicht.

•	 Die Veränderungen des hydrologischen 
und morphologischen Zustandes der 
Küste und des Küstenvorfeldes werden 
durch den gewässerkundlichen Mess- 
und Beobachtungsdienst erfasst (Kap. 
6.3). 

3 No-regret-Maßnahmen“ (Maßnahmen, die man nicht bereut) sind 

Maßnahmen, die man  vorsorglich ergreift, um eine Gefahr abzuweh-

ren. Man sollte sie aber auch dann nicht bereuen, wenn der eigentli-

che Grund für ihre Wahl sich im Nachhinein als nicht stichhaltig erwei-

sen sollte. 

•	 Diese Informationen werden zusammen 
mit dem vorhandenen Wissen über die 
Entwicklung der Küste und der Küsten-
schutzanlagen in laufend aktuell gehalte-
nen internetbasierten Fachplänen für die 
eigene Tätigkeit, als Planungsgrundlage 
für Dritte und zur Unterrichtung der 
Öffentlichkeit aufbereitet. 

•	 Die verfügbaren Kenntnisse und Infor-
mationen für das Wattenmeer werden 
gemeinsam mit dem Naturschutz in 
einem Strategiepapier Wattenmeer 
2100 aufbereitet. Dabei werden Kriterien 
festgelegt, ob bzw. wann negativen Fol-
gen des Klimawandels zu begegnen sein 
wird. In diesem Fall sind Handlungs-
optionen zu entwickeln, mit denen die 
Fähigkeit der Natur, robust auf Änderun-
gen wie dem Meeresspiegelanstieg zu 
reagieren, mobilisiert wird. 

•	 Anpassungsoptionen für einzelne 
Herausforderungen des Klimawandels, 
die nicht in der Trägerschaft des Landes 
liegen, werden gemeinsam mit den 
Betroffenen erarbeitet (AG Hallig 2050, 
AG Niederungen 2050).

•	 Zur Stärkung des Gefahrenbewusstseins 
und der Eigenvorsorge wird die Risi-
kokommunikation durch Warnung vor 
konkreten Gefahren (HSI) sowie durch 
allgemeine Informationen (HW-Gefah-
ren- und HW-Risikokarten) intensiviert. 
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Im Berichtszeitraum seit der Erstellung des 
Generalplanes Küstenschutz 2001 sind fast 
600 Mio. € bzw. 54,5 Mio. € pro Jahr für 
seine Umsetzung ausgegeben worden (Abb. 7, 
Kap. 4.2). Davon wurden im Durchschnitt jähr-
lich etwa 18 Mio. € für die Unterhaltung der 
Küstenschutzanlagen ausgegeben und 36,5 
Mio. € in die Optimierung des Küstenschutzes 
bzw. Erhaltung der Schutzstandards investiert. 
Jeweils etwa ein Drittel der Investitionen wur-
den zur Verstärkung der Landesschutzdeiche 
sowie zur Verbesserung der Schutzanlagen im 
Küstenvorfeld (Vorländer, Watt und Halligen) 
investiert. Weitere 20% flossen in den Schutz 
sandiger Küsten (Sandaufspülungen, biotech-
nische Maßnahmen), und gut 10% wurden im 
Zuwendungsbereich (kommunale und Ver-
bandsmaßnahmen) verausgabt. Nachfolgend 
werden die wichtigsten seit 2001 durchgeführ-
ten Programme und Maßnahmen beschrieben.

5.1 Landesschutzdeiche
Schwerpunkt des Generalplanes Küstenschutz 
2001 war die Umsetzung eines Verstärkungs-
programms für Landesschutzdeiche mit 
geschätzten Gesamtkosten in Höhe von 256 
Mio. €. Eine Sicherheitsüberprüfung hatte 
ergeben, dass etwa 110 von insgesamt 431 
km Landesschutzdeiche vordringlich verstärkt 

werden müssen, 33 km davon an der Ostküs-
te, 61 km an der Nordseeküste und 16 km an 
der Tideelbe. Derzeit (Stand Ende 2012) sind 
39 km verstärkt, 8,5 km im Bau (Brunsbüttel 
Altenhafen, Dahme-Rosenfelde) und 36,4 
km in der Planung. Darüber hinaus wurde im 
Bereich Falshöft an der Ostseeküste ein 1,4 
km langer teilweise rückverlagerter Landes-
schutzdeich neu gebaut. Die beiden größten 
fertiggestellten Maßnahmen werden nachfol-
gend beschrieben.

Die Landesschutzdeiche vor Neufeld und dem 
Neufelder Koog an der Elb-Mündung im Kreis 
Dithmarschen wurden bis 2007 verstärkt. 
Bereits nach dem vorherigen Generalplan 
Deichverstärkung, Deichverkürzung und Küs-
tenschutz in Schleswig-Holstein (MELF 1986) 
wurde dieser Deichabschnitt als unterbemes-
sen ausgewiesen, was durch die Sicherheits-
überprüfung nochmals bestätigt wurde. 
Für die Maßnahme wurden insgesamt fast 
40 Mio. € verausgabt. Mit diesen Mitteln 
wurde der Deich auf fast 8 km Länge durch 
Zugabe von 1,1 Mio. m3 Material verstärkt, 
zwei Siele neu gebaut, und ein Retentionsbe-
cken geschaffen. Des Weiteren wurde in der 
Ortslage Neufeld binnen- und außendeichs 
eine Hochwasserschutz- bzw. Objektschutz-
wand errichtet und die örtliche Straße er-
höht. Insbesondere die Berücksichtigung der 
vorhandenen Bebauung auf dem Deich und 
der Sielneubau erwiesen sich als kompliziert 
und kostenträchtig. Auch zur Reduzierung der 
Lärmbelästigung für die Anwohner wurden 
insgesamt 1,7 km Baustraße und eine Be-
helfsbrücke gebaut, trotzdem blieben Störun-
gen während der etwa siebenjährigen Bauzeit 
nicht aus. Mit der Maßnahme wurde letzt-
endlich ein angemessener Hochwasserschutz 
für rd. 25.000 Einwohner in den anliegenden 
Marschgebieten wiederhergestellt. Deich-
verstärkungsmaßnahmen bedingen, trotz 
Minimierung, immer einen (auszugleichenden) 
Eingriff in Natur und Landschaft. Als Ausgleich 
wurde das Neufelder Vorland durch zusätzli-
che Lahnungen gesichert; die Entnahmestel-
len für Deichbaumaterial wurden naturnah als 
Wasserbiotope gestaltet. 

Die Deichverstärkung vor dem Friedrich-
Wilhelm-Lübke-Koog in Nordfriesland war 
mit Gesamtkosten in Höhe von nur 16 Mio.€ 
verbunden. Dies hing in erster Linie damit 
zusammen, dass in der Deichtrasse keine zu 
berücksichtigende Bebauung vorhanden war. 
Weiterhin musste nur ein Schöpfwerk neu 
gebaut werden. Auch diese Maßnahme war 
nach dem vorherigen Generalplan (MELF 1986) 
gefordert und begann bereits 1998. Bis 2004 

5. Bewertung der Arbeiten nach 2001

Deichverstärkung Neufeld (Kreis Dithmarschen)
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wurde die Maßnahme in vier Bauabschnitten 
fertig gestellt. Auf 8,7 km Länge wurde der 
Deich mit insgesamt 1,3 Mio. m3 Material 
ertüchtigt. Nach Abwägung aller Belange war 
eine Deichverstärkung nach außen gewählt 
worden. Zur Verringerung des Eingriffes bzw. 
der Flächeninanspruchnahme wurde der äu-
ßere Deichfuß mit einem Deckwerk versehen. 
Der Boden für die Deichverstärkung wurde aus 
Innendeichentnahmen gewonnen, die Entnah-
meflächen anschließend naturnah als Wasser-
biotope gestaltet. Zum Abschluss der Maßnah-
me wurden etwa 50 ha Deichfläche begrünt.  

5.2 Küstenhochwasserschutz im  
Zuwendungsbereich

Kommunen und Verbände können auf der 
Basis einer Richtlinie zur Förderung von Küs-
tenschutzmaßnahmen in Schleswig-Holstein 
Zuwendungen vom Land erhalten. Bei Anerken-
nung der Förderfähigkeit werden in der Regel 
bis zu 90% der förderfähigen Gesamtausga-
ben übernommen. An der Ostseeküste sind 
Wasser- und Bodenverbände sowie Kommunen 
vielerorts für den Küstenhochwasserschutz 
zuständig. Im Bilanzzeitraum wurden größere 
kommunale Maßnahmen in Hohwacht, Schar-
beutz und Timmendorfer Strand durchgeführt. 
Eine weitere kommunale Maßnahme findet der-
zeit in Heiligenhafen statt. In Oehe-Maasholm 
wurde eine vom Land geförderte Verbands-
maßnahme durchgeführt. Nachfolgend werden 
die Maßnahmen in Timmendorfer Strand und 
Oehe-Maasholm kurz beschrieben.

Nach langjähriger Planung wurde 2002 mit der 
Hochwasserschutzmaßnahme des Wasser- und 
Bodenverbandes Oehe-Maasholm im Kreis 
Schleswig-Flensburg begonnen. Insbesondere 
die direkte Nachbarschaft zum Naturschutzge-
biet „Vogelfreistätte Oehe-Schleimünde“ hatte 
zu langwierigen, teilweise kontroversen Diskus-
sionen während der Planungsphase geführt. 
Die komplizierte örtliche Situation (Halbinsel an 
der Schleimündung) bedingte eine kombinierte 
Maßnahme. Neben der Verstärkung eines 4,6 
km langen Deichabschnittes an der Ostseeküs-
te und eines 2,8 km langen Deichabschnittes 
an der Schlei wurde vor der Siedlung Exhöft 
eine 0,5 km lange Hochwasserschutzwand 
errichtet. Der Wormshöfter Damm wurde durch 
Aufhöhung der Landesstraße L 277 auf 0,9 km 
verstärkt. Im Hafenbereich Maasholm wurden 
im Jahre 1998 bereits vorgezogene Sicherungs-
arbeiten durchgeführt. Der Ostseedeich erhielt 
durchgängig eine Höhe von NN +3,5 m, womit 
eine Jahrhundertflut abgewehrt werden kann. 
Zur Verbesserung der Gefahrenabwehr wurden 
über 3 km Deichverteidigungswege neu ange-

legt. Bereits im Jahre 2004 wurde die Maßnah-
me nach zweijähriger Bauzeit fertig gestellt. Die 
Gesamtkosten beliefen sich auf rd. 5,6 Mio. €. 
Nach mehrjährigen Planungen wurde 2005 da-
mit angefangen, die Hochwasserschutzsituation 
in Timmendorfer Strand im Kreis Ostholstein 
zu verbessern. Eine Herausforderung stellte die 
Berücksichtigung der wirtschaftlichen Belan-
ge in dem vom Küstentourismus geprägten 
Badeort dar, weshalb der Bau eines Regional-
deiches als Lösung nicht in Betracht kam. Zur 
Berücksichtigung der lokalen Belange wurden 
zu Anfang der Planungen eine aktive Bürgerbe-
teiligung und ein Ideenwettbewerb durchge-
führt. Darüber hinaus wurden in Abweichung 
vom üblichen Verfahren keine Baumaßnahmen 
während des Sommers bzw. der Touristensai-
son durchgeführt. Die gewählte Lösung sah 
vorwiegend Hochwasserschutzwände und 
Deckwerke mit einer Schutzhöhe von NN +2,5 
m zzgl. Wellenauflauf (Gesamthöhe NN +4,0 m) 
auf einer Strecke von fast  
6 km vor. In wenigen Teilbereichen, wie Ver-
anstaltungsplätzen, wurden die Schutzwände 
zur Erhaltung der Sichtbeziehung auf Kosten 
der Gemeinde mit Glaselementen versehen. 
Insgesamt kostete die 2011 fertig gestellte 
Küstenschutzmaßnahme etwa 17 Mio. €. Der 
Fördermittelanteil des Landes betrug dabei rd. 
14,7 Mio. € (90 % der förderfähigen Ausga-
ben); die bisher höchste Fördersumme für 
eine kommunale Küstenschutzmaßnahme in 
Schleswig-Holstein. Mit der Maßnahme konnte 
der Hochwasserschutz einer etwa  
11 km2 großen Küstenniederung an der Ostsee 
mit 4.000 Einwohnern und vorhandenen Sach-
werten in Höhe von fast 350 Mio. € erheblich 
verbessert werden. 

In Verbindung mit der Küstenschutzmaßnahme 
hat die Gemeinde gleichzeitig die Strandprome-
naden ausgebaut und nach heutigen touristi-
schen Anforderungen neu gestaltet.

5.3 Sandaufspülungen auf Sylt
Seit 1983 werden entlang der Westküste von 
Sylt regelmäßig Sandaufspülungen zur Siche-
rung der Insel durchgeführt. Mit diesen Maß-
nahmen konnte der natürliche Küstenrückgang 
von etwa einem Meter pro Jahr infolge des 
säkularen Meeresspiegelanstieges erfolgreich 
ausgeglichen und die Insel in ihrer Lage und 
Form weitestgehend stabilisiert werden. Unter 
Annahme eines Uferrückganges von fast 30 m 
seit 1983 wäre die Insel sonst möglicherweise 
an mehreren Stellen überflutet worden. Nur 
an der Hörnum Odde, einem unbewohnten 
Naturschutzgebiet am südlichen Inselende, 
weicht die Küste nach wie vor stärker zurück. 
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Abb. 13: Jährliche Mengen und Kosten der Aufspülungen auf Sylt seit 1983.

Abb. 12: Entwicklung der Fläche und des Umfangs der Hörnum Odde von 1878 bis 2007.
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Durch gleichzeitige natürliche Anlandungen im 
Süden und Osten der Odde ändert sich ihre 
Fläche und Umfang seit 1990 jedoch kaum 
(Abb. 12). Die in der Abbildung ersichtliche 
Entwicklung zwischen 1972 und 1990 hängt 
zumindest teilweise mit dem Bau des Tetrapo-
denwerkes zusammen. Sandaufspülungen sind 
die wirtschaftlich und ökologisch nachhaltigste 
Variante zur Sicherung der Westküste von 
Sylt, auch auf Grund des Vorhandenseins einer 
ausgiebigen Sedimentquelle (Westerland II und 
III) in der Größenordnung von etwa 1,5 Mrd. m3 
im tieferen Wasser etwa sechs Kilometer vor 
der Küste. Dabei ist zu berücksichtigen, dass die 
Entnahme von Sand aus der Nordsee durchaus 
ein erheblicher Eingriff ist. Auch die Aufspülung 
kann einen Eingriff darstellen.
Seit 2001 wurden etwa 12 Mio. m3 Sand mit 
Kosten in Höhe von 61 Mio. € aufgespült. 
Schwerpunkte bildeten die Bereiche Hörnum 
(3,2 Mio. m3), Westerland (1,1 Mio. m3), Kam-
pen (1,4 Mio. m3) und List (2,1 Mio. m3). Die 
größte Jahresmenge mit fast 1,5 Mio. m3 im 
Berichtszeitraum wurde 2007, auch zur Behe-
bung der Sturmschäden des Orkans Kyrill aufge-
spült. In Abb. 13 sind die jährlichen Mengen und 
Kosten seit 1983 dargestellt.

Wie in den Nachbarländern Dänemark und den 
Niederlanden bereits seit Längerem praktiziert, 
wurden in den Jahren 2006 (0,85 Mio. m3), 
2009 (0,37 Mio. m3) und 2011 (0,42 Mio. m3) 
Riffverklappungen (Vorstrandaufspülungen) im 
größeren Umfang durchgeführt. Im Gegensatz 
zum traditionellen Verfahren wird der Sand nicht 
mittels Rohrleitungen am Strand aufgespült, 

sondern bereits im Vorstrand direkt vom Schiff 
verklappt (Abb. 14). Mit diesem Verfahren las-
sen sich nicht nur die Kosten erheblich senken, 
auch wird der Sand an der Stelle eingegeben, 
wo die stärkste Wirkung hinsichtlich der Um-
wandlung der Seegangsenergie und damit eine 
Stabilisierung der Küstenlinie zu erwarten ist. 
Weiterhin wird durch die Verklappung der lang-
fristigen Aufsteilung des Unterwasserprofils, die 
zu höheren Wellen am Strand führt, entgegen-
gewirkt. In der Konsequenz wird der dahinter 
liegende Strandbereich effektiv geschützt. Um 
diese Wirkung zu testen, wurden umfangreiche 
Begleitmessungen und Auswertungen durch-
geführt. Die bisherigen Ergebnisse sind viel 
versprechend. 

Abb. 14: Ausgleich der natürlichen Sandverluste an  

 einer erosiven Küste durch Strandaufspülung  

 (oben) oder Riffverklappung (unten).

Sandaufspülung vor Sylt; (Foto: Rohde Nielsen A/S)
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Die Instandhaltung einschließlich der Überwa-
chung der Küstenschutzbauwerke dient der 
langfristigen Erhaltung ihrer Wirkung. Eine 
vernachlässigte Instandhaltung führt letztend-
lich zu einer Einschränkung der Funktionsfä-
higkeit. Werden die notwendigen Sicherheits-
standards nicht mehr eingehalten, müssen 
die Küstenschutzbauwerke mit oft erhöhtem 
technischem und finanziellem Aufwand wie-
der hergestellt werden. Entsprechend führt 
eine planmäßig durchgeführte Instandhaltung 
langfristig zu einer Kosteneinsparung. 

Für die Planung, den Bau und den Betrieb von 
Küstenschutzanlagen sind Informationen und 
Daten über das natürliche Umfeld (Zustand, 
Entwicklung und Dynamik) sowie über die 
Wechselwirkungen zwischen diesem und den 
Küstenschutzanlagen erforderlich. Die gewäs-
serkundliche Beobachtung ist Voraussetzung 
dafür, dass die erforderlichen Küstenschutz-
maßnahmen dem jeweiligen natürlichen 
Umfeld angepasst und somit nachhaltig und 
wirtschaftlich ausgeführt werden.

6.1 Regiebetrieb
Die Instandhaltung und Überwachung der 
Küstenschutzbauwerke wird durch den im 
LKN-SH angesiedelten Regiebetrieb umge-
setzt. Dieser ist hierzu mit einem umfang-
reichen Maschinen- und Gerätepark aus-
gerüstet. Art, Umfang und Ausführung der 
Regiearbeiten richten sich nach landesrechtli-
chen Vorschriften. Wichtige Grundlage für die 
Arbeiten im Küstenvorfeld ist das Vorlandma-
nagementkonzept.
Im Jahre 2003 wurde zur Umsetzung der 
gesetzlichen Vorgaben in Verbindung mit dem 
Vorlandmanagementkonzept erstmals ein 
Fachplan Regiebetrieb für den Küstenschutz 
in Schleswig-Holstein aufgestellt. Er setzt 
sich aus einem allgemeinen und drei techni-
schen Teilen: (1) Landesschutzdeiche, (2) Vor-
land und (3) Sonstige Küstenschutzanlagen 
zusammen. Mit der Einrichtung des LKN-SH 
im Jahre 2008 ging auch eine Erweiterung 
des Aufgabenspektrums des Regiebetrie-
bes einher. Beispiele sind die Übernahme 
der Elbsperrwerke und die Unterhaltung der 
Gewässer erster Ordnung. Des Weiteren 
wurden mit Gründung des LKN-SH eine 
kaufmännische Finanzbuchhaltung sowie eine 
Kosten-Leistungs-Rechnung eingeführt. Ent-
sprechend musste der Fachplan fortgeschrie-
ben werden. Im neuen Fachplan Regiebetrieb 
des LKN-SH werden die Aufgaben detailliert 
nach Prioritäten gegliedert beschrieben und 
die dazu erforderliche Personal- und Finanz-
mittelausstattung nachvollziehbar aufgezeigt. 

Er stellt somit eine transparente haushaltsbe-
gründende Unterlage dar. 
Die Landesschutzdeiche an Nord- und Ostsee 
und die Regionaldeiche auf den Inseln und 
Halligen sowie große Teile des Vorlandes 
werden überwiegend in Eigenregie bewirt-
schaftet; einzelne Teilaufgaben werden an 
Privatfirmen vergeben. Die Grenze zwischen 
Firmeneinsatz und Regiebetrieb ergibt sich 
hierbei in erster Linie aus einer ökonomischen 
Abwägung. Aber auch Sicherheitsanforderun-
gen und Qualitätsansprüche bestimmen den 
Einsatz des landeseigenen Regiebetriebes. 
Schließlich können sozialpolitische Ziele wie 
die Beschäftigung der Halligbewohner und 
damit die Erhaltung der Bewohnbarkeit der 
Halligen sowie die notwendige Fachkunde 
im Katastrophenfall zu einer Ausführung von 
Küstenschutzmaßnahmen im Regiebetrieb 
führen.

Leistungen des Regiebetriebs, die im Zusam-
menhang mit der Katastrophenbewältigung 
stehen, sind ebenfalls als Kernleistungen an-
zusehen. Hierzu zählen zum einen regelmäßig 
zu erbringende Leistungen in Form von Vor-
sorgemaßnahmen für den Katastrophenfall, 
wie z. B. die Vorhaltung von Katastrophen-
schutzmaterial oder die Durchführung von 
Katastrophenschutzübungen. Zum anderen ist 
die Bewältigung von Katastrophenfällen bei 
extremen Sturmfluten nur im Zusammenwir-
ken mit einem leistungsfähigen Regiebetrieb 
zu gewährleisten. 

Weitere Aufgaben des Regiebetriebes sind 
Unterstützungsleistungen für die übrigen 
Geschäftsbereiche des LKN – zum Beispiel 
für den Schutz des Nationalparks und an-
dere Schutzgebiete – oder Verpflichtungen 
aus Vereinbarungen, Planfeststellungsbe-
schlüssen, öffentlich-rechtlichen Verträgen, 
privatrechtlichen Verträgen sowie sonstigen 
Kooperationen. Darüber hinaus übernimmt 
der Regiebetrieb auch Aufgaben der Küsten-
aufsicht. Andere Landesbehörden erhalten 
Unterstützung bei deren Aufgaben im Vorland 
und Seebereich (z.B. das Amt für Katastro-
phenschutz bei der Bombenräumung in der 
Ostsee). Nach Abwägung von Wirtschaftlich-
keit und Qualitätsanforderungen werden auch 
kleinere Neubauten mit eigenem Personal 
und Gerät erstellt, bei denen eine Unterstüt-
zung durch Fremdleistungen in unterschiedli-
chem Umfang erfolgt.  
U. a. der Aufbau des Vorlandes, der Bau von 
Buhnen, von Dämmen und Deckwerken des 
Insel- und Halligschutzes sowie der biotech-
nische Küstenschutz an sandigen Küsten 
zählen hierzu. 

6. Instandhaltung, Überwachung und Beobachtung
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Die Umsetzung der Aufgaben des Regiebe-
triebes erfolgt in fünf Baubetrieben mit Sitz in 
Niebüll, Nordstrand, Meldorfer Hafen, Itzehoe 
und Kiel (Abb. 15). Die Bauhöfe Husum und 
Meldorfer Hafen sind zentrale Werkstätten. 
Dort sind Slipanlagen vorhanden; in Husum 
wird darüber hinaus ein Trockendock betrie-
ben. Weitere Bauhöfe sind für Gerätewartung 
und auch kleinere Reparaturen notwendig. Be-
sondere Anforderungen an den Regiebetrieb 
des LKN-SH werden durch die dem Festland 
vorgelagerten Inseln und Halligen mit teilweise 
sandigen Küsten gestellt. Materiallagerung und 
-umschlag erfolgt auf den Bauhöfen und den 
Lagerplätzen der Bau - und Logistikbetriebe.
Die Arbeiten des Regiebetriebes werden 
durch den Logistikbetrieb des LKN-SH un-
terstützt. Dort erfolgt die Instandsetzung der 
Schiffe, Landfahrzeuge und Geräte in den 
Werkstattbereichen der Bauhöfe Husum und 
Meldorfer Hafen. Außerdem wird der Schiffs-
betrieb organisiert sowie Material beschafft 
und gelagert. Weiterhin erfolgt hier die Über-
prüfung, Instandhaltung und Instandsetzung 
der Maschinenbau- und Elektroanlagen in den 
konstruktiven Bauwerken.

6.2 Bauwerks- und Anlagenkontrolle
Konstruktive Bauwerke im Wasserbau (Sperr-
werke, Siel- und Staubauwerke sowie Schöpf-
werke und Stöpen) werden durch ihre expo-
nierte Lage extrem beansprucht und müssen 
jederzeit Stand-, Betriebs- und Verkehrssicher 
sein. Die dauerhafte Funktionsfähigkeit auch 
unter den extremen Belastungen einer Sturm-

flut kann nur durch eine vorausschauende 
Bauwerks- und Anlagenkontrolle bzw. planmä-
ßige Instandhaltung (PI) erreicht werden.  
Die PI

•	 erspart erfahrungsgemäß die mit 
beträchtlichen Kosten verbundenen 
Schadensbeseitigungen,

•	 erlaubt einen gezielten und geplanten 
(terminlich festgelegten) Einsatz von 
Instandhaltungsmitteln,

•	 ermöglicht eine gezielte Abschätzung 
der Restlebensdauer der Wasserbauten 
sowie die Früherkennung von Bau-
werksbeeinträchtigungen und

•	 gewährleistet die Einhaltung der recht-
lichen Anforderungen an die Stand-, 
Betriebs- und Verkehrssicherheit.

Im Rahmenentwurf PI ist das Konzept der 
Instandhaltungsstrategie allgemein beschrie-
ben. Die Umsetzung erfolgt in einem für jedes 
Bauwerk zu erstellenden Bauwerksbuch mit 
Darstellung der erforderlichen Prüftätigkeiten 
einschließlich der ggf. anfallenden Kosten. 
Die Bauwerksbeschreibung umfasst u. a. 
Bauwerksdaten, Betriebsanweisungen und 
Aufgabenblätter für Überwachung und Prü-
fung. Die Überwachung und Prüfung gliedert 
sich in Bauwerksüberwachung, Kleine Prüfung 
und Große Prüfung. Sie werden in Intervallen 
durchgeführt, die sich u. a. aus Bauwerksart, 
Nutzungsart, Baujahr und Ergebnissen voran-
gegangener Prüfungen ergeben.

Abb. 15: Lage und Bezeichnung der Baubetriebe des LKN-SH.
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6.3. Mess- und Untersuchungskonzept
Die grundlegende Voraussetzung für die Er-
arbeitung von Strategien zur Gewährleistung 
der Sturmflutsicherheit in den von Überflutung 
bedrohten Küstengebieten ist die Kenntnis 
der langfristigen Entwicklung der Belastungs-
größen (Wasserstand, Seegang, Wind u. a.) 
an den Küsten sowie ihrer natürlichen und 
innerjährlichen Variabilität. In Ergänzung hierzu 
kann über die Notwendigkeit der Durchfüh-
rung von Küstenschutzmaßnahmen nur dann 
sachgerecht entschieden werden, wenn die 
morphologischen Veränderungen der Küsten-
linie und des Küstenvorfeldes bekannt sind. 
Diese Daten und ihre fachgerechte Aufberei-
tung dienen als Grundlage für die Bemessung 
der Küstenschutzanlagen in der Trägerschaft 
des Landes sowie Dritter. Um die Notwen-
digkeit von baulichen Maßnahmen belegen zu 
können, müssen die Daten in hinreichender 
räumlicher und zeitlicher Auflösung erhoben 
und zeitnah aufbereitet werden. Die bestehen-
den Unterschiede in den einzelnen Küsten-
regionen müssen bei der Ausgestaltung der 
Messnetze durch repräsentative Messstellen 
zuverlässig abgebildet werden können. Ohne 
diese Grundlagen ist ein unter wirtschaftlichen 
Gesichtspunkten optimierter Küstenschutz 
nicht zu leisten.
Vor diesem Hintergrund werden zur Beobach-
tung von langfristigen hydromorphologischen 
Entwicklungen Grundlagendaten im Rahmen 
des Gewässerkundlichen Mess- und Beob-
achtungsdienstes und in speziellen Überwa-
chungsprogrammen für die allgemeine Da-
seinsvorsorge erhoben. So wurde im Rahmen 
des Vorlandmanagementkonzeptes (Kap. 8.2) 
ein Überwachungsprogramm zur Überprüfung 
von Vorlandmaßnahmen auf ihre Effektivität 
und Naturverträglichkeit eingeführt. Die dort 
erhobenen Daten bilden eine solide Basis für 
die regelmäßigen Fortschreibungen des Kon-
zeptes wie auch für den Fachplan Regiebetrieb 
(Kap. 6.1). Weitere gewässerkundliche Daten 
werden bei der Vorplanung und Beweissiche-
rung von Maßnahmen des Küstenschutzes 
gewonnen. Dabei werden auch die ökologi-
schen Begleitfolgen der Küstenschutzanlagen 
im rechtlich gebotenen Umfang betrachtet. 
Auch im Rahmen von Forschungsvorhaben (s. 
Kap. 6.3.4) werden Naturdaten erfasst, ausge-
wertet und für weitergehende Fragestellungen 
bereitgestellt. Auf der Grundlage dieser Daten 
und Erkenntnisse werden Konzepte zur Op-
timierung des Küstenschutzes erarbeitet. Im 
Rahmen gewässerkundlicher Untersuchungen 
werden die Anforderungen, der Umfang und 
Inhalt der Messnetze regelmäßig fortgeschrie-
ben. Der LKN-SH arbeitet bei der Ermittlung 
und (wissenschaftlichen) Auswertung der Da-
ten eng mit den im Bereich der Küsten tätigen 
Landes- und Bundesbehörden sowie weiteren 
Institutionen zusammen.

6.3.1 Vermessung
Zur Beschreibung der Entwicklung und Dy-
namik der Küsten und des Küstenvorfeldes 
werden vom LKN-SH mittels geodätischer 
Vermessungen umfangreiche Naturdaten erho-
ben, analysiert und bewertet sowie mit dem 
vorhandenen Datenbestand aus der Vergan-
genheit verglichen. Dabei handelt es sich um 
morphologische und topographische Daten zur 
Beschreibung der Geländeformen und Struktu-
ren ober- und unterhalb der Wasserlinie sowie 
um Visualisierungen durch (Ortho-)Fotos.
Der erforderliche Umfang und die für den 
jeweiligen Zweck optimale Häufigkeit der 
Vermessungen hängen stark von der lokalen 
Dynamik und von den eingesetzten Vermes-
sungsverfahren ab:

Jährlich wiederkehrend werden Vermessun-
gen des Strand- und Unterwasserbereiches 
wie eine Gesamtvermessung mittels Laser-
scanverfahren aus dem Flugzeug heraus zur 
Beschreibung des morphologischen Zustandes 
und zur Festlegung des jeweils jährlich er-
forderlichen Sandersatzvolumens, zur Doku-
mentation der Sandersatzmaßnahmen an der 
Westküste Sylts durchgeführt.

Alle zwei Jahre wird entlang der gesamten 
Nordseeküste an im Vorlandmanagementkon-
zept definierten Profilen die Entwicklung des 
Vorlandes erfasst und dokumentiert.
Alle drei Jahre werden die Küstengebiete der 
Ost- und Nordsee mit dem vor-gelagerten 
Wattenmeer durch Orthofotos (in Zusammen-
arbeit mit dem Landesamt für Vermessung 
und Geoinformation Schleswig-Holstein – 
LVermGeo SH) abgebildet.

Alle fünf Jahre werden dynamische Bereiche 
an der Nord- und Ostseeküste durch hydro-
graphische und terrestrische Vermessungen 
erfasst.
Alle zehn Jahre werden die Deichkronenhöhen 
entlang der gesamten Küstenlinie Schleswig-
Holsteins einschließlich der Inseln neu be-
stimmt und im Rahmen der Gewässerkund-
lichen Sicherheitsüberprüfung (s. Kap. 7.1) 
analysiert.

Etwa alle zehn bis zwölf Jahre werden die we-
niger dynamischen Bereiche an der Nord- und 
Ostseeküste und dem Vorfeld vermessen.
Parallel zur Naturdatenerhebung werden mit 
Hilfe computergestützter Modelle und Simu-
lationen die physikalischen Vorgänge und die 
möglichen Auswirkungen auf den Schutz der 
Küsten nachgebildet und analysiert.
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6.3.2 Hydrologie
Für die Durchführung der gewässerkundlichen 
Sicherheitsüberprüfung der vorhandenen 
Deiche an der Ost-, Nordsee und der Tideelbe 
sind hydrologische Messdaten (Wasserstand, 
Strömung und Seegang) in ausreichendem 
Umfang und in guter Qualität erforderlich. 
Weiterhin sind für eine wirtschaftliche und 
nachhaltige Bemessung von Küstenschutzanla-
gen, für die Überprüfung der Wirkung und der 
Funktion sowie für Vorplanungen von Küsten-
schutzanlagen umfangreiche Kenntnisse der 
hydrologischen Verhältnisse an den Küsten 
des Landes Schleswig-Holstein mit ihren 
vorgelagerten Inseln und Halligen und in der 
Tideelbe notwendig. Hierfür ist ein hydrologi-
sches Messnetz erforderlich, das die benötig-
ten Naturdaten im ausreichenden Umfang zu 
Verfügung stellt.

Wasserstand
Die Ermittlung und Regionalisierung der 
diesem Generalplan Küstenschutz (GPK) zu-
grunde gelegten Referenz- und Bemessungs-
wasserstände haben gezeigt, dass hierfür u. 
a. lange homogene Wasserstandzeitreihen in 
ausreichender räumlicher Dichte benötigt wer-
den. Hierfür wurde das vom LKN-SH betriebe-
ne Pegelmessnetz mit der Ergänzung um die 
Messstellen der Wasser- und Schifffahrtsver-
waltung des Bundes verwendet (Abb. 16).
Auch in Anbetracht des zu erwartenden anth-
ropogenen Klimawandels (Kap. 4.4) sind mög-
lichst lange Zeitreihen des Meeresspiegels in 
ausreichender räumlicher Dichte notwendig. 
Nur so können trendmäßige Änderungen im 

Meeresspiegelanstieg und in der Sturmflutin-
tensität rechtzeitig erkannt und in der Planung 
von Küstenschutzmaßnahmen berücksichtigt 
werden.

Strömung
Strömungen prägen im Wattenmeer die 
Prielsysteme und Wattflächen sowie an den 
Stränden des Festlands und der Inseln die 
Küstenformationen. Die Strömungen bewirken 
Sediment- und Schwebstofftransporte, die sich 
als Materialeinträge und 
-austräge oder auch nur in internen Umlage-
rungen äußern können. Dabei stehen Richtung 
und Stärke der Wasserbewegung einerseits so-
wie die Bodenart und Küstenform andererseits 
in ständiger gegenseitiger Wechselwirkung. 
Je nach Ursache lassen sich die auftretenden 
Wasserbewegungen in gezeiten- und win-
derzeugte Strömungen einteilen. Neben den 
Triftströmungen gehören auch die seegangin-
duzierten alternierenden Strömungen sowie die 
Brandungsströmungen zu den winderzeugten 
Strömungen. 

Nicht nur bei durch seltene meteorologische 
und hydrologische Bedingungen verursachten 
Sturmfluten kommt es innerhalb kurzer Zeit 
aufgrund des großen Wasserstandanstiegs und 
hohem Seegang zu starken Strömungen und 
damit zu erheblichen morphologischen Verän-
derungen, sondern auch Strömungen bei mitt-
leren meteorologischen und hydrologischen 
Bedingungen können langfristig ebenfalls zu 
starken morphologischen Reaktionen führen. 
Die Beobachtung der Strömungsverhältnisse 

Abb. 16: Karte des Küstenpegelmessnetzes des Landes S.-H. und der WSV.
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und der damit verbundenen Auswirkungen auf 
das Wattenmeer und die Strände ist deshalb 
eine ebenso wichtige Aufgabe wie die Beob-
achtung der Wasserstandschwankungen. 

Aufgrund der bedingten Aussagekraft und des 
hohen personellen und technischen Aufwan-
des werden punktuelle Strömungsmessungen 
nur bei konkreten Fragestellungen und zur Vali-
dierung von numerischen Strömungsmodellen 
durchgeführt.  

Seegang
Für die Sicherheitsüberprüfung und Bemes-
sung von Küstenschutzanlagen sowie als 
Planungsgrundlage für Sandaufspülungen 
sind Angaben zum örtlichen Seegang – auch 
als Eingangsdaten für numerische Seegang-
modellierungen – unabdingbar. Des Weiteren 
werden Daten zum Seegang (Amplitude, 
Periode und Richtung) zum verbesserten 
hydro-morphologischen Systemverständnis 
(siehe oben) benötigt. Der LKN-SH führt hierzu 
im Küstenvorfeld der Nordseeküste und in den 
dem Festland und den Inseln vorgelagerten 
Wattgebieten Seegangmessungen durch. 
Um den einlaufenden Seegang von der Nord-
see her zu erfassen, werden vor Sylt und in 
den Mündungsbereichen der großen Wattströ-
me Seegangmesspositionen als Dauermess-
stellen vom LKN-SH betrieben. Innerhalb des 
Wattenmeeres und in küstennahen flachen 
Bereichen werden temporäre Messstellen 
betrieben.

Zusätzlich zu den Seegangmessungen wird 
zurzeit an zwei Stationen auf Pellworm bei 
Sturmfluten der Wellenauflauf am Deich ge-

messen. Diese Daten dienen der Überprüfung 
von Berechnungsansätzen von Seegang und 
Wellenauflauf.

Für die Ostseeküste und den Bereich der 
Tideelbe liegen nur sehr wenige Seegangdaten 
vor. Die Ermittlung des für diesen GPK zugrun-
de gelegten Referenz- und Bemessungssee-
ganges wurde mit Hilfe numerischer Berech-
nungen durchgeführt. Es zeigt sich, dass für 
diese Bereiche Seegangnaturdaten zur Veri-
fizierung nicht in ausreichendem Umfang zur 
Verfügung stehen. Im Rahmen der Erstellung 
des Fachplanes Küstenschutz Ostseeküste soll 
ein entsprechendes hydrologisches Mess- und 
Beobachtungsprogramm entwickelt und aufge-
baut werden.

6.3.3 Küstenschutzinformationssystem
Im Küstenschutz-Informations-System (KIS) 
des Landes Schleswig-Holstein werden die 
planungs- und forschungsrelevanten Daten 
zum Küstenschutz durch den LKN-SH in digita-
ler Form konform der entsprechenden Lan-
des-, Bundes- und EU-Vorgaben vorgehalten 
und gepflegt. Der Zugang und die Nutzung der 
Daten ist möglichst softwareunabhängig zu 
gestalten, so dass die Daten auch für Planun-
gen und Untersuchungen verwendet werden 
können, die durch Dritte durchgeführt werden.  
Die Daten stehen über das IT-Netz des Landes 
den in der Küstenschutzverwaltung tätigen 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern zur Verfü-
gung. 
Für die Information der Öffentlichkeit wurde 
die Internet-Plattform www.schleswig-hol-
stein.de/kuestenschutz eingerichtet. Darin sind 
die planungsrelevanten Daten in ausgewerte-
ter Form dargestellt. Insbesondere sind im KIS 
enthalten:

•	 Vermessungsdaten (z.B. topografische 
Lagevermessungen von Küstenschutz-
anlagen, Profilmessungen, Wattvermes-
sungen, Deichkronennivellements),

•	 Laserscan- und Fächerecholotvermes-
sungen,

•	 Fotos (historische und aktuelle Zustän-
de),

•	 Orthofotos (Luftbilder),
•	 Hydrologische Messdaten (z.B. Wind, 

Seegang, Tideströmung),
•	 Berichte und Dokumente (z.B. Vorträge, 

Grafiken, Tabellen, Gutachten).

Die Geobasisdaten des Landes werden über 
die Kopfstelle des MELUR zur Verfügung 
gestellt, so dass im Ressort einheitliche 
Datenmodelle für die Geobasisdaten genutzt 
werden. Zur Beschreibung geografischer In-
formationen ist ein einheitlicher Objektschlüs-
selkatalog (OSK) erstellt worden, so dass die 
Bezeichnung von Objekten oder Objektteilen in 

Hydrologischer Messpfosten im Watt
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homogener Form erfolgen kann. Die Herkunft 
der im KIS abgelegten Datensätze ist in Form 
einer Kurzbeschreibung in den Datensätzen 
dokumentiert.

6.3.4 Forschung
Der LKN-SH arbeitet aktiv in bundesweiten 
Forschungsvorhaben mit bzw. initiiert auch ei-
gene Forschungsprojekte und bringt somit den 
Stand der Wissenschaft in die tägliche Arbeit 
zur Optimierung von Maßnahmen des Küsten-
schutzes ein. Damit wird auch für die nachhal-
tige Vernetzung von Wissen und Informatio-
nen zwischen den Forschungseinrichtungen 
(Universitäten, Großforschungseinrichtungen, 
sonstige Institutionen), den regional Betroffe-
nen bzw. Verantwortlichen in Schleswig-Hol-
stein und dem LKN-SH sichergestellt.

Die angewandte Küstenforschung erfolgt 
zumeist im Rahmen eines Bund-Länder-Ver-
waltungsabkommens durch das Kuratorium für 
Forschung im Küsteningenieurwesen (KFKI), in 
dem die Küstenschutzverwaltung des Landes 
Schleswig-Holstein Mitglied ist. Durch diese 
Zusammenarbeit werden die Kosten für die zur 
optimalen Planung von Küstenschutzmaßnah-
men notwendige Grundlagenermittlung effek-
tiv reduziert. Das KFKI als Zusammenschluss 
der in der Küstenforschung tätigen Verwaltun-
gen aus dem Bund und den Küstenländern ver-
folgt als wesentliche Aufgabe die Erforschung 
der Naturvorgänge in den Küstengebieten für 
eine nachhaltige Nutzung der Küste und des 
Küstenvorfelds. 
Das KFKI fördert darüber hinaus die Dokumen-
tation, Verbreitung und Nutzung entsprechen-
der Forschungsergebnisse.

Historische Sturmflutmarken in der Meldorfer Bucht (Kreis Dithmarschen)
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Der Küstenhochwasserschutz umfasst den 
Schutz der Niederungsgebiete vor Meer-
wasserüberflutungen. Dessen wichtigstes 
Element ist die 529 km lange Deichlinie an 
den Küstengewässern (Landesschutz- und 
Regionaldeiche) einschließlich der darin 
enthaltenen technischen Bauwerke wie Siele 
und Sperrwerke. Auch das Deichzubehör, 
wie beispielsweise die Deichverteidigungs-
wege, ist Bestandteil der Deiche und damit 
wichtiges Element des Küstenhochwas-
serschutzes. Mitteldeiche, Halligwarften 
und sonstige Schutzanlagen wie Dämme 
und Hochwasserschutzwände sind weitere 
Elemente des Küstenhochwasserschutzes in 
Schleswig-Holstein. In diesem Kapitel werden 
Ziele und Sicherheitsstandards für die Küsten-
hochwasserschutzanlagen definiert und auf 
der Basis einer Sicherheitsüberprüfung der 
Verstärkungsbedarf für die Landesschutzdei-
che aufgezeigt. 

7.1 Landesschutzdeiche
Nach § 64 Abs. 2 Nr. 1 LWG sind Landes-
schutzdeiche entsprechend gewidmete 
Deiche mit einer hohen Schutzwirkung, die 
Gebiete vor Sturmfluten auch im Zusam-
menwirken mit einem weiteren Deich oder 
einer sonstigen Hochwasserschutzanlage 
schützen. Vorrangig sollen Leib und Leben 
von Menschen an ihren Wohnstätten sowie 
außergewöhnlich hohe Sachwerte geschützt 
werden. Schwerpunkt des staatlichen Küsten-
schutzes in Schleswig-Holstein ist die langfris-

tige Erhaltung der Wehrfähigkeit der 433 km 
Landesschutzdeiche, insbesondere vor dem 
Hintergrund eines künftig verstärkt ansteigen-
den Meeresspiegels. 

Im Generalplan Küstenschutz – integriertes 
Küstenschutzmanagement in Schleswig-
Holstein (MLR, 2001) wurde festgeschrieben, 
dass der Sicherheitsstatus der Landesschutz-
deiche in Bezug auf Wasserstand und Wellen-
auflauf regelmäßig in einem 10- bis 15-jährli-
chen Rhythmus zu überprüfen ist. Die Deiche, 
die nicht dem jeweiligen Sicherheitsstandard 
entsprechen, sind in einer Prioritätenliste auf-
zunehmen, bei der auch weitere (geo-)tech-
nische und sozio-ökonomische Angaben zu 
berücksichtigen sind. Die erstmals im Jahre 
2000 durchgeführte Sicherheitsüberprüfung 
mündete in einer Prioritätenliste, nach der 
insgesamt 110 km Landesschutzdeiche vor-
dringlich zu verstärken waren. Bedingt durch 
das verfügbare Budget und die umfangrei-
chen Planungs- und Genehmigungsverfahren 
sind davon bisher 39 km Landesschutzdeiche 
verstärkt und 8,5 km im Bau (Kap. 5.1). 

Als Grundlage für die vorliegende Fortschrei-
bung des Generalplans Küstenschutz wurde 
eine zweite Sicherheitsüberprüfung aller 
Landesschutzdeiche (auch für die bereits seit 
2001 verstärkten Deiche) durchgeführt. Zur 
Erfüllung der Vorgaben aus der EG-HWRM-
RL und zur Berücksichtigung der neuesten 
Erkenntnisse zum Klimawandel und zum 
Meeresspiegelanstieg wurde in einem ersten 

7. Küstenhochwasserschutz

Deichverstärkung Dagebüll-Nord (Kreis Nordfriesland)
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Schritt ein neuer einheitlicher Sicherheitsstan-
dard für die Landesschutzdeiche in Schleswig-
Holstein definiert. Dieser wird nachfolgend 
beschrieben. Anschließend werden die Ergeb-
nisse der auf Basis dieses neuen Standards 
durchgeführten Sicherheitsüberprüfungen für 
die Landesschutzdeiche dargestellt sowie ein 
Vergleich zur ersten Sicherheitsüberprüfung 
vorgenommen.

7.1.1 Sicherheitsstandard
Das mit dem Generalplan Küstenschutz im 
Jahre 2001 eingeführte dynamische Deich-
sicherheitssystem besteht aus den zwei 
Komponenten Sicherheitsüberprüfung und 
Bemessungskonzept. Ausgangspunkt für bei-
de Komponenten ist die Festlegung eines zu-
grunde zu legenden maßgebenden Sturmflut-
wasserstandes bzw. Referenzwasserstandes 
(RHW). Bisher wurden für die Nordseeküste, 
die Tideelbe und die Ostseeküste aufgrund 
variierender Rahmenbedingungen und histo-
risch bedingt drei unterschiedliche Verfahren 
zur Ermittlung des RHW angewandt:
1. an der Nordseeküste wurde ein statistisch 

ermittelter Sturmflutwasserstand mit einer 
jährlichen Wahrscheinlichkeit von 0,01 
(Jahrhundertflut) zugrunde gelegt,

2. an der Tideelbe war ein durch eine trilate-
rale Arbeitsgruppe mittels Modellierungen 
ermittelter Sturmflutwasserstand maßge-
bend und

3. an der Ostseeküste wurde der bisher 
höchste gemessene Sturmflutwasser-
stand des Jahres 1872 zugrunde gelegt.

Betrachtet man die sich ergebenden Wasser-
stände mit einem nach der EU-HWRL gefor-
derten statistischen Verfahren ergeben sich 
für die drei Regionen uneinheitliche jährliche 
Eintrittswahrscheinlichkeiten und damit unter-
schiedliche Sicherheitsstandards. Um diese 
inhomogene Situation einander anzugleichen, 
wurde in enger Abstimmung mit den Nach-
barländern Hamburg und Niedersachsen 
(Tideelbe) sowie Mecklenburg-Vorpommern 
(Ostseeküste) ein einheitlicher RHW für alle 
drei Regionen Schleswig-Holsteins festgelegt. 
Demnach entspricht der RHW einem Wasser-
stand mit einer jährlichen Eintrittswahrschein-
lichkeit von 0,005 (Wiederkehrintervall: 200 
Jahre). 

Sicherheitsüberprüfung
Im Rahmen der Sicherheitsüberprüfung wur-
de RHW200 (bezogen auf das Stichjahr 2020) 
für insgesamt 16 Pegel an der Nordsee- und 
15 Pegel an der Ostseeküste mithilfe eines 
auf Basis der instationären und regionalen 
Wahrscheinlichkeitsanalyse neu entwickelten 
Verfahrens (IAWG 2010) ermittelt. Wesentli-
che Vorteile dieses Ansatzes sind

•	 vollständige Nutzung der verfügbaren 
Messreihen,

•	 die Möglichkeit zur Einbindung auch 
kurzer Messreihen in die Parameter-
schätzung und

•	 eine größere Stabilität der geschätz-
ten Parameter und Quantile, weil der 
für die Schätzung zugrunde liegende 
Stichprobenumfang gegenüber dem 
klassischen Ansatz vervielfacht wird. 

Anschließend wurden die für die einzelnen 
Pegel ermittelten RHW200 mittels Interpo-
lation auf der Basis von vergangenen Sturm-
fluten auf die einzelnen Deich- und Küstenab-
schnitte übertragen. Auch für die Mündung 
der Tideelbe (Cuxhaven) wurde RHW200 
mit dem obigen Verfahren ermittelt. Da in 
der Tideelbe allerdings erhebliche bauliche 
Eingriffe erfolgt sind (Kap. 3.3) ist es nicht 
möglich, statistisch auswertbare (homogene) 
Pegeldaten für stromaufwärts von Cuxhaven 
gelegene Pegel zu erzeugen. Daher wurden 
die lokalen Wmaßg für diese Region durch 
hydro-numerische Modellierung ermittelt. 
Grundlage für die Modellierung war der statis-
tisch ermittelte RHW200 in Cuxhaven. 

Parallel zur Ermittlung der RHW200 wurden 
Querprofile (jeweils ein Profil pro 500 m) über 
die Landesschutzdeiche aus dem Küsten-
schutz-Informations-System KIS abgeleitet. 
Mit den ermittelten Werten für Wmaßg wur-
de für jedes Querprofil die Sicherheitsüber-
prüfung durchgeführt. Die Berechnung von 
Wellenüberlaufraten (falls vorhanden) wurde 
anhand eines deterministischen Verfahrens 
nach EUROTOP (2007) durchgeführt. Für EU-
ROTOP wurden die jeweiligen Verfahren aus 
den Niederlanden, England und Deutschland 
von Fachexperten zusammengeführt. Es stellt 
derzeit das Standardwerk zum Wellenüberlauf 
an Deichen dar. Die benötigten Wellenpa-
rameter am Deichfuß wurden mithilfe des 
Modells SWAN erzeugt. Als Sicherheitskriteri-
um für die Überprüfung wurde – wie bisher – 
ein zulässiger Wellenüberlauf von zwei Litern 
pro Meter und Sekunde angesetzt. In den 
Bereichen, in denen eine höhere Überlaufrate 
ermittelt wurde, wurden Zwischenprofile (ei-
nes pro 250 m) erzeugt, so dass der Bereich 
der Unterbemessung besser einzugrenzen 
war. Für Deichabschnitte, die über eine 
längere Strecke (> 500 m) einen Überlauf von 
deutlich mehr als 2 l/m*s aufweisen, wurde 
ein prioritärer Verstärkungsbedarf festgestellt. 
Diese Deichabschnitte wurden direkt in die 
Prioritätenliste aufgenommen. 

Für Deichabschnitte, an denen entweder nur 
lokal eine relevante Überschreitung der Über-
laufraten oder über größere Strecken eine ge-
ringere Überlaufrate (≤ 2 l/m*s) ermittelt wur-
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de, wurde anschließend eine geotechnische 
Sicherheitseinschätzung sowie eine Ermittlung 
der möglichen Schadenpotenziale durchge-
führt. Bei ungünstigen Ergebnissen, zum 
Beispiel wenn die Kleidecke weitgehend fehlt 
oder bei größeren Einwohnerzahlen im ge-
schützten Koog, wurden diese Deichabschnit-
te ebenfalls in die Prioritätenliste aufgenom-
men. Schließlich wurde noch eine Validierung 
anhand (lokal vorhandenen) Expertenwissens 
durchgeführt, um somit ggf. die Prioritätenliste 
zu vervollständigen. An Deichabschnitten, die 
nur lokal eine relevante Überschreitung der 
Überlaufraten aufweisen oder die nur geo-
technische Defizite aufweisen, kann mittels 
begrenzter Nachverstärkungen das Sollbestick 
wieder hergestellt werden. 

Die zeitliche Abfolge der Deichverstärkungs-
maßnahmen gemäß Prioritätenliste richtet sich 
im Wesentlichen nach den Kriterien „Menge 
des Wellenüberlaufes“, „Schadenspotenzial 

im Überflutungsraum“ und „Verfügbarkeit 
von Baumaterial“. Auch lokale Erfordernisse 
können eine Rolle spielen. 

Bemessungskonzept
Die in die Prioritätenliste aufgenommenen 
Deichabschnitte sind zu verstärken. Dazu 
ist die Festlegung eines Bemessungswas-
serstandes erforderlich. Wie im Generalplan 
Küstenschutz (MLR 2001) festgelegt, setzt 
sich der Bemessungswasserstand (BHW) 
aus RHW zuzüglich eines so genannten 
Klimazuschlages zusammen. Bisher betrugen 
die Klimazuschläge für die Nordseeküste 
und Tideelbe 0,5 m, für die Ostseeküste 0,3 
m. Entsprechend der Vereinheitlichung von 
RHW200 wird der Klimazuschlag für ganz 
Schleswig-Holstein mit 0,5 m festgelegt. Es 
ist sicherzustellen, dass der ermittelte BHW 
den bisher höchsten örtlich beobachteten 
Sturmflutwasserstand nicht unterschreitet. 
Diesem Wert (Bemessungswasserstand zu-

Deichverstärkung Dahme-Rosenfelde (Kreis Ostholstein)
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züglich Klimazuschlag) ist der beim Regelprofil 
variabler Neigung auftretende Wellenauflauf 
hinzuzurechnen und die erforderliche Höhe 
der Deichkrone so festgelegt, dass der Wel-
lenüberlauf von zwei Liter pro Sekunde und 
Meter unterschritten wird.
Der Klimazuschlag (0,5 m) entspricht dem 
Mittelwert der vom UNO-Klimagremium (IPCC 
2007) veröffentlichten globalen Meeresspie-
gelprojektionen von 0,2 bis maximal 0,8 m (für 
den Zeitraum 1990 – 2100). Neuere Veröf-
fentlichungen zum globalen und regionalen 
Meeresspiegelanstieg deuten darauf hin, dass 
die IPCC-Werte möglicherweise nach oben 
korrigiert werden müssen. Aktuelle Projektio-
nen liegen deshalb zwischen etwa 0,5 m und 
maximal 1,4 m bis zum Jahre 2100. Damit hat 
nicht nur der Betrag des möglichen Meeres-
spiegelanstieges, sondern insbesondere auch 
die Bandbreite der Projektionen wieder zuge-
nommen. Für das Land Schleswig-Holstein 
stellt diese Unschärfe eine erhebliche Heraus-
forderung hinsichtlich einer vorsorglichen und 
gleichzeitig kosteneffizienten Schutzstrategie 
dar. Um der Unsicherheit zu begegnen, hat 
Schleswig-Holstein ein neues Konzept für 
Deichverstärkungen entwickelt, das bereits 
Ende 2009 eingeführt wurde (Abb. 17):

•	 Für die nach der Sicherheitsüber-
prüfung prioritär zu verstärkenden 
Deichabschnitte wird zunächst für 
das bisherige Regelprofil mit variabler 
Neigung der Deichaußenböschung eine 
Neubemessung nach dem beschriebe-
nen Verfahren (einschl. Klimazuschlag 
von 0,5 m und Wellenauflaufberech-
nung nach EUROTOP) durchgeführt 
(Abb. 17a). 

•	 Das somit ermittelte Deichbestick 
(Höhe und Neigungen) wird in einem 
zusätzlichen Schritt angepasst, in dem 
die Regelbreite der Deichkrone von 2,5 
auf 5 m verbreitert wird und die Au-
ßenböschung eine einheitlich flachere 
Neigung erhält (Abb. 17b). Mit diesem 
Deichbestick wird der Deich verstärkt.

Durch die Abflachung der Deichaußenbö-
schung wird bereits heute mit relativ geringem 
zusätzlichen Aufwand eine zusätzliche Sicher-
heit gegenüber dem bisherigen Regelprofil ge-
schaffen, da der (zu kehrende) Wellenauflauf 
mit flacheren Deichaußenböschungen generell 
abnimmt. Der größte Vorteil einer verbrei-
terten Deichkrone besteht darin, dass eine 
Baureserve für spätere Nachverstärkungen 

Abb. 17: Das Konzept Baureserve.
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geschaffen wird. Sollte der Meeresspiegel um 
mehr als 0,5 m ansteigen, haben nachfolgende 
Generationen die Möglichkeit, mit geringem 
(technischen und finanziellen) Aufwand dem 
Deich eine Deichkappe aufzusetzen (Abb. 17c). 
Das alte Regelprofil mit unterschiedlichen 
Deichaußenböschungen würde dadurch wie-
derhergestellt. In der Summe kann mit diesem 
zweistufigen Verfahren einem Meeresspie-
gelanstieg von bis zu etwa 1,5 m begegnet 
werden. Die Bandbreite der aktuellen Meeres-
spiegelprojektionen wird somit voll abgedeckt. 
Die zusätzlichen Maßnahmen führen zunächst 
zu einer Verbreiterung der Deichbasis und 
damit zu einem größeren Eingriff in Natur und 
Landschaft. Die Eingriffe in die ökologisch 
hochwertigen Watt- und Vorlandbereiche 
werden durch landseitige Verstärkungen mi-
nimiert. In Anbetracht des vorrangigen Schut-
zes der ökologisch hochwertigen Watt- und 
Vorlandbereiche kann von landseitigen Verstär-
kungen nur in begründeten Ausnahmefällen im 
Rahmen einer Einzelfallentscheidung abgewi-
chen werden. Die Erhöhung der Deckwerk-
soberkante um den Wert des Klimazuschlages 
führt zu einem geringen Eingriff. 

7.1.2 Sicherheitsüberprüfung Nordseeküste
An der Nordseeküste von Schleswig-Holstein 
(von der dänischen Grenze bis zum Kaiserin-
Auguste-Viktoria-Koog in Dithmarschen) liegen 
insgesamt 262,6 km Landesschutzdeiche, 
davon 17,3 km auf Sylt, 24,1 km auf Föhr, 25,1 
km auf Pellworm und 1,0 km auf Helgoland. 
Die Deiche weisen eine mittlere Höhe von NN 
+ 6,6 m bis NN + 9,4 m (Festland) bzw. NN + 
5,1 m bis NN + 8,4 m (Inseln) auf. Nach der 
bisherigen Prioritätenliste (MLR 2001) waren 
hiervon insgesamt 55,6 km vordringlich zu 
verstärken. Bis Ende 2011 wurden 18,4 km 
fertig gestellt. 
Im Ergebnis der Sicherheitsüberprüfungen 
sind an der Nordseeküste insgesamt 21 
Deichstrecken (ca. 56 km) mit geschätzten 
Kosten in Höhe von 152 Mio. € zu verstärken 
(Anl. 5). Davon sind fünf Abschnitte Dagebüller 
Koog-Nord, Nordstrand Alter Koog, Hattstedter 
Marsch, Büsum und Mövenbergdeich bereits 
in der Planung. Die nachfolgenden Deichstre-
cken sind zu verstärken:

•	 Hauke-Haien-Koog wegen hohen Über-
laufs,

•	 Nordstrand Neukoog wegen lokalen 
Überlaufs und zu steiler Außenbö-
schung,

•	 Nordstrand Morsumkoog wegen Über-
laufs,

•	 Dockkoog wegen hohen Überlaufs und 
zu steilen Böschungen,

•	 Simonsberger Koog wegen Überlaufs 
und zu steiler Außenböschung,

•	 Adolfskoog wegen zu steiler Böschung 
und fehlendem Treibselabfuhrweg,

•	 Uelvesbueller Koog wegen Überlaufs 
und zu steiler Außenböschung,

•	 Norderheverkoog wegen Überlaufs, zu 
steiler Außenböschung und ungenügen-
dem Abdeckboden,

•	 Tümlauer Koog wegen lokalen Über-
laufs, zu steiler Außenböschung und 
ungenügendem Abdeckboden,

•	 Böhl bis Süderhöft wegen lokalen 
Überlaufs und ungenügendem Abdeck-
boden, 

•	 Friedrichskoog-Spitze wegen zu steiler 
Außenböschung und ungenügendem 
Abdeckboden,

•	 Dunsum Marsch (Föhr) wegen Über-
laufs, zu steiler Außenböschung und 
ungenügendem Abdeckboden,

•	 Utersum Deich (Föhr) wegen Überlaufs, 
zu steiler Außenböschung und ungenü-
gendem Abdeckboden und

•	 Westerkoog (Pellworm) wegen Über-
laufs und örtlichen Erkenntnissen (hoher 
Wellenauflauf wegen der exponierten 
Lage).

•	 Alter Koog (Pellworm) aufgrund örtlicher 
Erkenntnisse (hohes Risiko wegen feh-
lender zweiten Deichlinie) und

•	 Johann-Heimreichs-Koog (Pellworm) 
wegen ungenügendem Abdeckboden.

7.1.3 Sicherheitsüberprüfung Tideelbe
An der Tideelbe in Schleswig-Holstein (von 
Friedrichskoog-Edendorf bis zum Wehr bei 
Geesthacht, ohne Hamburg) liegen insgesamt 
100,7 km Landesschutzdeiche einschließlich 
dreier Sperrwerke. Die Deiche weisen eine 
mittlere Höhe von NN + 7,9 m bis NN + 8,8 m 
auf. Nach der bisherigen Prioritätenliste (MLR 
2001) waren hiervon insgesamt 23,4 km vor-
dringlich zu verstärken. Bis Ende 2011 wurden 
17,5 km fertig gestellt, 3,2 km sind im Bau. 
Im Ergebnis der Sicherheitsüberprüfungen sind 
an der Tideelbe insgesamt vier Deichstrecken 
(ca. 17 km) mit geschätzten Kosten in Höhe 
von 20 Mio. € zu verstärken (Anl. 5):

•	 Kaiser-Wilhelm-Koog wegen Überlaufs, 
zu steiler Außenböschung und ungenü-
gendem Abdeckboden,

•	 Kremper Marsch nördlich Glückstadt 
wegen hohen Überlaufs,

•	 Bielenberg wegen hohen Überlaufs und
•	 Seestermüher Marsch (Nachverstär-

kung) wegen lokaler Sackstellen mit 
hohem Überlauf.

7.1.4 Sicherheitsüberprüfung Ostseeküste
An der Ostseeküste von Schleswig-Holstein 
liegen insgesamt 68,6 km Landesschutzdeiche, 
davon 34,2 km auf Fehmarn. Die Deiche wei-
sen eine mittlere Höhe von NN + 4,0 m bis NN 
+ 4,6 m (Festland) bzw. NN + 2,9 m bis + 6,1 
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m (Fehmarn) auf. Nach der bisherigen Prioritä-
tenliste (MLR 2001) waren hiervon insgesamt 
32,8 km vordringlich zu verstärken. Bis Ende 
2011 wurden 3,2 km fertig gestellt, 5,3 km sind 
im Bau. In Falshöft wurde zusätzlich zur Prioritä-
tenliste ein neuer teilweise zurückverlegter Lan-
desschutzdeich von 1,4 km Länge errichtet. 
Im Ergebnis der Sicherheitsüberprüfungen sind 
an der Ostseeküste insgesamt vier Deich-
strecken (ca. 20 km) mit geschätzten Kosten 
in Höhe von 28 Mio. € zu verstärken (Anl. 6). 
Davon ist die Strecke zwischen Westermarkels-
dorf und Puttgarden auf Fehmarn bereits in der 
Planung. Drei Deichstrecken sind zu verstärken:

•	 Kiel Friedrichsort wegen hohen Über-
laufs und ungenügendem Abdeckboden,  

•	 Kellenhusen bis Grömitz-Nord wegen 
hohen Überlaufs und

•	 Burger Deich auf Fehmarn wegen loka-
len Überlaufs.

7.1.5 Vergleich der ersten und zweiten 
Sicherheitsüberprüfung

Die ermittelten Werte für RHW200 weichen 
aus mehreren Gründen von den im Jahre 
2001 genutzten Referenzwasserständen ab. 
Es gingen aktuellere Wasserstanddaten in die 
Berechnung ein. Für die Ostseeküste wurde 
anstelle des Wasserstandes von 1872 ein 
Referenzwasserstand auf statistischer Basis 
ermittelt. Die Regionalisierung der Referenz-
wasserstände erfolgte anhand vergangener 
Sturmfluten anstelle von Expertenwissen. 
Schließlich führten unterschiedliche statisti-
sche Berechnungsverfahren zu unterschied-
lichen Stichprobenumfängen. In der Folge 
lagen die RHW200-Werte entlang der Tideel-
be deutlich höher (max. 0,6 m), an der Ostsee-
küste deutlich niedriger (max. 0,8 m) als die 
Referenzwasserstände des Jahres 2000. An 
der Nordseeküste liegen die RHW200-Werte 
regional unterschiedlich teilweise niedriger 
(max. 0,4 m) und teilweise höher (max. 0,3 
m). Da auch das Verfahren zur Ermittlung der 
Wellenüberläufe aufgrund von Fortschritten in 
der Forschung (EUROTOP 2007) vom Verfah-
ren 2000 abweicht, sind die Ergebnisse der 
gewässerkundlichen Sicherheitsüberprüfun-
gen der Jahre 2001 und 2011 nur bedingt ver-
gleichbar. Die Sicherheitsüberprüfung sollte 
wie auch die Bemessung im Küstenschutz 
stets nach dem aktuellen Stand der Wissen-
schaft und Technik erfolgen. 

Trotzdem sind fast alle Deichabschnitte, die 
nach der Prioritätenliste 2001 zu verstärken 
waren, auch in der neuen Prioritätenliste 
enthalten, d.h., auch nach dem neuen Ver-
fahren sind sie verstärkungsbedürftig. Insbe-
sondere auf Pellworm haben sich infolge des 
aktuelleren Überprüfungsverfahrens und nach 

Berücksichtigung örtlicher Erkenntnisse einige 
Änderungen ergeben. Mehrere Deichabschnit-
te sind aus der Prioritätenliste entfallen; dafür 
sind andere Abschnitte hinzugekommen (Anl. 
5). Standen nach dem alten Generalplan aus 
dem Jahre 2001 noch 21 Deichabschnitte 
bzw. 63 km zur Verstärkung an (Stand Ende 
2011), so sind es nach dem vorliegenden 
Generalplan 29 Abschnitte bzw. 93 km. Es 
sind also netto acht Abschnitte bzw. 30 km zu 
verstärkende Landesschutzdeiche aufgrund 
der aktuellen Überprüfung hinzugekommen. 

7.2 Regionaldeiche
Nach § 64 Abs. 2 Nr. 2 LWG sind Regional-
deiche entsprechend gewidmete Deiche mit 
eingeschränkter Schutzwirkung, die Gebiete 
vor Sturmfluten schützen; als solche gel-
ten auch die Halligdeiche auf Gröde, Oland, 
Langeneß und Hooge. In Schleswig-Holstein 
existieren 96,3 km Regionaldeiche, 52,4 km 
davon an der Ostseeküste und 43,9 km an der 
Nordseeküste. Der Bau und die Instandhaltung 
der Regionaldeiche auf den Inseln und Halligen 
unterliegen – mit Ausnahme des Regionaldei-
ches in Hörnum – dem Land. Für die übrigen 
Regionaldeiche sind die Wasser- und Boden-
verbände bzw. die Gemeinden zuständig.

Regionaldeiche haben entsprechend der obi-
gen Definition einen geringeren Schutzstandard 
als Landesschutzdeiche. Wegen der örtlich 
unterschiedlichen Sicherheitsbedürfnisse 
der Vorteilhabenden und Maßnahmenträger 
werden keine generellen Sicherheitsstandards 
für Regionaldeiche eingeführt. Der erforderliche 
Aufwand bei Bau und Verstärkung von Regio-
naldeichen soll jeweils in einem angemessenen 
Verhältnis zum Schutzzweck stehen. Ein ange-
messenes Schutzniveau (Sicherheitsstandard) 
ergibt sich aus den möglichen nachteiligen 
Folgen einer Überflutung auf die menschliche 
Gesundheit, die Umwelt, das Kulturerbe und 
die wirtschaftlichen Tätigkeiten. Im Rahmen 
der Umsetzung des Generalplanes soll mit dem 
neu entwickelten Verfahren zur gewässerkund-
lichen Sicherheitsüberprüfung erstmalig der 
aktuelle Sicherheitszustand der Regionaldeiche 
in Schleswig-Holstein ermittelt werden. 

Die aus dem Klimawandel resultierenden 
Anforderungen an die Anpassung der Deichab-
messungen können eine erhebliche finanzielle 
Herausforderung für die bau- und unterhal-
tungspflichtigen Gemeinden und Wasser- und 
Bodenverbände darstellen. In Anerkennung 
dieser Umstände können bisher in der Trä-
gerschaft von Gemeinden oder Wasser- und 
Bodenverbänden stehende Regionaldeiche, die 
den Landesschutzdeichen vergleichbar auch 
Siedlungsbereiche und bedeutsame Sachwerte 
schützen, auf Antrag der Unterhaltungspflich-
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tigen und im Rahmen einer Einzelfallprüfung 
dann vom Land übernommen werden, wenn 
sich aufgrund von erheblichen Sturmflutschä-
den oder als Ergebnis einer Sicherheitsüber-
prüfung ein durchgehender Verstärkungsbedarf 
ergeben sollte, der die finanzielle Leistungsfä-
higkeit der Unterhaltungspflichtigen nachweis-
lich deutlich übersteigen.

7.3 Mitteldeiche (Zweite Deichlinie)
Eine absolute Sicherheit gegen die Auswirkun-
gen von Sturmfluten gibt es nicht. Trotz hoher 
Sicherheitsstandards kann nicht ausgeschlos-
sen werden, dass eine Katastrophenflut mit 
noch höheren Wasserständen eintritt. Damit 
besteht eine zwar sehr geringe aber im Rah-
men der Daseinsvorsorge nicht zu vernachlässi-
gende Überflutungsgefahr für die geschützten 
Flächen. Ein wichtiges Mittel zur Begrenzung 
dieser Gefährdung ist die Aufrechterhaltung 
einer zweiten Deichlinie, den so genannten 
Mitteldeichen. Nach § 64 Abs. 2 Nr. 2 LWG 
dienen Mitteldeiche dazu, im Falle der Zerstö-
rung eines Landesschutz- oder eines Regional-
deiches Überschwemmungen einzuschränken. 
Insgesamt 548 km Mitteldeiche, davon 340 
km an der Nordseeküste (FGE Eider) und 208 
km an der Tideelbe, existieren in Schleswig-
Holstein. Die oftmals mehrere Hundert Jahre 
alten Mitteldeiche sind in der Regel auch als 
Kulturdenkmale zu werten. Für den Bau und 
die Instandhaltung der Mitteldeiche sind die 
Wasser- und Bodenverbände bzw. die Gemein-
den zuständig. 
Die zweite Deichlinie besteht vorwiegend aus 
ehemaligen Landesschutzdeichen. Da diese 
teilweise mehrere Jahrhunderte alt sind und 
nach erfolgter Vordeichung eine reduzierte 
bauliche Instandhaltung erfolgte, ist die Wehr-
fähigkeit teilweise beeinträchtigt. Zum Bei-
spiel befindet sich auf einer Gesamtlänge von 
etwa 105 km eine Bebauung auf und an den 
Mitteldeichen, was zu einer Beeinträchtigung 
bzw. Schwächung des Deichkörpers sowie 
zu Erschwernissen bei Instandhaltungs- und 
Anpassungsarbeiten führen kann.
Zur erstmaligen Abschätzung der Wehrfähig-
keit der Mitteldeiche war es erforderlich, einen 
Referenzwasserstand an den Mitteldeichen 
(analog zur RHW200 für die Landesschutzdei-
che) zu ermitteln. Hierzu wurde mithilfe eines 
physikalischen Durchflussansatzes (vollkom-
mener Überfall) für verschiedene Deichbruchs-
zenarien eine Überflutung der Köge berechnet. 
Dabei wurde angenommen, dass der vorgela-
gerte Landesschutzdeich beim Erreichen von 
RHW200 versagt. An dieser Stelle ist ausdrück-
lich darauf hinzuweisen, dass die Wahrschein-
lichkeit eines solchen Deichbruches sehr gering 
ist. Mit dem vereinfachten Verfahren war es 
möglich, ohne aufwendige hydrodynamisch-nu-
merische Modellierung physikalisch begründe-

te Aussagen zur Flutung der Köge zu ermitteln. 
In Anbetracht der sehr großen Unsicherheiten 
hinsichtlich eines Deichbruches (zum Beispiel 
Bruchzeitpunkt, Bruchentwicklung, Tiefe und 
Breite des Bruches) und des Sturmflutablaufes 
erscheint diese Herangehensweise gerechtfer-
tigt. Die Ergebnisse wurden für einige reprä-
sentative Bereiche mithilfe eines zweidimensi-
onalen hydro-numerischen Modelles überprüft. 

Mit dem oben beschriebenen Verfahren wur-
den verschiedene hydrologische Parameter wie 
z.B. eingetretener Wasserstand im Koog nach 
der Ausspiegelung (d.h., wenn der binnenseitig 
steigende Wasserspiegel sich dem tide- und 
sturmbedingt fallenden Außenwasserstand 
angeglichen hat) und die Dauer bis zur Errei-
chung dieses Wasserstandes ermittelt. Dieser 
Endwasserstand bzw. Referenzwasserstand 
wurde anschließend der mittleren Mitteldeich-
höhe gegenübergestellt, um somit zu einer 
ersten Einschätzung seiner Wehrfähigkeit zu 
gelangen. 

Die Berechnungen haben gezeigt, dass meh-
rere Mitteldeiche, insbesondere in den Elbmar-
schen und auf Nordstrand, Defizite aufweisen. 
Teilweise liegen die mittleren Mitteldeichhöhen 
unterhalb des errechneten Referenzwasser-
standes, was im Katastrophenfall zu einem 
Überlauf in das dahinter liegende Gebiet führen 
könnte. Auf der Insel Pellworm (bis auf den Bu-
phever Koog) haben die zum Teil sehr niedrigen 

Mitteldeich Beltringharder Koog (Kreis Nordfriesland)
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Mitteldeiche keine die Überflutung einschrän-
kende Wirkung. Dieses Ergebnis im Zusam-
menhang mit der Insellage (d.h. keine Evaku-
ierung möglich) bedingt die Untersuchung von 
zusätzlichen Schutzmethoden. Schließlich ist 
in mehreren besiedelten Kögen bereits in der 
ersten Stunde nach Deichbruch mit hohen 
Wasserständen bzw. großen Wassertiefen von 
über einem Meter zu rechnen. Insbesondere 
in diesen Kögen ist es von Bedeutung, im Fall 
eines drohenden Deichbruches rechtzeitig Ka-
tastrophenschutzmaßnahmen durchzuführen. 
Hinsichtlich der für den Katastrophenschutz 
wichtigen resultierenden Wassertiefen ist die 
lokal stark variierende Geländehöhe und das 
(Nicht-)Vorhandensein von Warften in den Kö-
gen ein weiteres wichtiges Kriterium.

Im Ergebnis der Sicherheitsabschätzungen ist 
festzuhalten, dass zumindest der Ist-Zustand 
der Mitteldeiche konsequent zu erhalten ist; 
Verschlechterungen sind zu vermeiden. Die 
durchgeführte Überprüfung lieferte insbeson-
dere wichtige Hinweise für den Katastrophen-
schutz (Kap. 9.3). In die nach EG-HWRM-RL 
bis Ende 2015 zu erstellenden Hochwas-
serrisikomanagementpläne (Kap. 4.2) sollen 
Überlegungen zur Funktion und Sicherheit der 
Mitteldeiche aufgenommen werden. Wegen 
der prioritär durchzuführenden Verbesserun-
gen der ersten Deichlinie und der sonstigen 
Küstenschutzanlagen werden allerdings in den 
nächsten Jahren keine größeren Maßnahmen 
im Bereich der Mitteldeiche vom Land finan-
ziert werden können. 

7.4 Sonstige Hochwasserschutzanlagen 
und Halligwarften

Neben den Deichen gibt es weitere Hochwas-
serschutzanlagen, wie Dämme4, Wände und 
Mauern, die eine Hochwasserschutzfunktion 
ausüben oder ausüben können. Ein aktuelles 
Beispiel ist der Bahndamm Morsum – Keitum 
auf Sylt. Vor allem an der Ostseeküste, zum 
Beispiel in Timmendorfer Strand (Kap. 5.2), 
werden diese Anlagen vermehrt eingesetzt. 
Sie kommen vor Allem dort zum Einsatz, wo 
beengte Platzverhältnisse vorherrschen. Unter 
Umständen bieten sie auch die Möglichkeit, 
anderen Belangen wie z.B. dem Tourismus 
besser gerecht zu werden. In diesen Fällen ist 
jedoch auf eine sachgerechte Kostenaufteilung 
zu achten. 

Für die sonstigen Hochwasserschutzanlagen, 
für die nach LWG eine Genehmigung erteilt 
wird, ist eine Überwachung des Bau- und 
Instandhaltungszustandes durch die Maß-
nahmenträger erforderlich. Im Unterschied 
zu gewidmeten Deichen ist eine förmliche 
Überwachung durch die Küstenschutzbehörde 
nicht vorgesehen. Eine finanzielle Förderung 
des Baus oder der Verstärkung ist möglich, 
wenn die Hochwasserschutzwirkung nachge-
wiesen wird. Diese Anlagen unterliegen nicht 
der gesetzlichen Schaupflicht.

In den Küstenniederungen an der Nordsee-
küste und der Tideelbe liegen viele Warften. 
Ähnlich wie die 2. Deichlinie führen sie im Falle 
eines Bruches in der ersten Deichlinie zu einer 
Begrenzung der zu erwartenden Schäden. 

4  Dämme unterscheiden sich in dem Sinne von Deichen, als dass sie 

für andere Zwecke als Hochwasserschutz errichtet wurden.

Ringdeich auf einer Halligwarft
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Unter Umständen könnten sie auch als Flucht-
punkt dienen. Im Sinne eines ganzheitlichen 
Risikomanagements (Kap. 9) sollen die Warften 
deshalb in das KIS aufgenommen werden. Eine 
digitale Bestandserfassung der Warften liegt im 
Archäologischen Landesamt vor.

Die insgesamt 38 Halligwarften stellen einen 
Sonderfall dar, in dem sie im direkten Ein-
flussbereich der Nordsee liegen. Bis Ende 
2007 wurden alle bewohnten Warften auf der 
Basis der Erfahrungen aus der Sturmflut vom 
16./17.02.1962 verstärkt. In der Förderricht-
linie sind technische Grundlagen festgelegt 
(Abb. 18). Die Warften wurden abgeflacht und 
erhielten teilweise einen Ringdeich als Hoch-
wasserschutz; zusätzlich wurden Schutzräu-
me in den Wohnhäusern eingerichtet. Ob es 

künftig möglich und sinnvoll ist, die Warften 
nach dieser Methode weiter zu verstärken, ist, 
insbesondere unter dem Aspekt des Klimawan-
dels, noch nicht geklärt. 
Dabei ist die besondere Schutzwürdigkeit der 
Fethinge als Kulturdenkmal zu berücksichtigen. 
Mit der Aufgabe, innovative und nachhaltige 
Konzepte zur Sicherung der Halligen und zum 
Schutz der Halligbewohner bei geänderten 
Klimabedingungen zu erarbeiten, wurde die 
Arbeitsgruppe „Hallig 2050“ ins Leben geru-
fen. Sie setzt sich aus Vertretern der Region 
(Halliggemeinden, das für die Verstärkung der 
Halligwarften zuständige Amt Pellworm, der 
Kreis Nordfriesland und die Insel- und Hallig-
konferenz), des Naturschutzes (WWF) sowie 
der Landesverwaltung zusammen. Bis Ende 
2012 soll ein Bericht erstellt werden. 

Abb. 18: Regelprofil Warftverstärkung gemäß Förderrichtlinie des Landes.
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Küstenschutz beinhaltet - neben dem Hoch-
wasserschutz - die Sicherung der Küsten 
gegen Uferrückgang und Erosion durch den 
Neubau, die Verstärkung sowie Instandhaltung 
von Buhnen, Deckwerken und Sicherungs-
dämmen, durch den Erhalt des Deichvorlandes 
sowie durch andere Maßnahmen. 
Bei der Küstensicherung liegen Verantwortlich-
keiten sowohl beim Land wie auch bei Drit-
ten. Nur bei einer frühzeitigen und auf einer 
einheitlichen Grundlage erfolgenden Planung 
und Umsetzung der jeweiligen Vorhaben 
können gegenseitige negative Beeinflussun-
gen vermieden und Zulassungsverfahren zügig 
durchgeführt werden. Um dem Rechnung zu 
tragen, werden seitens des Landes Fachpläne 
für einzelne Inseln (Sylt, Föhr, Amrum) oder 
Küstenabschnitte erstellt. In den Fachplänen 
werden die vorliegenden Informationen und 
Erkenntnisse zur Entwicklung der jeweiligen 
Küste, des Küstenvorfeldes und der äußeren 
Belastungen aufbereitet und dargestellt. Sie 
dienen einerseits der Küstenschutzverwaltung 

als Grundlagen für ihr Handeln, sind aber auch 
für die Planungen Dritter maßgebliche Quelle 
für die Belastungsdaten und die Einbindung 
des geplanten Objekts in die weitere räum-
liche Situation. Schlussendlich stellen die Fach-
pläne die bisherigen Veränderungen der Küste 
dar und ziehen im Rahmen des Möglichen 
Schlussfolgerungen für die Notwendigkeiten 
von Küstenschutzmaßnahmen bzw. definieren 
sie die aus Sicht des Küstenschutzes bei der 
Planung Dritter zu beachtenden Rahmenbedin-
gungen. 
In diesem Kapitel werden die Schwerpunkte 
der Küstensicherung in Schleswig-Holstein 
beschrieben.

8.1 Sicherung der Inseln und Halligen
Neben Fehmarn an der Ostseeküste gibt es 
sechs weitere Inseln und elf Halligen an der 
Nordseeküste von Schleswig-Holstein (Tab. 
8). Diese zu sichern, ist nach § 63 Abs. 5 LWG 
eine Aufgabe des Landes. Dabei sind die 

8. Küstensicherung

Tab. 8: Inseln und Halligen in Schleswig-Holstein (Quellen: KIS, Statistikamt SH/HH, Amt Pellworm).

Name Fläche Küstenlänge Einwohner

(km2) (km) (30.09.2011)

Sylt 89,486 108,106 21.042

Fehmarn 178,717 71,360 12.996

Föhr 78,964 36,358 8.623

Amrum 19,850 28,104 2.279

Helgoland Hauptinsel 1,063 6,280 1.155

Helgoland Düneninsel 0,638 3,903 0

Pellworm 34,257 25,082 1.056

Langeneß 9,241 21,126 115

Hooge 5,460 11,066 109

Nordstrandischmoor 1,630 6,759 22

Oland 0,955 4,930 21

Gröde 1,965 7,544 11

Süderoog 0,577 3,074 2

Hamburger Hallig 0,493 3,092 0

Südfall 0,407 2,963 0

Habel 0,063 1,511 0

Norderoog 0,079 1,359 0

Helmsand 0,041 0,933 0

Summe 423,886 343,550 46.178
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Sicherungsmaßnahmen insoweit zu treffen, 
als es im Interesse des Wohls der Allgemein-
heit und des Küstenschutzes erforderlich ist. 
Es ergeben sich keine Ansprüche Dritter und 
bestehende Verpflichtungen anderer bleiben 
unberührt.
Die Insel Pellworm, größere Abschnitte der 
Inseln Föhr und Fehmarn, kleinere Teile der 
Inseln Sylt, Amrum und Helgoland sowie die 
Halligen Langeneß, Oland, Hooge und Gröde 
sind mit Landesschutz- und/oder Regionaldei-
chen versehen (Kap. 7). Zur Sicherung dieser 
Anlagen erfolgen an vielen Stellen Vorlandar-
beiten, die in Kapitel 8.2 beschrieben werden. 

An der Nordseeküste Schleswig-Holsteins 
besitzen die drei Inseln Sylt, Föhr und Amrum 
eiszeitlich geprägte Geestkerne, die mehre-
re Meter (bei Kampen bis zu 30 m) über NN 
herausragen. Die Insel Sylt ist seit 1927 durch 
einen Bahndamm mit dem Festland verbun-
den. Die Hochseeinsel Helgoland besteht heu-
te aus zwei Teilen, dem bis zu 50 m über NN 
herausragenden Felsen und der 1721 bei einer 
Sturmflut abgetrennten heutigen Düne. Die 
Insel verdankt ihre Entstehung dem unterlie-
genden Salzstock, der den darüber liegenden 
Buntsandstein an die Oberfläche drückte. 

Die Halligen und die Insel Pellworm sind die 
Überreste einer einst ausgedehnten Mar-
schenlandschaft, zu der auch die Köge an 
der Festlandsküste gehörten. Sturmfluten im 
Mittelalter haben Teile dieser Landschaft in 
das heutige Wattenmeer verwandelt. Die Hal-
ligen Langeneß, Oland, Nordstrandischmoor, 
Hamburger Hallig und Helmsand sind durch 
so genannte Wattsicherungsdämme mit dem 
Festland verbunden. Sicherungsdämme sind 

künstliche, wallartige Erhöhungen, die dazu 
dienen, schädliche Umströmungen von Inseln 
und Halligen zu unterbinden und zur langfris-
tigen Stabilität des Wattenmeeres (Kap. 8.3) 
beizutragen. Dabei sind die ökologisch nachtei-
ligen Folgen für die betroffenen Lebensräume 
zu berücksichtigen. Der Bau und die Instand-
haltung dieser Dämme, die im Interesse des 
Wohls der Allgemeinheit erforderlich sind, sind 
öffentliche Aufgaben. Sie obliegen, mit Aus-
nahme des Hindenburgdammes, dem Land. 
An der Schleswig-Holsteinischen Ostseeküste 
liegt die durch den schmalen Fehmarnsund 
vom Festland getrennte Insel Fehmarn. Sie 
ist aus eiszeitlichen Ablagerungen entstanden 
und weist maximale Höhen von etwa 27 m 
über NN auf.

Seit Ende des 19. Jahrhunderts werden auf 
den Inseln vermehrt Gebäude und Infrastruk-
turen in direkter Strandnähe errichtet. Auf 
Sylt erlangt seit Anfang des 20. Jahrhunderts 
der Tourismus eine zunehmende Bedeutung, 
der zu einer weiteren küstennahen Bebauung 
führte. Die küstennahen Nutzungen in Kombi-
nation mit Erosion und Uferrückgang führten 
zu ersten Küstensicherungsmaßnahmen. Mit 
Buhnen (zunächst Holz, später Stein, Eisen, 
Beton und Asphalt) sollte der Strand stabilisiert 
bzw. verbreitert werden. Vor Sylt wollte man 
damit zudem Platz zum Aufbau von Vordü-
nen schaffen. Der Küstenabbruch vor stärker 
bebauten Gebieten sollte durch die Errichtung 
von Ufermauern und Deckwerken verhindert 
werden (z.B. Wittdün/Amrum, Wyk/Föhr, 
Westerland/Sylt, List/Sylt, Hörnum/Sylt und 
Utersum/Föhr). Soweit die Bauwerke nicht 
zerstört wurden, haben sie den weiteren Ab-
bruch an den Randdünen und Kliffs ver hindern 

Hallig Hooge
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können. Jedoch führte das Voranschreiten der 
Erosion am Bauwerksfuß zu Problemen bei 
der Standsicherheit der Anlagen. So wurden 
umfangreiche Fußsiche rungen notwendig. 
Aber auch diese erforderten durch die anhal-
tenden Ausräumungen weitere Folgemaßnah-
men. Zudem bewirkte die anhaltende Erosion 
in den seitlich an schließenden Bereichen die 
Gefahr einer Hinterspülung. Daher mussten 
die Anlagen entsprechend verlängert werden. 
Uferrückgang und Erosion konnten durch die 
Quer- und Längswerke jedoch nicht verhindert 
werden, so dass die Inseln weiter an Substanz 
verloren. Auf Sylt mussten bis 1984 mehrere 
Gebäude geräumt und abgetragen werden. 
Wiederholt bra chen bei Sturmfluten Randdü-
nen durch, so dass niedrig gelegene Dünentä-
ler und Straßen überfluteten. 

Fachpläne liegen für den Küstenschutz auf Sylt 
(1985, 1997, 2010), Föhr (1999) und Amrum 
(2009) vor. Seit 2009 sind die Fachpläne 
Küstenschutz internetbasiert, so dass eine 
kontinuierliche Pflege und Anpassung möglich 
sind. Genehmigungen und Finanzierungen sind 
davon jedoch unabhängig zu erwir ken.

Sandersatzmaßnahmen auf Sylt und Föhr
Trotz aller bis in die 1960erJahre durchge-
führten hauptsächlich konstruktiven Küsten-
schutzmaßnahmen schien der Küstenrückgang 
infolge von Sandverlusten während der Sturm-
fluten an der Westküste von Sylt und der 
Südküste von Föhr unaufhaltsam zu sein. Mit 
den Sandersatzmaßnahmen auf den Stränden 
– erstmalig auf Föhr im Jahre 1963, auf Sylt im 
Jahre 1972 – bediente sich die Küstenschutz-
verwaltung dann einer aus dem Deich- und 
Dammbau bekannten Technik, die den ge-

ringsten Eingriff in die Natur bedeutete. Durch 
die Erfahrungen der letzten Jahrzehnte sowie 
die optimierten Monitoring- und Auswertungs-
methoden sind die inzwischen regelmäßigen 
Sandaufspülungen gut plan- und kalkulierbar. 
Bis Ende 2011 wurden auf Sylt 41,5 Mio. m3 
(davon 2,0 Mio. m3 im Vorstrand) und auf Föhr 
etwa 3,3 Mio. m3 Sand aufgespült. An der 
Westküste von Amrum gab es bisher keinen 
Bedarf für Sandaufspülungen. Auch in nächs-
ter Zeit sind größere Sandaufspülungen nicht 
erforderlich, da sich der Kniepsand durch die 
Verlagerung nach Osten schützend vor die 
Insel gelegt hat. 

Die Sandaufspülungen haben bislang be-
wirkt, dass sich auf naturverträgliche Wei-
se der Schutz der Inseln vor den Angriffen 
des Meeres insgesamt deutlich verbessert 
hat. Die Strände haben sich ver breitert und 
umfangreiche Vordünen bildeten sich vor den 
Randdünen bzw. Kliffs. Durch die Aufspülun-
gen werden auch die verbliebenen früheren 
konstruktiven Bauwerke vor Unterspülung 
geschützt. Nur an den Inselenden gibt es, be-
dingt durch die sehr intensive Hydrodynamik, 
strukturell zurückweichende Küstenabschnitte.
Bei Sturmfluten wird die Wellenenergie bereits 
vor Erreichen des Dünen- bzw. Klifffußes 
weitgehend im Strandprofil abgebaut. Dort, wo 
die Energieumwandlung besonders intensiv 
ist (Westküste von Sylt), kann der Sand einer 
Aufspülung statt am Strand auch im Vorstrand, 
d.h. unter der Wasserlinie eingebracht werden. 
Hierdurch wird die Energie bereits im Vorfeld 
verringert und es kann der natürliche Küsten-
normal- und -längstransport genutzt werden. 
Wenn der Dünen- oder Klifffuß bereits stark 
abgetragen ist, sind in jedem Falle Strandauf-

Sandaufspülung vor Sylt; Sand-Wasser-Gemisch am Strand (Foto: Rohde Nielsen A/S)
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spülungen zur Wiederherstellung eines ausrei-
chenden Sanddepots notwendig. 

Zur Ermittlung des Zeitpunktes einer Sander-
satzmaßnahme und der benötigten  
Sandersatzmengen wurde im Fachplan Küs-
tenschutz Sylt eine Basisküstenli nie fest-
gelegt. Diese Linie berechnet sich aus dem 
Volumen zwischen zwei Höhenko ten, das 
auf eine Referenzvermessung bezogen wird. 
Diese Referenzvermessung liegt in der Regel 
vor der ersten Sandersatzmaßnahme. Wird 
die Basisküstenlinie unter schritten, bzw. ist in 
den nächsten Jahren eine Unterschreitung zu 
erwarten, besteht Sandersatzbedarf. Um die-
ses Verfahren anwenden zu können, bedarf es 
entsprechen der Messungen, die Gegenstand 
des Mess- und Untersuchungskonzeptes (Kap. 
6.3) sind.

Die bisherigen Erfahrungen zeigen, dass zur 
Erhaltung der im Fachplan Küstenschutz Sylt 
definierten Basisküstenlinie im längerfristi-
gen Durchschnitt jährlich ca. 1 Mio. m³ Sand 
benötigt werden. Die bei einem verstärkten 
Meeresspiegelanstieg erhöhten Belastun-
gen sind dabei noch nicht eingerechnet. Der 
langfristige Erhalt der Insel Sylt kann nur dann 
gewährleistet werden, wenn die hierfür erfor-
derlichen Sandmengen sicher zur Verfügung 
stehen. Umfangreiche geologische Untersu-
chungen haben ergeben, dass westlich von 
Sylt ausreichend spülbare pleistozäne Sande 
vorhanden sind, um einen langfristigen Schutz 
der Insel durch Sandaufspülungen zu ermögli-
chen. Dabei sind die Sandentnahmen wegen 
des möglichen Vorhandenseins von Kultur-
denkmälern am Meeresboden planerisch abzu-
stimmen. Es ist ebenfalls zu berücksichtigen, 

dass die Entnahme von Sand aus der Nordsee 
durchaus ein erheblicher Eingriff ist. Auch die 
Aufspülung kann einen Eingriff darstellen. Das 
Material, das im Wattenmeer vorkommt, ist 
dagegen aufgrund seiner Korngrößenzusam-
mensetzung und Mächtigkeit zumeist weniger 
gut geeignet und soll künftig auch aufgrund 
des im Zusammenhang mit dem Meeres-
spiegelanstieg absehbaren Sedimentmangels 
im Wattenmeer in der Regel nicht mehr für 
Sandersatzmaßnahmen genutzt werden.

Sicherung der Halligen
Bis zum Ende des 19. Jahrhunderts wa-
ren die Halligen den Angriffen der Nordsee 
ungeschützt ausgesetzt und verloren ständig 
an Substanz. Betrug die Gesamtfläche der 
Halligen um 1634 noch ca. 100 km2, so waren 
es 1874 nur noch ca. 30 km2. Anfang des 20. 
Jahrhunderts wurde zum Schutz der verblie-
benen Halligen mit dem Bau von Deckwerken 
begonnen. 

Bedingt durch ihre exponierte Lage im Watten-
meer und insbesondere in Anbetracht eines 
künftig verstärkt steigenden Meeresspiegels 
ist die Sicherung der weltweit einmaligen Halli-
gen mittels Deckwerken und weiterer Schutz-
maßnahmen wie Buhnen und Lahnungsfelder 
(Kap. 8.2) eine große Herausforderung. Ent-
sprechend ist die Sicherung der Halligen, wie 
es im Interesse des Wohls der Allgemeinheit 
und des Küstenschutzes erforderlich ist, eine 
Aufgabe des Landes. Die stark unterschied-
lichen hydrologischen und morphologischen 
Rahmenbedingungen bedingen ein lokal 
angepasstes Vorgehen. So sind Lahnungsfel-
der nur vor gering belasteten „energiearmen“ 
Uferbereichen sinnvoll, während Deckwerke 

Altes und neues Deckwerk auf der Hallig Gröde
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an besonders exponiert liegenden Halligkanten 
zusätzlich durch Buhnen zu sichern sind. Die 
lokal stark variierenden hydrodynamischen 
Belastungen und deren zeitliche Entwicklung 
sowie die intensive Morphodynamik sind bei 
der Bemessung der Anlagen besonders zu 
berücksichtigen. 

Bedingt durch die regelmäßigen Überflutungen 
bzw. Land-unter-Phasen wächst insbesondere 
unmittelbar hinter den Deckwerken das Gelän-
de stark in die Höhe. In der Folge ist hier mit 
Auskolkungen durch überschlagende Wellen 
zu rechnen, die ohne Gegenmaßnahmen lang-
fristig durch Hinterspülung und Zerstörung der 
Deckwerke zu einer Gefährdung der Halligsta-
bilität führen können. Um dies zu vermeiden, 
sind die Deckwerke rechtzeitig in der Höhe 
anzupassen. Dabei ist zu berücksichtigen, 
dass das zum Ausgleich des Meeresspie-
gelanstieges erforderliche Höhenwachstum 
der Halligen eine regelmäßige Überflutung 
voraussetzt. Im Zusammenhang mit der 
Suche nach einer Anpassungsstrategie an den 
Meeresspiegelanstieg (Fachplan Wattenmeer, 
Kap. 8.3) soll auch für die Halligen nach neuen 
Möglichkeiten gesucht werden,  diese An-
passung möglichst durch naturverträglichere 
Maßnahmen als durch Deckwerke, Buhnen 
und Lahnungsfelder zu fördern. 

8.2 Sicherung der Deichvorländer
Salzwiesen sind die mit einer salzverträglichen 
Vegetation bewachsenen Gebiete im Einfluss-
bereich von Meerwasserüberflutungen. Der 
überwiegende Teil der heutigen Salzwiesen 
im Wattenmeer, insbesondere entlang der 
Festlandsküste, ist mit menschlicher Unter-

stützung, d.h. durch die Anlage von Lahnungen 
und Grüppen bzw. durch Vorlandarbeiten ent-
standen. Auch nach ihrer Entstehung wurden 
sie stark von anthropogenen Einflüssen wie 
Beweidung geprägt. Dem allen zuvor ging 
allerdings der Verlust der meisten natürlichen 
Salzwiesen voraus, die vor dem Deichbau auch 
an der Festlandküste existierten.
Im Jahre 2006 existierten an der schleswig-
holsteinischen Nordseeküste etwa 125 km2 
Salzwiesen (einschl. Queller), davon 87 km2 an 
der Festlandsküste, 16 km2 auf den Inseln und 
22 km2 auf den Halligen. Im Vergleich zu 2001 
entspricht dies einer Zunahme von etwa 7%, 
im Vergleich zu 1988 sogar von 25%. Im Rah-
men des Vorlandmanagementkonzeptes (siehe 
unten) wird an 151 Querprofilen über die 
Salzwiesen die Höhenentwicklung überwacht. 
Für den Zeitraum 1996 – 2010 wurde eine 
mittlere Höhenzunahme von 9 mm/a ermittelt. 
Zum Vergleich: das mittlere Tidehochwasser 
nahm im gleichen Zeitraum um durchschnitt-
lich 4 mm/a zu. Trotz regionaler Unterschiede 
überwog in allen Querprofilen die Sedimen-
tation. Suchrow et al. (2011) ermittelten an 
acht Lokationen an der Nordseeküste für den 
Zeitraum 1988/90 – 2009 eine etwas geringere 
mittlere Sedimentationsrate von 6 mm/a. 
Ein Großteil der ökologisch sehr wertvollen 
Salzwiesen ist Teil des Nationalparks Schles-
wig-Holsteinisches Wattenmeer, in dem es 
das Ziel ist, einen ungestörten Ablauf der 
Naturvorgänge zu ermöglichen. Die übrigen 
Salzwiesen sind ebenfalls geschützt. Diesbe-
züglich wird darauf hingewiesen, dass der öko-
logische Zustand vieler Vorländer derzeit noch 
als unbefriedigend angesehen werden muss. 
Aber auch für den Küstenschutz haben Teile 
der Salzwiesen, die so genannten Deichvorlän-

Lahnungsfelder südlich des Nordstrander Dammes (Kreis Nordfriesland)
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der (§ 64 Absatz 8 LWG) eine große Bedeu-
tung. Beispielsweise minimieren sie bei einer 
Sturmflut die Belastung der Deiche. Weiterhin 
deuten neuere Modelluntersuchungen (Ho-
Risk) an, dass die Menge des einströmenden 
Wassers nach einem Deichbruch um über die 
Hälfte reduziert wird, wenn hohes Deichvor-
land vor der Bruchstelle liegt. Die resultieren-
den Wasserstände und Schäden in den über-
fluteten Kögen verringern sich entsprechend. 
Deshalb ist die Sicherung des Deichvorlandes, 
soweit dies zur Erhaltung der Schutzfunktion 
der in der Instandhaltungsverpflichtung des 
Landes stehenden Deiche erforderlich ist, eine 
öffentliche Aufgabe des Landes (§ 63 Abs. 6 
LWG). Die Gewährleistung der Schutzfunktion 
der Deiche ist nach derzeitigem Kenntnisstand 
erreicht, sobald sich vor dem Deich ein etwa 
200 m breiter Streifen mit einer mehrjähri-
gen Vegetationsdecke eingestellt hat. Dieser 
soll ausreichend gegen Abbrüche gesichert 
werden.
Um den unterschiedlichen Ansprüchen an die 
Salzwiesen gerecht zu werden, entwickelte 
eine Arbeitsgruppe „Vorland“ aus Vertretern 
der Küstenschutz- und Naturschutzverwaltun-
gen sowie des Marschenverbandes im Jahre 
1995 erstmalig gemeinsame Grundsätze für 
das künftige Management der Vorländer, die 
die rechtlichen Vorgaben (Landesnaturschutz-
gesetz, Landeswassergesetz, Nationalpark-
gesetz) berücksichtigen. Das Vorlandma-
nagementkonzept ist Leitlinie für Behörden, 
Grundlage für erforderliche naturschutzrechtli-
che Genehmigungen und informiert gleichzei-
tig die Öffentlichkeit.

Unter der Maßgabe, dass der Schutz der 
Menschen höchste Priorität hat, formulierte 
das Vorlandmanagementkonzept folgende 
Grundsätze:

•	 Es ist gemeinsames Ziel, vorhandenes 
Vorland zu erhalten und vor Schardei-
chen5 neu zu entwickeln.

•	 Die Maßnahmen sind abhängig von den 
örtlichen Verhältnissen; sie sind mög-
lichst naturverträglich auszuführen.

•	 Die Maßnahmen sind anhand eines 
Überwachungsprogrammes auf Effekti-
vität und auf ihre Naturverträglichkeit zu 
überprüfen und weiterzuentwickeln.

•	 Es werden Gebiete als Vorrangflächen 
für eine natürliche Entwicklung unter 
Verzicht auf Küstenschutzmaßnahmen 
ausgewiesen.

•	 Diese Gebiete werden beobachtet und 
überwacht. Im Falle bedenklicher Ent-
wicklungen werden die zu ergreifenden 
Maßnahmen miteinander abgestimmt.

5  Als „Schardeich“ bezeichnet man einen Deich, der nicht durch Vor-

land geschützt wird, also direkt am Meer liegt. Das erfordert besonde-

ren Aufwand, um den seeseitigen Deichfuß zu schützen.

Im Jahre 2007 wurde das Vorlandmanage-
mentkonzept unter Hinzuziehung von Kom-
munal- und Naturschutzverbänden fortge-
schrieben. Dabei wurde das gemeinsame Ziel, 
Vorland vor Schardeichen neu zu entwickeln, 
modifiziert. Vorlandgewinnung vor Schardei-
chen soll zukünftig nur noch dort geschehen, 
wo die standörtlichen Verhältnisse vor Ort in 
Kombination mit den Sicherheitserfordernissen 
aus der technischen Konzeption der Schardei-
che eine Vorlandentwicklung in überschauba-
ren Zeiträumen und mit verhältnismäßigem 
technischem Aufwand zulassen. Vorlandge-
winnung vor Schardeichen stellt immer einen 
Eingriff in den Lebensraum Wattenmeer dar.
Im Rahmen der Bilanzierung der Vorlandar-
beiten seit 1995 wurde in der Fortschreibung 
unter Anderem festgehalten, dass entspre-
chend der standörtlichen Gegebenheiten lokal 
unterschiedliche Maßnahmen in Intensität 
und Umfang erforderlich sind. In Gebieten mit 
positiver Sedimentbilanz, in Buchtenlage und 
im Bereich der Sedimentfahne der Elbmün-
dung zeigten viele Salzwiesen große Flächen-
zuwächse. In diesen Gebieten kann durch 
weitere Reduzierung des Aufwandes, insbe-
sondere durch das Unterlassen der flächigen 
Begrüppung, eine naturnähere Salzwiesenent-
wicklung ermöglicht werden. Eine sedimen-
tationsfördernde Wirkung von Begrüppungen 
konnte auch in Forschungsprojekten nicht 
nachgewiesen werden. Sie ist somit aus-
schließlich eine Maßnahme zur Verbesserung 
des Wasserhaushalts. In Küstenbereichen mit 
geringen Flächenzuwächsen zeigten Lahnun-
gen bzw. (gestaffelte) Lahnungsfelder und 
deren Instandhaltung eine positive Wirkung. 
In Forschungsprojekten konnte bereits wenige 
Monate nach Lahnungsbau eine starke Akku-
mulation in den neuen Feldern nachgewiesen 
werden. In der Fortschreibung des Vorlandma-
nagementkonzeptes werden des Weiteren die 
wesentlichen Arbeitstechniken wie Lahnungs-
felder, Haupt- und Bedarfsentwässerung, 
Beweidung und Außentiefräumung in ihrem 
jeweils optimalen Einsatz beschrieben.

Im Jahre 2003 wurde zur Umsetzung der 
gesetzlichen Vorgaben in Verbindung mit dem 
Vorlandmanagementkonzept erstmals ein 
Fachplan Regiebetrieb für den Küstenschutz in 
Schleswig-Holstein aufgestellt (Kap. 6.1), der 
in 2011/2012 fortgeschrieben wurde. Teil II 
dieses Fachplanes befasst sich mit Vorlandar-
beiten. Diese werden nach Prioritäten defi-
niert. Die erste Priorität beinhaltet die Kern-
aufgaben, hergeleitet aus den gesetzlichen 
Vorgaben. Die Struktur des Regiebetriebes 
wird seitdem auf diese Kernaufgabe schritt-
weise ausgerichtet. 

Außerhalb der nach Prioritäten eingeteil-
ten Maßnahmen können weitere Arbeiten 



57

aufgrund außergewöhnlicher Ereignisse 
erforderlich werden. Aufgrund ihrer zumeist 
künstlichen Entstehung liegen die Deichvor-
länder heute oft in einer unnatürlichen „ener-
giereichen“ Umgebung bzw. werden durch 
Kantenerosion infolge von Wellenangriff be-
droht. Eine Zunahme der hydrodynamischen 
Belastungen aus Seegang und Strömung in 
Folge eines durch den Klimawandel bedingten 
stärkeren Meeresspiegelanstieges würde die 
Gefahr von Kantenabbrüchen weiter vergrö-
ßern. Abbruchkanten mit der ihnen eigenen 
Besiedlung durch Pflanzen und Tiere gehören 
allerdings zu den  typischen Lebensräumen 
im Wattenmeer. Dort, wo der Küstenschutz 
betroffen ist bzw. zum Schutz des 200 m 
Streifens werden die künftigen Vorlandar-
beiten sich vermehrt auf die Sicherung der 
Anwachszone richten. Falls erforderlich, lässt 
sich dies u. a. durch die Einrichtung eines 
vorgelagerten Lahnungsfeldes bzw. einer Tur-
bulenzzone, in der die Energien umgewandelt 
werden, erreichen.

8.3 Flächenhafter Küstenschutz im 
 Wattenmeer
Der Westküste von Schleswig-Holstein 
vorgelagert liegt das Wattenmeer. Hier wird 
ein Großteil der von der Nordsee eingetra-
genen Seegangs- und Strömungsenergie vor 
Erreichen der Küstenlinie umgewandelt. Die 
Belastung der Küstenschutzanlagen während 
Sturmfluten wird hierdurch erheblich reduziert. 
Aus diesem Grund ist nach § 63 Abs. 5 LWG 
die Sicherung der Wattflächen und Wattrinnen 
im Sinne eines flächenhaften Küstenschutzes 
Aufgabe des Landes. Konkret wird unter flä-
chenhaftem Küstenschutz (§ 64 Abs. 13 LWG) 

die Sicherung der Wattgebiete gegen die 
Gefahr des Abtragens der Wattflächen sowie 
der Vertiefung der Wattrinnen und -ströme 
verstanden. Dabei ist festzuhalten, dass eine 
Vertiefung und Verlagerung von Wattrinnen 
und -ströme nur dort zur Gefahr wird, wo die 
Ausräumungstendenz die Stabilität von Inseln, 
Halligen oder der Festlandsküste bedroht. 
Ziel des flächenhaften Küstenschutzes ist 
die langfristige Sicherung der Stabilität des 
Wattenmeeres in seiner Funktion als der Küste 
vorgelagerte Energie-Umwandlungszone.

Die Notwendigkeit eines flächenhaften Küs-
tenschutzes ist insbesondere vor dem Hinter-
grund eines sich beschleunigenden Meeres-
spiegelanstieges, der zu einer Gefährdung der 
heutigen Stabilität des Wattenmeeres führen 
kann, zu sehen. Im Wattenmeer folgen Watten 
(wie auch Salzwiesen) einem steigenden 
Meeresspiegel grundsätzlich durch Ablagerung 
von Sedimenten nach. Dieser so genannte 
Prozess-Reaktionsmechanismus hängt von der 
Sedimentverfügbarkeit ab und funktioniert nur 
bis zu einer gewissen Anstiegsrate des Mee-
resspiegels. Von 1940 bis 2010 ist das mittlere 
Tidehalbwasser (MT½w) – näherungsweise 
vergleichbar mit dem mittleren Meeresspiegel 
– im schleswig-holsteinischen Wattenmeer 
um fast 2 mm pro Jahr bzw. insgesamt um 14 
cm angestiegen (das mittlere Tidehochwasser 
um 3,7 mm/a bzw. insgesamt um 26 cm). Wie 
geodätische Vermessungen belegen, konnten 
die meisten Watten (und Salzwiesen) diesen 
MT½w-Anstieg durch Sedimentation ausglei-
chen. An manchen Stellen – zum Beispiel im 
Nahbereich mehrerer Halligen – überwiegt 
infolge lokal erhöhter Hydrodynamik jedoch die 
Erosion. Geomorphologische Analysen weisen 

Plate und Sände im Wattenmeer
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darauf hin, dass das abgelagerte Material zum 
überwiegenden Teil aus den Wattströmen und 
von der Außenküste stammt. Entsprechend 
überwiegt in den Wattströmen und an der 
Außenküste zumeist die Erosion. 

Als Folge der Sedimentumlagerungen haben 
sich Struktur und Funktion des Wattenmeeres 
in den vergangenen Jahrzehnten nicht wesent-
lich geändert. Es ist davon auszugehen, dass 
ein Großteil der an der Westküste von Sylt 
künstlich aufgespülten Sandmengen von insge-
samt 41,5 Mio. m3 letztendlich ins Wattenmeer 
und teilweise in die seewärts der Seegats lie-
genden Ebbdeltas gelangt und damit ebenfalls 
zu seiner Stabilität beiträgt.  
Nach Aussagen einer Deutsch-Dänisch-Nie-
derländischen Expertengruppe (CPSL 2005) 
könnte ein Meeresspiegelanstieg von bis 
zu 5 mm/a im Wattenmeer durch natürliche 
Materialumlagerungen – wie oben beschrie-
ben – generell ausgeglichen werden. Obwohl 
die Gesamtfläche des Wattenmeeres gering-
fügig abnehmen würde (zurückweichende 
Wattenmeer-Außenküste bei festgelegter 
Festlandsküstenlinie), würden Struktur und 
Funktion im Wesentlichen erhalten bleiben. 
Bei noch stärkeren Meeresspiegelanstiegsra-
ten (> 0,5 cm/a) würde nicht mehr genügend 
Sediment für ein ausreichendes Höhenwachs-
tum der Watten zur Verfügung stehen. In der 
Folge könnte der Anteil an Wattflächen im 
Wattenmeer signifikant abnehmen bzw. die 
permanent mit Wasser bedeckten Flächen 
zunehmen. Das Wattenmeer wäre in seiner 
Funktion als der Küste vorgelagerte Energie-
Umwandlungszone zunehmend beeinträchtigt 
und der Küstenschutz müsste sich auf erhöhte 
hydrodynamische Belastungen der Küsten und 
Küstenschutzanlagen einstellen. Auch für den 
Naturschutz hätte die geänderte ökologische 
Struktur und Funktion des Wattenmeeres er-
hebliche Konsequenzen. Eines der wichtigsten 
Auswahlkriterien für das Weltnaturerbe, die 
weltweit größte zusammenhängende Fläche 
an Sand- und Schlickwatten, wäre langfristig 
gefährdet. Diese Einzigartigkeit des Lebensrau-
mes stellt ebenfalls einen Grund für Schutz-
maßnahmen dar. Schließlich ist der Schutz des 
Wattenmeeres und der Halligen auch aus Sicht 
der archäologischen Denkmalpflege erforder-
lich und begrüßenswert.

Wie in Kap. 4.4 dargestellt, kann langfristig 
ein Anstiegstrend von über 0,5 cm/a nicht 
ausgeschlossen werden. Um auf diese He-
rausforderung für die künftige Stabilität des 
Wattenmeeres nachhaltig reagieren zu können, 
sind rechtzeitig entsprechende Konzepte zu 
erarbeiten. In einem in den nächsten Jahren zu 
erstellenden Fachplan Wattenmeer sollen un-
ter anderem auf der Basis von hydrologischen 
Szenarien Möglichkeiten aufgezeigt werden, 

wie einem „Ertrinken des Wattenmeeres“ 
ökologisch nachhaltig begegnet werden kann. 
In Frage kommen sowohl Methoden zur Förde-
rung der natürlichen Sedimentation im Watten-
meer als auch Maßnahmen zum Ausgleich des 
zu erwartenden Sedimentdefizites. 
Wichtiger Bestandteil des Fachplanes ist die 
Optimierung des bestehenden hydro-morpho-
logischen Mess- und Beobachtungsprogramms 
(Kap. 6.3) in Richtung eines „Frühwarnsys-
tems“ durch die schnellere Verfügbarkeit von 
fachlich bewerteten Ergebnissen. Mehrere 
(trilaterale) Forschungsprojekte sind angelaufen 
und werden intensiv durch die Küstenschutz-
verwaltung Schleswig-Holsteins begleitet.

8.4 Sicherung sandiger Festlandsküsten
Mit der Novellierung des Landeswasserge-
setzes im Jahre 2007 ist die Küstensicherung 
an der Festlandsküste eine Aufgabe derjeni-
gen geworden, die davon Vorteile haben. Die 
Zuständigkeit für einzelne Küstensicherungs-
anlagen, die bisher dem Land oblag, bleibt 
weiterhin bestehen. Das Land kann auf der 
Basis einer Förderrichtlinie Zuschüsse für 
Küstensicherungsmaßnahmen an den Küs-
ten gewähren. Förderungsfähig sind jedoch 
ausschließlich Maßnahmen, die im Interesse 
des Wohls der Allgemeinheit erforderlich sind 
und einer Verbesserung des Küstenschutzes 
dienen. Als Zuwendungsempfänger kommen 
Körperschaften des öffentlichen Rechts in 
Betracht. Der Landesbetrieb für Küstenschutz, 
Nationalpark und Meeresschutz Schleswig-
Holstein ist als fachlich zuständige technische 
Verwaltung grundsätzlich zu beteiligen.
Da die Bemessung der Anlagen aufgrund der 
Anforderungen (Schutzbedürfnis, Kostenrah-
men, etc.) der Träger der Maßnahme erfolgt, 
können für die verschiedenen Küstensiche-
rungsanlagen keine allgemein gültigen Vor-
gaben für die Bemessung gegen die Angriffe 
aus Wind, Strömungen und Wellen angegeben 
werden. 
Als Konsequenz der erwarteten Beschleuni-
gung des Meeresspiegelanstieges muss in 
einigen Jahrzehnten mit verstärktem Küs-
tenabbruch gerechnet werden – dann auch an 
Stellen, die heute stabil sind. Entsprechend 
Grundsatz 2 (Kap. 2) sollen Küstensicherun-
gen daher in erster Linie nur zum Schutz von 
Siedlungen und wichtigen öffentlichen Infra-
struktureinrichtungen überhaupt durchgeführt 
werden. Diesbezüglich wird auf Kap. 9.2 ver-
wiesen. Dort werden allgemeine Grundsätze 
zur Küstensicherung im Zusammenhang mit 
der Bauleitplanung, d.h., mit der baulichen und 
sonstigen Nutzung der Grundstücke an der 
Küste formuliert. 
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Ostseeküste
Zum Schutz insbesondere von Siedlungen, 
wichtigen öffentlichen Infrastruktureinrichtun-
gen, Gebäuden und Anlagen vor Küstenrück-
gang und Erosion wurden an der Ostseeküste 
seit Ende des 19. Jahrhunderts eine Vielzahl 
unterschiedlichster Küstensicherungsanlagen 
errichtet:

•	 Querwerke, meist in Form von Buhnen, 
sind senkrecht (quer) zur Küste ausge-
richtete Bauwerke. Sie sollen erosive 
Strömungen von der Küste fernhalten, 
die Sedimentbewegung beeinflussen 
und damit die Küstenlinie sichern. Da 
sie die küstenparallele Strömung im 
Strandbereich unterbrechen, lagert sich 
in ihrem Luv-Bereich mitgeführtes Sedi-
ment ab. Da das abgelagerte Sediment 
hinter dem Bauwerk (in Lee) fehlt, ist im 
weiteren Küstenverlauf mit Erosionen 
zu rechnen. Entsprechend ziehen diese 
Maßnahmen oft Folgemaßnahmen nach 
sich. Als bedeutsame Querwerke an 
der Ostseeküste seien hier beispielhaft 
die Buhnensysteme zwischen Neustadt 
und Grömitz sowie das Buhnensystem 
vor dem Steilufer Sierksdorf genannt.

•	 Längswerke, d. h. parallel zur Küste 
angeordnete Deckwerke, Ufermauern 
und Wellenbrecher in ihren unter-
schiedlichen Ausprägungen, sollen den 
Küstenabbruch durch Reduzierung des 
Wellenangriffs verhindern. Da sie wie 
die Querwerke in die natürliche Dy-
namik des Küstenabschnittes eingrei-
fen, führen auch sie oft zu negativen 
Erscheinungen (Erosion) in Nachbarbe-
reichen und können somit Folgemaß-
nahmen nach sich ziehen. Als Beispiele 

für bedeutsame Längswerke an der 
Ostseeküste seien hier die Deckwerke 
in Strande, Großenbrode (Bereich Ho-
hes Ufer), vor dem Steilufer Dahmeshö-
ved und die Ufermauer in Travemünde 
genannt.

Der zurzeit in Aufstellung befindliche Fach-
plan Küstenschutz Ostsee wird neben einer 
Gesamtdarstellung der bestehenden Küsten-
schutzanlagen Hinweise zu den jeweiligen 
Belastungsgrößen für Küstensicherungsmaß-
nahmen geben. Darüber hinaus wird auch die 
hydrologische, morphologische und natur-
räumliche Situation der Küste als Grundlage für 
künftige Küstenschutzplanungen beschrieben.
Teilbereiche der schleswig-holsteinischen 
Ostseeküste werden durch Deiche und andere 
Hochwasserschutzanlagen vor Überflutungen 
geschützt. In durch Küstenrückgang bedrohten 
Küstenabschnitten sind in diese Hochwasser-
schutzanlagen teilweise Sicherungsanlagen 
integriert, um das Voranschreiten der Erosion 
am Bauwerksfuß zu verhindern und so die 
Standsicherheit der Anlagen dauerhaft zu ge-
währleisten. Beispielhaft sind hier zu nennen:

•	 Buhnensystem und Fußdeckwerk am 
Landesschutzdeich vor der Probstei,

•	 Deckwerk am Landesschutzdeich in der 
Ortslage Dahme,

•	 Deckwerke und Buhnensystem am 
Regionaldeich Oehe-Maasholm,

•	 Deckwerk und Hochwasserschutzwand 
im Küstenabschnitt Scharbeutz-Haff-
krug-Sierksdorf.

Darüber hinaus ist an der Ostseeküste eine 
Vielzahl unterschiedlicher Hafenanlagen 
vorhanden. Obwohl diese Anlagen für andere 

Schäden an der Promenade in Hohwacht nach der Sturmflut von 03. November 1995
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Zwecke errichtet wurden, haben sie durch die 
Beeinflussung der natürlichen Erosions- und 
Sandtransportprozesse einen mittelbaren Ein-
fluss für die Küstensicherung.
In einer Reihe von Küstenorten errichten und 
betreiben die Kommunen Buhnensysteme zur 
Sicherung ihrer Badestrände. Vereinzelt wer-
den auch Sandaufspülungen zur Verbreiterung 
der erodierten Badestrände durchgeführt.

Nordseeküste und Tideelbe
An der Nordsee und der Tideelbe wird die 
Festlandsküste fast durchgängig durch Deiche 
vor Überflutungen geschützt. In schar lie-
genden, das heißt nicht durch Vorland (Kap. 
8.2) geschützten Küstenabschnitten müssen 
Sicherungsanlagen wie Deckwerke und Bö-
schungsbefestigungen in die Deiche integ-
riert und teilweise Buhnen errichtet werden. 
Diese Maßnahmen verhindern Erosion am 
Deichkörper, insbesondere am Bauwerksfuß 
und gewährleisten so die Standsicherheit der 
Anlagen. Als Beispiele seien hier genannt:

•	 Deckwerke am Landesschutzdeich vor 
der Nordstrander Bucht,

•	 Asphaltbetondeckwerk am Landes-
schutzdeich Eider-Abdämmung,

•	 Buhnensysteme vor den Landesschutz-
deichen an der Elbe und die

•	 Sandbuhne Vollerwiek.

In den nicht durch Deiche geschützten 
Küstenabschnitten von Schobüll (2,9 km) 
und St.-Peter-Ording (0,8 km) sind Küstensi-
cherungsmaßnahmen nicht erforderlich, da 
in diesen Bereichen kein Küstenrückgang zu 
verzeichnen ist. 
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9.1 Einführung
Meeresüberschwemmungen und Küstenerosi-
on sind an sich wertneutrale Naturereignisse. 
Sie werden zur Gefahr bzw. Risiken entstehen 
dort, wo durch die Nutzung der Küstengebiete 
als Siedlungs-, Wirtschafts- und Erholungsraum 
ein Schadenpotential erzeugt wird (Kap. 3), das 
dann  ggf. nachhaltig vor Überflutung und Küs-
tenabbruch zu schützen ist. Der Küstenschutz 
zielt in erster Linie mittels technischer Maßnah-
men wie Deiche oder Sandaufspülungen auf 
die Beherrschung und Minderung dieser Risi-
ken ab. Das Risiko ergibt sich aus der Eintritts-
wahrscheinlichkeit und dem Schadenausmaß 
des Ereignisses (Abb. 19). 

Aus der obigen Definition geht hervor, dass 
das Risiko nicht nur durch Schutzmaßnahmen, 
sondern ebenfalls durch eine Minimierung bzw. 
Steuerung des Umfangs oder der Höhe des 
zu erwartenden Schadensausmaßes begrenzt 
werden kann. Im Küstenraum wird diese Mög-
lichkeit der Risikoverringerung bereits umge-
setzt (z.B. durch Schutzräume in Hallighäusern, 
eine 50 m Nutzungsverbotszone an Steilufern, 
Hochwasservorhersage und -warnung). Die 
künftige Beschleunigung des Meeresspiegelan-
stieges sowie die Tatsache, dass ein Versagen 
von technischen Küstenschutzeinrichtungen 
trotz hoher Sicherheitsstandards nie gänz-
lich ausgeschlossen werden kann, lassen es 
ratsam erscheinen, sich verstärkt mit ergän-
zenden und alternativen Möglichkeiten der 
Risikoverminderung mittels eines integrierten 
Küstenrisikomanagements zu beschäftigen. 

Die EG-HWRM-RL liefert hierzu den rechtlichen 
Rahmen (siehe Kap. 4.3). Die Gesamtkoor-
dination des Küstenrisikomanagements liegt 
naturgemäß in der Verantwortung des Küsten-
schutzes, auch wenn die Verantwortung für die 
einzelnen Elemente bei den jeweils verantwort-
lichen Institutionen verbleibt.

Küstenrisikomanagement kann als Regelkreis 
mit den Elementen Vermeidung, Schutz, 
persönliche Bereitschaft, Notfallmaßnahmen, 
Wiederherstellung, Nachprüfung und mediale 
Wahrnehmung umschrieben werden (Abb. 20):

•	 Vermeidung beinhaltet die Flächen-
vorsorge (eine der Überflutungs- bzw. 
Erosionsgefahr angepasste Flächennut-
zung) und Bauvorsorge (ein der Überflu-
tungs- bzw. Erosionsgefahr angepasstes 
Bauen). Dabei zielt das Risikomanage-
ment sicherlich nicht auf die vollständige 
Vermeidung von Nutzungen im Küsten-
raum ab, sondern versucht, das Risiko 
durch Steuerung auf ein gesellschaftlich 
akzeptables Maß zu reduzieren. 

•	 Schutz steht für (technische) Küsten-
schutzmaßnahmen und wird in den Kap. 
6 bis 8 dieses Generalplanes ausführlich 
beschrieben. 

•	 Persönliche Bereitschaft bzw. Verhal-
tensvorsorge hängt stark mit dem Risi-
kobewusstsein zusammen. Menschen, 
die das Risiko bewusst wahrnehmen, 
sind eher zu persönlichen Vorsorge-
maßnahmen (Risikovorsorge) bis hin 
zur Evakuierung bereit. Des Weiteren 

9. Küstenrisikomanagement

Abb. 19:  Elemente des Küstenrisikos.
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können sie die hohen Kosten für den 
Küstenschutz und andere mögliche Ein-
schränkungen infolge des Küstenrisiko-
managements eher nachvollziehen. Eine 
transparente und effektive Informations-
politik über die Gefahren einschließlich 
Vorhersage und Warnung schafft bzw. 
fördert das Risikobewusstsein in der 
Bevölkerung. 

•	 Notfallmaßnahmen umfassen die 
Gefahrenabwehr und den Katastrophen-
schutz im engeren Sinne. Ziel ist die Ver-
hinderung der Erhöhung bzw. die Verrin-
gerung von Schäden durch Maßnahmen 
wie Warnung, Evakuierung, Ausbringen 
von Sandsäcken und Nachsorge bei den 
Betroffenen.

•	 Wiederherstellung zielt auf die Herstel-
lung des ursprünglichen Zustandes ab. 
Es setzt an, wenn Notfallmaßnahmen 
wie das Schließen von Deichbrüchen 
und medizinische Hilfe abgeschlossen 
sind und umfasst vor Allem die Repara-
tur der Infrastruktur. 

•	 Nachprüfung beinhaltet die Überwa-
chung (siehe Kap. 6.3) und Evaluierung 
aller oben beschriebenen Risikomanage-
mentmaßnahmen. Auch Forschungen 
zum Meeresspiegelanstieg und zur 
Entwicklung der Sturmfluten sowie 
zur Raumentwicklung gehören hierzu, 
da diese Faktoren das künftige Risiko 
bestimmen.  

Im internationalen Raum und administrativen 
Kontext wird oft von “Sicherheitskette” bzw. 
„Chain of safety“ gesprochen. Die Raumord-

nung als erste Verwaltungseinheit ist verant-
wortlich für eine nachhaltige Raumnutzung 
(Flächenvorsorge) in den Küstenrisikogebieten, 
während die Bauleitplanung als zweite öf-
fentliche Institution die bauliche Entwicklung 
(Bauvorsorge) steuert. Der staatliche Küsten-
schutz gewährleistet auf der Basis des LWG 
definierte Schutzstandards; der Katastrophen-
schutz ist für die Organisation und Durchfüh-
rung von Notfallmaßnahmen verantwortlich. 
Nachfolgend werden die Raumordnung und 
Bauleitplanung sowie der Katastrophenschutz 
und die Gefahrenabwehr in Bezug auf das Küs-
tenrisikomanagement beschrieben und für den 
Küstenschutz relevante Ziele und Grundsätze 
formuliert.  

9.2 Raumordnung und Bauleitplanung
Unter Raumordnung ist die planmäßige Ord-
nung, Entwicklung und Sicherung von größe-
ren Gebietseinheiten zur Gewährleistung der 
bestmöglichen Nutzung des Lebensraumes zu 
verstehen. Die Raumordnung ist in Schleswig-
Holstein in der Staatskanzlei angesiedelt. In der 
dortigen Landesplanung werden landesweite 
Ziele der räumlichen Entwicklung erarbeitet 
und unter Anderem im Landesentwicklungs-
plan Schleswig-Holstein 2010 (LEP) niederge-
legt. In den fünf Regionalplänen des Landes 
Schleswig-Holstein werden diese überge-
ordneten Ziele für die jeweiligen Regionen 
weiter spezifiziert. Im LEP 2010 wird auf die 
zunehmenden Gefahren durch einen Anstieg 
des Meeresspiegels und die Erhöhung der 
Sturmflutwasserstände infolge des Klimawan-

Abb. 20:  Regelkreis Küstenmanagement.
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dels hingewiesen. In diesem Zusammenhang 
wird ein entschlossenes Handeln gefordert, um 
Menschen und Sachgüter zu schützen. Dazu 
wird unter Anderem festgehalten: „Flächen für 
den Küstenschutz müssen von anderen Nut-
zungen freigehalten werden. Dies muss unter 
anderem durch die Raumordnung sichergestellt 
werden.“ Folgende für den Küstenschutz rele-
vante Grundsätze (G) und Ziele (Z) werden im 
LEP 2010 (Kapitel 5.6) definiert:
1. (G) Zum Schutz vor Sturmfluten und Küs-

tenrückgang sind an der West- und Ostsee-
küste Schleswig-Holsteins, auf den Inseln 
sowie an der Unterelbe Schutzmaßnah-
men erforderlich. Oberste Priorität für den 
staatlichen Küstenschutz hat der Schutz 
von Menschen und ihren Wohnungen durch 
Deiche und Sicherungswerke.

2. (Z) Der Küstenschutz in Schleswig-Holstein 
ist auf der Grundlage des „Generalplans 
Küstenschutz: Integriertes Küstenschutzma-
nagement in Schleswig-Holstein (GPK)“ in 
der jeweils gültigen Fassung zu gewährleis-
ten. Die dort enthaltenen Entwicklungsziele 
sind zugleich Ziele der Raumordnung. In 
den Regionalplänen sind raumordnerische 
Ziele für die einzelnen Küstenschutzmaß-
nahmen und Deichlinien zu konkretisieren.

3. (Z) Bei Planungen und Maßnahmen im Küs-
tenbereich sowie in meerseitig hochwas-
sergefährdeten Küstenniederungen sind die 
Belange des Küstenschutzes zu beachten. 
Notwendige Küstenschutzeinrichtungen ha-
ben in der Abwägung mit anderen Belangen 
stets Vorrang.

4. (G) Wo Küstenschutzanlagen nicht möglich 
sind, müssen andere Sicherungsvorkeh-
rungen getroffen werden. Siedlungen in 
hochwassergefährdeten Gebieten sollen 
nur bei ausreichend vorhandenen Schutz-
vorkehrungen weiterentwickelt werden.

Dabei sind die Ziele der Raumordnung zu be-
achten; Grundsätze und sonstige Erfordernisse 
der Raumordnung sind in Planverfahren zu 
berücksichtigen.

In der Bauleitplanung sind die Ziele und Grund-
sätze der Raumordnung zu beachten. Aufgabe 
der Bauleitplanung ist es, die bauliche und 
sonstige Nutzung der Grundstücke in einer 
Gemeinde zu lenken und ordnen. Sie wird in 
einem formalen Verfahren vollzogen, das im 
Baugesetzbuch (BauGB) umfassend geregelt 
ist. Für die Aufstellung der Bauleitpläne sind die 
Gemeinden zuständig; sie unterliegen dabei der 
Rechtsaufsicht höherer Verwaltungsbehörden. 
Bei der Aufstellung der Pläne sind nach BauGB 
(§ 1 Abs. 6 Satz 12) die Belange des Hochwas-
serschutzes an Fließgewässern insbesondere 
zu berücksichtigen. Eine Zulassung von Bauleit-
planungen in den potenziell signifikanten Hoch-
wasserrisikogebieten an den Küsten (Abb. 9) 

durch die Wasser- bzw. Küstenschutzbehörde 
ist rechtlich nicht vorgesehen. Nach einem ge-
meinsamen Erlass des Innenministeriums und 
des Ministeriums für Landwirtschaft, Umwelt 
und ländliche Räume (Amtsblatt Schl.-H. 2011, 
Nr. 2, S. 19ff) zur Ausführung des Wasserhaus-
haltsgesetzes in der Bauleitplanung ist daher 
im Einzelfall mit dem LKN-SH zu klären, ob die 
beabsichtigte Nutzung mit den Belangen des 
Küstenschutzes vereinbar ist. Hierzu werden 
aus den gesetzlichen Bestimmungen des LWG 
sowie den heutigen und zukünftigen Anfor-
derungen an den Küstenschutz die folgenden 
Grundsätze formuliert:

1) Küstenhochwasserschutz. Insbesondere 
in Anbetracht eines künftig stärker steigen-
den Meeresspiegels sollen bauliche Anla-
gen oder andere Nutzungen in ungeschütz-
ten oder nicht ausreichend geschützten 
Niederungsgebieten grundsätzlich vermie-
den werden. Für eine Bebauung im Bereich 
von Landesschutzdeichen gelten folgende 
Grundsätze (Kap. 4.1.2):
•	 keine Bebauung im Deich und in den 

Deichschutzstreifen,
•	 keine Bebauung im Deichvorland,
•	 keine Bebauung im 50 m - Bauverbots-

streifen und Deichschutzstreifen, sofern 
Ausnahmen nicht ausdrücklich zugelas-
sen sind.

 In den Deichschutzstreifen der Landes-
schutzdeiche sollen nach § 70 LWG keine 
Bebauungen zugelassen werden. Ausnah-
men vom Bauverbot des § 80 LWG können 
in besonderen Ausnahmefällen zugelassen 
werden, wenn dies im Einzelfall zu einer 
besonderen Härte führen würde oder ein 
dringendes öffentliches Interesse vorliegt. 
Die Ausnahmen sollen in Anbetracht des 
Klimawandels restriktiv gehandhabt wer-
den. Eine Unterschreitung des 50 m Bau-
verbotsstreifens könnte z.B. bei Anlagen 
in im Zusammenhang bebauten Gebieten 
zugelassen werden, sofern die vorhandene 
Bauflucht nicht überschritten wird und für 
zukünftige Küstenschutzmaßnahmen aus-
reichende Gestaltungsräume verbleiben. 

 Für bauliche Anlagen in hochwasserge-
fährdeten Gebieten oder nicht ausreichend 
geschützten Gebieten an der Ostsee sollen 
folgende Grundsätze zur Mindesthöhe bei 
der Errichtung eingehalten werden:
•	 Verkehrs- und Fluchtwege    

auf mind. NN + 3,00 m,
•	 Räume mit Wohnnutzung    

auf mind. NN + 3,50 m,
•	 Räume mit gewerblicher Nutzung   

auf mind. NN + 3,00 m,
•	 Lagerung wassergefährdender Stoffe  

auf mind. NN + 3,50 m.
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 Für bauliche Anlagen in hochwassergefähr-
deten Gebieten an der Nordseeküste und 
der Elbe sind die entsprechenden Höhen für 
die Nutzungen im Einzelfall zu ermitteln. Als 
Maßstab sollten mindestens die Bemes-
sungswasserstände für Landesschutzdei-
che angehalten werden. 

2) Küstensicherung. In § 78 LWG werden die 
Nutzungsverbote, u. a. für die Errichtung 
von Anlagen auf Küstenschutzanlagen, 
Dünen, Strandwällen, Steilufern einschließ-
lich eines Bereiches 50 m landwärts der 
Böschungskante, benannt. Von diesen 
Verbotstatbeständen können jedoch 
Ausnahmen zugelassen werden, sofern 
keine Beeinträchtigung des Wohles der 
Allgemeinheit, insbesondere der Belange 
des Küstenschutzes und der öffentlichen 
Sicherheit, zu erwarten sind. Sofern dies 
nicht ausgeschlossen werden kann oder 
zumindest Zweifel daran bestehen, sind 
bauliche Anlagen in diesen Bereichen nicht 
zuzulassen. Bei unumgänglichen Ausnah-
men von den Verboten sind die Antragstel-
ler ausdrücklich darauf hinzuweisen, dass 
keine Ansprüche auf Entschädigungen oder 
Schutzvorkehrungen bei Schäden durch 
Hochwasserereignisse oder Küstenabbruch 
bestehen. Bei der Ausweisung von Be-
bauungsgebieten in hochwassergefährde-
ten oder nicht ausreichend geschützten 
Gebieten sowie an erosionsgefährdeten 
Küsten außerhalb der Schutz- und Bauver-
botsstreifen ist darauf hinzuwirken, dass die 
o. a. Grundsätze bei der Erschließung der 
Gebiete eingehalten werden. In den Stel-
lungnahmen des zuständigen Landesamtes 
zu Flächennutzungs- und Bebauungsplänen 

ist darauf hinzuweisen, dass sich durch die 
Ausweisung von Baugebieten in gefährde-
ten Bereichen gegenüber dem Land keine 
Ansprüche auf Finanzierung oder Über-
nahme notwendiger Schutzmaßnahmen 
ergeben.

9.3 Katastrophenschutz und Gefahren- 
abwehr 

Der Katastrophenschutz umfasst alle staat-
lichen Maßnahmen zur Vorbereitung und 
Abwehr von außergewöhnlich großen Scha-
densereignissen oder Katastrophenlagen mit 
dem Ziel, das Leben und die Gesundheit zu 
schützen und die lebensnotwendige Versor-
gung der Menschen zu gewährleisten. Oberste 
Katastrophenschutzbehörde in Schleswig-Hol-
stein ist das Innenministerium, untere Katastro-
phenschutzbehörde sind die Kreise und kreis-
freien Städte sowie die Gemeinde Helgoland. 
Freiwillige Hilfsorganisationen und Verbände 
sind unerlässliche Partner im Katastrophen-
schutz. Die Katastrophenschutzbehörde hat 
– zur Förderung der persönlichen Bereitschaft – 
unter anderem die Bevölkerung über mögliche 
Gefahren und über das richtige Verhalten zum 
eigenen Schutz zu unterrichten. 
Trotz hoher Schutzstandards der Küstenschutz-
anlagen können diese keine absolute Sicherheit 
vor Überflutungen gewährleisten. Im Sinne 
eines ganzheitlichen Küstenrisikomanagements 
ist es daher erforderlich, Vorkehrungen für den 
Fall zu treffen, dass eine Flutkatastrophe droht 
oder eintritt, um ein Schadensereignis zu ver-
meiden oder - wenn es unvermeidbar ist - zu 
mildern und insbesondere Menschenleben zu 
sichern. Hierfür sind detaillierte Abwehrpläne 
von den zuständigen Behörden vorzuhalten. 

Die Ausstellung „Sturmflut – wat geiht mi dat an?“ im Kieler Rathaus
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Besonders zu berücksichtigen ist dabei die 
Lage der Inseln und Halligen, die im Katastro-
phenfall auf sich allein gestellt sind. Zur Gefah-
renabwehr bei Sturmfluten (§ 110 LWG) hält 
der LKN-SH im Rahmen des Zentralen Wach- 
und Warndienstes für Schleswig-Holstein einen 
Hydrologischen Dienst vor. Dieser beobachtet 
die Entwicklung der Wasserstände und nimmt 
entsprechende Meldungen des Bundesamtes 
für Seeschifffahrt und Hydrographie (BSH) 
entgegen. Des Weiteren nimmt er eine Vorher-
sage und Beurteilung des Sturmflutereignisses 
für die jeweiligen Küstenregionen vor. Falls 
erforderlich, wird im LKN ein Einsatzstab gebil-
det. Darüber hinaus sind Vertreter des LKN als 
Fachberater in den jeweiligen Katastrophenab-
wehrstäben der unteren Katastrophenschutz-
behörden eingebunden. 

Bei der Beurteilung und Handhabung der 
Gefahrensituation sind folgende Wasserstände 
maßgebend.

Nordseeküste und Tideelbe:
•	 Sturmflut = 1,5 bis 2,5 m über mittleres 

Tidehochwasser (MThw),
•	 schwere Sturmflut = 2,5 bis 3,5 m über 

MThw,
•	 sehr schwere Sturmflut > 3,5 m über 

MThw.

Ostseeküste:
•	 leichte Sturmflut = 1,00 bis 1,25 m über 

Normal Null (NN),
•	 mittlere Sturmflut = 1,25 bis 1,50 m über 

NN,
•	 schwere Sturmflut = 1,50 bis 2,00 m über 

NN,
•	 sehr schwere Sturmflut > 2,00 m über NN.

Zur Information der Öffentlichkeit werden im 
Internetportal „Hochwasser- und Sturmflutin-
formation“ der Wasserwirtschaftsverwaltung 
Schleswig-Holstein unter:
www.hsi.schleswig-holstein.de 
aktuelle Wasserstände einer Vielzahl von Pe-
geln sowohl an Nord- und Ostseeküste sowie 
in der Tideelbe wie auch aus den dahinter 
liegenden Einzugsgebieten bereitgestellt. 
Diese Daten werden zum größten Teil von 
der Wasser- und Schifffahrtsverwaltung des 
Bundes übernommen. Im Internetportal des 
Landes Schleswig-Holstein ist ebenfalls ein 
Link zum Sturmflutwarndienst des BSH sowie 
zur Hochwasservorhersagezentrale für die Elbe 
enthalten.

Mit den Inhalten der Hochwasser- und Sturm-
flutinformationen werden Daten und Sach-
verhalte zur Einschätzung der persönlichen 
Bedrohung und Gefährdung bei Hochwasser 
und Sturmfluten bereitgestellt. Anhand dieser 
Informationen soll Jeder in die Lage versetzt 
werden, sich aktuell über anstehende Gefah-
ren zu informieren, rechtzeitig im persönlichen 
Umfeld die notwendigen Vorsorgemaßnahmen 
einleiten zu können und über die Erstellung 
eigener Schutzvorrichtungen entscheiden zu 
können. Es ist insoweit zentrales Element für 
eine Optimierung der Eigenvorsorge und wird 
seitens des Landes laufend weiter entwickelt.

Straßensperrung in Kiel während der Sturmflut vom 20. Dezember 2001
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Gut ein Viertel der Landfläche von Schleswig-
Holstein mit etwa 354.000 Einwohnern und 
48 Milliarden EURO an Sachwerten wäre ohne 
Küstenschutz potentiell durch Sturmfluten 
gefährdet. Darüber hinaus unterliegen die 
sandigen Küsten an Nord- und Ostsee dem 
ständigen Angriff aus Seegang und Strömung. 
Aufgrund der erheblichen Investitionen in den 
Küstenschutz konnte erreicht werden, dass die 
Gefährdungen trotz Meeresspiegelanstieges 
und höheren Sturmflutwasserständen abge-
nommen haben. Die hydrologischen Belas-
tungen der Küsten und Küstenschutzanlagen 
in Schleswig-Holstein werden nach heutigem 
Kenntnisstand zumindest langfristig bei 
stärker steigendem Meeresspiegel erheblich 
zunehmen und weiterhin hohe Investitionen 
erfordern. Aus diesen Gründen hat ein vorsor-
gender Küstenschutz für die Landesregierung 
oberste Priorität. Die dabei zu verfolgende 
Strategie ist in den Generalplänen für den 
Küstenschutz niedergelegt; in der vorliegenden 
Fassung für die nächsten zehn Jahre. 
In diesem Generalplan sind – neben den 
Ergebnissen der regulären Sicherheitsüber-
prüfungen der Landesschutzdeiche – eine 
Reihe von Neuerungen und Fortentwicklungen 
enthalten. Die Wesentlichen sind:

•	 Das 2001 eingeführte Bemessungsver-
fahren für Landesschutzdeiche an der 
Nordseeküste, Tideelbe und Ostsee-
küste wurde zwischenzeitlich in enger 
Abstimmung mit den Nachbarländern 
aneinander angeglichen und harmoni-
siert. Für alle Küstenabschnitte in den 
drei Flussgebietseinheiten des Landes 
Schleswig-Holstein gilt nunmehr ein 
statistisch ermittelter maßgeblicher 
Sturmflutwasserstand mit einer jähr-
lichen Eintrittswahrscheinlichkeit von 
0,005 (Wiederkehrintervall = 200 Jahre) 
als Grundlage für die gewässerkund-
liche Sicherheitsüberprüfung und die 
Bemessung. Dabei ist sicherzustellen, 
dass der Bemessungswasserstand als 
Summe des maßgeblichen Sturmflut-
wasserstandes und des Klimazuschla-
ges nicht niedriger ist als der bisher 
eingetretene Höchstwasserstand. Die 
Sicherheitsüberprüfungen mit dem 
neuen Verfahren haben ergeben, dass 
insgesamt 93 km der Landesschutzdei-
che mit geschätzten Kosten in Höhe 
von 200 Mio. € zu verstärken sind.

•	 Der Bemessung von Deichverstärkun-
gen wird ein einheitlicher Klimazuschlag 
in Höhe von 0,5 m zugrunde gelegt.

•	 Vor dem Hintergrund, dass neuere 
Projektionen zum Meeresspiegelanstieg 
nicht nur höher als noch vor wenigen 

Jahren ausfallen, sondern auch eine we-
sentlich größere Bandbreite aufweisen, 
wurde bereits 2009 zusätzlich zum Kli-
mazuschlag das Konzept „Baureserve“ 
für zu verstärkende Landesschutzdeiche 
eingeführt. Mit diesem Baukonzept kön-
nen nachfolgende Generationen flexibel 
und kostengünstig auf unterschiedliche 
Meeresspiegelanstiegsraten reagieren. 

•	 Die Vorgaben aus der europäischen 
Hochwasserrisikomanagementrichtlinie 
werden aufgegriffen und berücksichtigt. 
Die Gebietskulisse wurde angepasst; 
das potenziell signifikante Risikogebiet 
für den Küstenschutz wurde neu defi-
niert und ermittelt. Weiterhin wird der 
Küstenschutz im Kontext des Küstenri-
sikomanagements beschrieben, d.h., es 
werden für den Küstenschutz relevante 
Aussagen zur Raumordnung, Bauleit-
planung, Gefahrenabwehr und zum 
Katastrophenschutz gemacht. Insbeson-
dere vor dem Hintergrund des Klima-
wandels und seiner Konsequenzen 
werden Grundsätze für das Bauen in 
Küstenniederungen und an den Küsten 
eingeführt.

•	 Als Grundlage für die Planung und Über-
wachung der Sandaufspülungen auf 
Sylt wird eine so genannte Basisküs-
tenlinie eingeführt. Diese rechnerische 
Linie richtet sich in der Regel nach dem 
Strandprofil unmittelbar vor der ersten 
Aufspülung an der jeweiligen Stelle. Bei 
einer (zu erwartenden) Unterschreitung 
der Basisküstenlinie besteht Sander-
satzbedarf.

•	 Fachpläne werden als auch für Dritte 
verfügbare Kompendien des Wissens 
um die Küste und das Küstenvorfeld 
eingeführt. Neben der Zusammenfas-
sung des fachlichen Wissens sollen sie 
zur Stärkung des Risikobewusstseins 
beitragen. 

•	 Als Grundlage für einen gemeinsam 
mit dem Naturschutz zu erstellenden 
Fachplan Wattenmeer werden allgemei-
ne Rahmenbedingungen umschrieben. 
In dem Plan soll eine Strategie zur 
nachhaltigen Anpassung an den Klima-
wandel und seine möglichen negativen 
Konsequenzen für das Wattenmeer 
aufgezeigt werden.

Dies soll dazu beitragen, den Küstenschutz in 
Schleswig-Holstein auf dem bisherigen hohen 
Niveau auf die zukünftigen Herausforderungen 
einstellen zu können. Die notwendigen Maß-
nahmen zur Aufrechterhaltung der Sicherheits-
standards sind ermittelt und werden unter 

10. Zusammenfassung und Ausblick
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Berücksichtigung der Herausforderungen aus 
dem Klimawandel und den Anforderungen der 
besonderen Naturwerte an unseren Küsten 
eingeleitet. Neben dem in Arbeit befindlichen 
Fachplan Küstenschutz Ostseeküste soll ein 
Fachplan Wattenmeer erstellt werden. 

Des Weiteren soll der Sicherheitszustand der 
Regionaldeiche mit der neu entwickelten Me-
thodik zur gewässerkundlichen Überprüfung 
der Landesschutzdeiche ermittelt werden. Mit 
dem Ziel, die Halligen bei steigendem Meeres-

spiegel als Lebens- und Naturraum zu erhal-
ten, werden gemeinsam mit den Betroffenen 
realistische Konzepte erarbeitet. Die Daten-
grundlagen, insbesondere zum Seegang an der 
Ostseeküste und im Bereich der Halligen und 
Inseln, werden weiter verbessert. Nicht zuletzt 
werden der Klimawandel und der Meeresspie-
gelanstieg das Land Schleswig-Holstein wei-
terhin beschäftigen. Die Schlussfolgerung des 
Generalplanes Küstenschutz aus dem Jahre 
2001 behält somit seine Gültigkeit: 
„Der Küstenschutz wird niemals enden“.

Impression von der Hallig - der Blick nach Vorne
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Sicherungsmaßnahmen in Kellenhusen nach der Sturmflut vom 10. Januar 2010



69

QUELLENAUSWAHL

Die Erarbeitung des vorliegenden Generalplanes stützte sich auf eine Vielzahl von unveröffent-
lichten Gutachten, Berichten und Plänen. Weiterhin wurde die einschlägige Fachliteratur wie die 
Zeitschrift „Die Küste“ des KFKI (Kap. 6.4) ausgewertet. An dieser Stelle folgt eine Auswahl von 
wichtigen, teilweise im Text zitierten, öffentlichen Grundlagendokumenten.
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IM - Innenministerium des Landes Schleswig-Holstein (Hrsg.), 2010: Landesentwicklungsplan 
Schleswig-Holstein 2010. Kiel, 134 Seiten. 

IPCC - Intergovernmental Panel on Climate Change (Hrsg.), 2007: Climate Change 2007, Summa-
ry for Policymakers. www.ipcc.ch.

LKN-SH - Landesbetrieb für Küstenschutz, Nationalpark und Meeresschutz des Landes Schles-
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LKN-SH - Landesbetrieb für Küstenschutz, Nationalpark und Meeresschutz des Landes Schles-
wig-Holstein (Hrsg.): Fachplan Küstenschutz Regiebetrieb.

 www.schleswig-holstein.de/KuestenSchutz/DE/04_Regiebetrieb/ein_node.html

LKN-SH - Landesbetrieb für Küstenschutz, Nationalpark und Meeresschutz des Landes Schles-
wig-Holstein (Hrsg.): Fachplan Küstenschutz Sylt.

 www.schleswig-holstein.de/KuestenSchutz/DE/03_Sylt/sylt_node.html

MELF - Minister für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten des Landes Schleswig-Holstein 
(Hrsg.), 1963: Generalplan Deichverstärkung, Deichverkürzung und Küstenschutz des Landes 
Schleswig-Holstein. Kiel, 41 Seiten.

MELF - Minister für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten des Landes Schleswig-Holstein 
(Hrsg.), 1977: Generalplan Deichverstärkung, Deichverkürzung und Küstenschutz des Landes 
Schleswig-Holstein. Kiel, 73 Seiten.

MELF - Minister für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten des Landes Schleswig-Holstein 
(Hrsg.), 1986: Generalplan Deichverstärkung, Deichverkürzung und Küstenschutz des Landes 
Schleswig-Holstein. Kiel, 23 Seiten.

MELF - Minister für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten des Landes Schleswig-Holstein 
(Hrsg.), 1995. Vorlandmanagement in Schleswig-Holstein. Kiel, 11 Seiten. 

MLR - Ministerium für ländliche Räume, Landesplanung, Landwirtschaft und Tourismus des Lan-
des Schleswig-Holstein (Hrsg.), 2001. Generalplan Küstenschutz - integriertes Küstenschutz-
management in Schleswig-Holstein. Kiel, 76 Seiten.

MLUR – Ministerium für Landwirtschaft, Umwelt und ländliche Räume des Landes Schleswig-
Holstein (Hrsg.), 2007: Vorlandmanagementkonzept in Schleswig-Holstein – Fortschreibung 
2007. Kiel, 50 Seiten zzgl. Anlagen.

Schleswig-Holsteinischer Landtag (Hrsg.), 2009: Antwort der Landesregierung auf die Große 
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an Nord- und Ostsee“. Drucksache 16/2403.
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Karte 1: Potentiell signifikantes Risikogebiet - Schleswig-Holstein
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Karte 2a: Potentiell signifikantes Risikogebiet - Nordfriesland

Legende
Küstenkilometer
Landesschutzdeich
Mitteldeich
Regionaldeich
Wattsicherungsdamm
Damm
Sonstige Hochwasserschutzanlage
Küstenlinie
Gewässer 1. Ordnung
Meer
Binnengewässer
Watt
Außensände
Siedlung
Potentiell signifikantes Risikogebiet

SYLT

Langeness

NORD-
STRAND

PELLWORM

AMRUM

FÖHR

Hooge

Gröde

Hamburger Hallig

Südfall

Nordstrandisch-
moor

Süderoog

Flensburg

Habel

Norderoog

Oland



87

0

0

Leck

Kropp

Husum

Heide

Tönning

Niebüll

Meldorf

Bredstedt

Westerrönfeld

0

0

0

0

0

0

0

0

20

10

20

10

20

10

30

20

10
90

80

70

60

50

40

30

20

10

70

90

80

70

60

50

40

30

20

10100

190

180

170

160

150140

130
120

110
100

0

20

10

±

0 10 205
Kilometer

Generalplan Küstenschutz des Landes Schleswig-Holstein - Fortschreibung 2012

Karte 2b: Historische Sturmfluten - Nordfriesland
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Karte 2c: Maßnahmen an Landesschutzdeichen - Nordfriesland
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Karte 3a: Potentiell signifikantes Risikogebiet - Dithmarschen und Elbmarschen
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Karte 3b: Historische Sturmflutent - Dithmarschen und Elbmarschen
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Karte 3c: Maßnahmen an Landesschutzdeichen - Dithmarschen und Elbmarschen
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Karte 4a: Potentiell signifikantes Risikogebiet / historische Sturmfluten - Ostseeküste (NW-Teil)
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Karte 4b: Maßnahmen an Landesschutzdeichen - Ostseeküste (NW-Teil)
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Karte 5a: Potentiell signifikantes Risikogebiet / historische Sturmfluten - Ostseeküste (SW-Teil)

0 10 205
Kilometer

Legende
Küstenkilometer
Landesschutzdeich

Mitteldeich

Regionaldeich
Wattsicherungsdamm

Damm
Sonstige Hochwasserschutzanlage

Küstenlinie

Gewässer 1. Ordnung

1913
1904

1872

Meer

Binnengewässer
Siedlung

Potentiell signifikantes Risikogebiet

±Detailkarte s. Karte 7



95

150

Plön

Kiel

Mölln

Laboe

Eutin

Preetz

Lübeck

Glinde

FEHMARN

Trittau

Reinbek

Ratekau

Malente

Lensahn

Hamburg

Grömitz

Gettorf

Raisdorf

Gadebusch
Tangstedt

Ratzeburg
Ammersbek

Wittenburg

Scharbeutz

Lütjenburg

Barsbüttel

Ahrensburg

Trappenkamp

Oststeinbek

Norderstedt

Bargteheide

Grevesmühlen

Großhansdorf

Bad Segeberg

Bad Oldesloe

Heiligenhafen

Bad Schwartau
Bad Bramstedt

Timmendorfer Strand

Reinfeld (Holstein)

Schönberg (Holstein)

Neustadt in Holstein

Oldenburg in Holstein

0
70

60
50

40

30

20

10

90

80

320

310

300

280

270

260

250
240

230

220210

200

190180

170

160

140

130

Generalplan Küstenschutz des Landes Schleswig-Holstein - Fortschreibung 2012

Karte 5b: Maßnahmen an Landesschutzdeichen - Ostseeküste (SW-Teil)

0 10 205
Kilometer

Legende
zu verstärken

in Planung

in Bau

Küstenkilometer

Landesschutzdeich

Mitteldeich

Regionaldeich

Wattsicherungsdamm

Damm

Sonstige Hochwasserschutzanlage

Küstenlinie

Gewässer 1. Ordnung

Meer

Binnengewässer

Siedlung

Potentiell signifikantes Risikogebiet

±Detailkarte s. Karte 7b



96

Plön

Wedel

Stade

Eutin

Lübeck

Glinde

Büchen

Trittau

Reinbek

Malente

Itzehoe

Hamburg

Uetersen

Scheeßel

Lüneburg

Elmshorn

Bleckede

Tangstedt

Rellingen

Ratzeburg

Quickborn

Pinneberg

Bispingen

Barmstedt

Schenefeld

Scharbeutz

Neumünster

Geesthacht

Bordesholm

Barsbüttel

Ahrensburg

Trappenkamp

Reppenstedt

Norderstedt

Bargteheide

Schwarzenbek

Kellinghusen

Bienenbüttel

Bad Segeberg

Bad Oldesloe

Bad Bevensen

Winsen (Luhe)

Kaltenkirchen

Bad SchwartauBad Bramstedt

Schneverdingen

Lauenburg/Elbe Boizenburg/Elbe

Horst (Holstein)
Henstedt-Ulzburg

Wentorf bei Hamburg

Timmendorfer Strand

Reinfeld (Holstein)

0

20

10

310

290

280

270

260

Generalplan Küstenschutz des Landes Schleswig-Holstein - Fortschreibung 2012

Karte 6a: Potentiell signifikantes Risikogebiet / historische Sturmfluten - Südosten SH
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Karte 6b: Maßnahmen an Landesschutzdeichen - Südosten SH
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Karte 7a: Potentiell signifikantes Risikogebiet / historische Sturmfluten - Fehmarn
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Karte 7b: Maßnahmen an Landesschutzdeichen - Fehmarn
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Karte 8: Kumulierte Sandaufspülmengen - Sylt (1972-2011) und Föhr (1963-2000)

Legende
Küstenkilometer
Landesschutzdeich
Mitteldeich
Regionaldeich

Wattsicherungsdamm
Damm
Sonstige Hochwasserschutzanlage
Küstenlinie

Gewässer 1. Ordnung

Meer
Binnengewässer
Watt
Außensände

Siedlung
Potentiell signifikantes Risikogebiet

0 5 102.5
Kilometer

±




